
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen

Zuwendungsrecht
des Freistaats Bayern

Zusammenstellung 

aktueller Rechtsvorschriften

Rechtsstand: 1. Januar  2010

Klecker
nur in elektronischer Form



 

Herausgeber Bayerisches Staatsministerium der Finanzen,  
Referat 11 ( 0 89 / 23 06 22 89) 

Stand 4. Auflage (e) Januar 2010 (nur elektronisch) 

(Zum Download auch unter http://www.stmf.bybn.de/abteilung1/Staatshaushalt/Download) 



Inhalt 

 

Art. 23 BayHO (mit VV) 4 

Art. 44 BayHO  6 

Gesetzestexte 
Art. 44 BayHO, Art. 43, 48, 49, 49a BayVwVfG,  
(Art. 44a BayHO alt) 6 

Hinweise zu Art. 44 BayHO 9 

VV zu Art. 44 BayHO 14 

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen  
zur institutionellen Förderung (ANBest-I) 
(Anl. 1 zu Art. 44 BayHO) 25 

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen  
zur Projektförderung (ANBest-P) 
(Anl. 2 zu Art. 44 BayHO) 29 

Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen des Freistaates  
Bayern an kommunale Körperschaften (VVK) 
(Anl. 3 zu Art. 44 BayHO) 33 

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur  
Projektförderung an kommunale Körperschaften (ANBest-K)  
(Anl. 3a zu Art. 44 BayHO) 44 

Baufachliche Ergänzungsbestimmungen  
für Zuwendungen (BayZBau) 48 

Unterlagen für Baumaßnahmen (Anl. 4a zu Art. 44 BayHO) 50 

Baufachliche Nebenbestimmungen (NBest-Bau) 
(Anl. 4b zu Art. 44 BayHO) 51 

FM-Bekanntmachungen 53 

Fördergrundsätze der Staatsregierung 53 

FMBek vom 23.11.2006 Rückforderung bei Vergabeverstößen 58 

 



VV zu Art. 23 BayHO 

 
4 

Art. 23 

Zuwendungen 

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Leistungen an Stellen außerhalb der Staats-
verwaltung zur Erfüllung bestimmter Zwecke (Zuwendungen) dürfen nur veranschlagt werden, 
wenn der Staat an der Erfüllung durch solche Stellen ein erhebliches Interesse hat, das ohne 
die Zuwendungen nicht oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt werden kann. 

(Für die Ausführung des Haushaltsplans vgl. Art. 44 Abs. 1.) 

Zu Art. 23: 

1. Zum Begriff der Zuwendungen 

1.1 Zuwendungen sind Leistungen an Stellen außerhalb der Staatsverwaltung zur Erfüllung bestimmter 
Zwecke. Dazu gehören zweckgebundene Zuschüsse, Zuweisungen, Schuldendiensthilfen und andere 
nicht rückzahlbare Leistungen sowie zweckgebundene Darlehen und andere bedingt oder unbedingt 
rückzahlbare Leistungen. Bedingt rückzahlbare Leistungen sind alle Zuwendungen, deren Rückzahlung 
an den Eintritt eines anderen als in Nr. 2 der Allgemeinen Nebenbestimmungen (Anlagen 1, 2 und 3a zu 
den VV zu Art. 44) genannten künftigen ungewissen Ereignisses gebunden ist. Als zweckgebundener 
Zuschuss gilt auch die Zahlung auf Grund einer Verlustdeckungszusage. 

1.2 Keine Zuwendungen sind insbesondere 

1.2.1 Sachleistungen, 

1.2.2 Leistungen, auf die der Empfänger einen dem Grund und der Höhe nach unmittelbar durch Rechtsvor-
schriften begründeten Anspruch hat, 

1.2.3 Ersatz von Aufwendungen (Art. 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1), 

1.2.4 Entgelte auf Grund von Verträgen, für die gleichwertige Gegenleistungen erbracht werden, wie z.B. 
Kaufverträge, Mietverträge, u.ä., 

1.2.5 satzungsmäßige Mitgliedsbeiträge einschließlich Pflichtumlagen. 

2. Zuwendungsarten 

Folgende Zuwendungsarten werden unterschieden: 

2.1 Zuwendungen zur Deckung von Ausgaben des Zuwendungsempfängers für einzelne abgegrenzte Vorha-
ben (Projektförderung), 

2.2 Zuwendungen zur Deckung eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben oder – in besonderen Aus-
nahmefällen – der gesamten Ausgaben des Zuwendungsempfängers (institutionelle Förderung). 

3. Grundsätze für die Veranschlagung 

3.1 Ausgaben für Zuwendungen sollen nur veranschlagt werden, wenn der Zuwendungszweck durch die 
Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen nicht erreicht werden kann. 
Ausgaben für nicht rückzahlbare Zuwendungen sollen nur veranschlagt werden, soweit der Zweck nicht 
durch bedingt oder unbedingt rückzahlbare Zuwendungen erreicht werden kann. 

3.2 Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen sollen nur veranschlagt werden, wenn es erforderlich 
ist, dass sich der Staat gegenüber dem Zuwendungsempfänger rechtlich verpflichtet, in künftigen 
Haushaltsjahren bestimmte Zuwendungen zu gewähren. 

3.3 Zuwendungen (Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen) für Baumaßnahmen, größere Beschaf-
fungen und größere Entwicklungsvorhaben sind getrennt von den übrigen Zuwendungsmitteln zu veran-
schlagen, wenn die hierfür vorgesehenen Zuwendungen des Staates mehr als insgesamt 150 000 € 
betragen. Das Staatsministerium der Finanzen kann Ausnahmen hiervon zulassen. Werden Zuwendun-
gen für Baumaßnahmen, größere Beschaffungen und größere Entwicklungsvorhaben einzeln veran-
schlagt, ist Art. 24 Abs. 4 zu beachten. 

3.4 Zuwendungen zur institutionellen Förderung dürfen erst veranschlagt werden, wenn der Zuwendungs-
empfänger einen Haushalts- oder Wirtschaftsplan vorgelegt hat. Der Plan muß alle zu erwartenden Ein-
nahmen und voraussichtlich zu leistenden Ausgaben sowie einen Organisations- und Stellenplan enthal-
ten. Eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden sowie über die voraussichtlich einzugehenden 
Verpflichtungen zu Lasten künftiger Jahre ist als Anlage beizufügen, soweit sich dies nicht schon aus 
den Bilanzen oder dem Haushalts- oder Wirtschaftsplan ergibt. 
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Kann der endgültige Haushalts- oder Wirtschaftsplan nicht rechtzeitig vorgelegt werden, ist ein vorläufi-
ger Haushalts- oder Wirtschaftsplan oder der von den zuständigen Organen in seinen Grundzügen gebil-
ligte Entwurf des Haushalts- oder Wirtschaftsplans der Veranschlagung zugrunde zu legen. 

Das zuständige Staatsministerium kann im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen von 
diesen Erfordernissen absehen, soweit sie für die Veranschlagung nicht erforderlich sind – insbesonde-
re wenn die Zuwendung 10 000 € nicht übersteigt – oder soweit dies wegen eines Zweijahreshaushalts 
(Art. 12) geboten ist. 

3.4.1 Der Haushalts- oder Wirtschaftsplan soll in der Form dem Haushaltsplan des Staates entsprechen und 
nach den für diesen geltenden Grundsätzen aufgestellt sein. 

3.4.2 Wird nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung gebucht, kann der Haushalts- oder 
Wirtschaftsplan dem jeweiligen Kontenplan entsprechen. Eine Überleitungsrechnung auf Einnahmen 
und Ausgaben ist beizufügen, soweit sie für die Bemessung der Zuwendung erforderlich ist. 

3.5 Bei der Veranschlagung sind insbesondere die Art. 6, 7 und 17 Abs. 4 BayHO sowie § 5 Abs. 1 in Ver-
bindung mit § 14 StWG zu beachten. 

3.6 Werden für denselben Zweck ausnahmsweise Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen für Zu-
wendungen abweichend von Art. 17 Abs. 4 von mehreren Stellen des Staates oder sowohl vom Staat 
als auch vom Bund oder anderen Ländern veranschlagt, sollen die Zuwendungsgeber Einvernehmen ü-
ber die für diese Veranschlagung geltenden Grundsätze herbeiführen. 
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Art. 44 

Zuwendungen, Verwaltung von Mitteln oder Vermögensgegenständen 

(1) 1Zuwendungen dürfen nur unter den Voraussetzungen des Art. 23 gewährt werden. 2Dabei 
ist zu bestimmen, wie die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendungen nachzuweisen 
ist. 3Außerdem ist ein Prüfungsrecht der zuständigen Dienststelle oder ihrer Beauftragten fest-
zulegen. 4Verwaltungsvorschriften, welche die Regelung des Verwendungsnachweises und die 
Prüfung durch den Obersten Rechnungshof (Art. 91) betreffen, werden im Einvernehmen mit 
dem Obersten Rechnungshof erlassen. 

(2) Sollen Mittel oder Vermögensgegenstände des Staates von Stellen außerhalb der Staats-
verwaltung verwaltet werden, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 

(3) 1Juristischen Personen des privaten Rechts kann mit ihrem Einverständnis die Befugnis 
verliehen werden, Verwaltungsaufgaben auf dem Gebiet der Zuwendungen im eigenen Namen 
und in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts wahrzunehmen, wenn sie die Gewähr für 
eine sachgerechte Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben bieten und die Beleihung im öf-
fentlichen Interesse liegt. 2Die Verleihung und die Entziehung der Befugnis obliegen dem für die 
Zuwendung zuständigen Staatsministerium; die Verleihung bedarf der Einwilligung des Staats-
ministeriums der Finanzen. 3Die Beliehene unterliegt der Aufsicht des zuständigen Staatsminis-
teriums; dieses kann die Aufsicht durch Rechtsverordnung auf nachgeordnete Behörden über-
tragen. 

(Für die Aufstellung des Haushalts vgl. Art. 23 und VV hierzu: 

Nr. 1 Zum Begriff der Zuwendungen 

Nr. 2 Zuwendungsarten 

Nr. 3 Grundsätze für die Veranschlagung.) 

Die VV zu Art. 44 Abs. 1 werden im Anschluss an den nachfolgenden Auszug aus dem BayVwVfG, dem nachrichtli-
chen Abdruck des Art. 44a BayHO in der bis 1. August 1997 geltenden Fassung und die nachfolgenden »Hinweise 
zu Art. 44 BayHO« abgedruckt. 

Unwirksamkeit,  Rücknahme oder Widerruf von Zuwendungsbescheiden, die Erstattung der Zuwendung sowie 
die Verzinsung des Erstattungsanspruchs und die Verzinsung wegen nicht fristgerechter Verwendung der 
Zuwendung richten sich nach Verwaltungsverfahrensrecht oder anderen Rechtsvorschriften. Aus dem Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetz — BayVwVfG — (BayRS 2010-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 10. 
Juni 2008 (GVBl S. 312) sind insbesondere die Art. 43 und 48 bis 49a einschlägig. Diese lauten wie folgt: 

„Art. 43 Wirksamkeit des Verwaltungsakts 

(1) 1Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, in 
dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm bekanntgegeben wird. 2Der Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam, mit 
dem er bekanntgegeben wird. 

(2) Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und soweit er nicht zurückgenommen, widerrufen, anderweitig 
aufgehoben oder durch Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt ist. 

(3) Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam. 

… 
Art. 48 Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsakts 

(1) 1Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise 
mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden. 2Ein Verwaltungsakt, der ein 
Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt hat (begünstigender Verwaltungsakt), darf 
nur unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 4 zurückgenommen werden. 

(2) 1Ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung oder teilbare Sachleistung 
gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, darf nicht zurückgenommen werden, soweit der Begünstigte auf den Be-
stand des Verwaltungsakts vertraut hat und sein Vertrauen unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an 
einer Rücknahme schutzwürdig ist. 2Das Vertrauen ist in der Regel schutzwürdig, wenn der Begünstigte gewährte 



Art. 44 BayHO 

 
7 

Leistungen verbraucht oder eine Vermögensdisposition getroffen hat, die er nicht mehr oder nur unter unzumutba-
ren Nachteilen rückgängig machen kann. 3Auf Vertrauen kann sich der Begünstigte nicht berufen, wenn er 

1. den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt hat, 

2. den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig 
waren, 

3. die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 
4In den Fällen des Satzes 3 wird der Verwaltungsakt in der Regel mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenom-
men. 

(3) 1Wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der nicht unter Absatz 2 fällt, zurückgenommen, so hat die Behörde 
dem Betroffenen auf Antrag den Vermögensnachteil auszugleichen, den dieser dadurch erleidet, daß er auf den 
Bestand des Verwaltungsakts vertraut hat, soweit sein Vertrauen unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse 
schutzwürdig ist. 2Absatz 2 Satz 3 ist anzuwenden. 3Der Vermögensnachteil ist jedoch nicht über den Betrag des 
Interesses hinaus zu ersetzen, das der Betroffene an dem Bestand des Verwaltungsakts hat. 4Der auszugleichende 
Vermögensnachteil wird durch die Behörde festgesetzt. 5Der Anspruch kann nur innerhalb eines Jahres geltend 
gemacht werden; die Frist beginnt, sobald die Behörde den Betroffenen auf sie hingewiesen hat. 

(4) 1Erhält die Behörde von Tatsachen Kenntnis, welche die Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsakts 
rechtfertigen, so ist die Rücknahme nur innerhalb eines Jahres seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig. 
2Dies gilt nicht im Fall des Absatzes 2 Satz 3 Nr. 1. 

(5) Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsakts die nach Art. 3 zuständige Be-
hörde; dies gilt auch dann, wenn der zurückzunehmende Verwaltungsakt von einer anderen Behörde erlassen wor-
den ist. 

Art. 49 Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsakts 

(1) Ein rechtmäßiger nicht begünstigender Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, 
ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, außer wenn ein Verwaltungsakt gleichen Inhalts 
erneut erlassen werden müßte oder aus anderen Gründen ein Widerruf unzulässig ist. 

(2) 1Ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt darf, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz 
oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft nur widerrufen werden, 

1. wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelassen oder im Verwaltungsakt vorbehalten ist, 

2. wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der Begünstigte diese nicht oder nicht innerhalb 
einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat, 

3. wenn die Behörde auf Grund nachträglich eingetretener Tatsachen berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht 
zu erlassen und wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde, 

4. wenn die Behörde auf Grund einer geänderten Rechtsvorschrift berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu 
erlassen, soweit der Begünstigte von der Vergünstigung noch keinen Gebrauch gemacht oder auf Grund des 
Verwaltungsakts noch keine Leistungen empfangen hat, und wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse 
gefährdet würde, 

5. um schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseitigen. 
2Art. 48 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(2a) 1Ein rechtmäßiger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung oder teilbare Sachleistung 
zur Erfüllung eines bestimmten Zweckes gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, kann, auch nachdem er unan-
fechtbar geworden ist, ganz oder teilweise auch mit Wirkung für die Vergangenheit widerrufen werden, 

1. wenn die Leistung nicht, nicht alsbald nach der Erbringung oder nicht mehr für den in dem Verwaltungsakt 
bestimmten Zweck verwendet wird; 

2. wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der Begünstigte diese nicht oder nicht innerhalb 
einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat. 

2Art. 48 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(3) Der widerrufene Verwaltungsakt wird mit dem Wirksamwerden des Widerrufs unwirksam, wenn die Behörde 
keinen anderen Zeitpunkt bestimmt. 

(4) Über den Widerruf entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsakts die nach Art. 3 zuständige Behör-
de; dies gilt auch dann, wenn der zu widerrufende Verwaltungsakt von einer anderen Behörde erlassen worden ist. 
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(5) 1Wird ein begünstigender Verwaltungsakt in den Fällen des Absatzes 2 Nrn. 3 bis 5 widerrufen, so hat die Be-
hörde den Betroffenen auf Antrag für den Vermögensnachteil zu entschädigen, den dieser dadurch erleidet, daß er 
auf den Bestand des Verwaltungsakts vertraut hat, soweit sein Vertrauen schutzwürdig ist. 2Art. 48 Abs. 3 Sätze 3 
bis 5 gelten entsprechend. 3Für Streitigkeiten über die Entschädigung ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. 

Art. 49a Erstattung, Verzinsung 

(1) 1Soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen worden oder 
infolge Eintritts einer auflösenden Bedingung unwirksam geworden ist, sind bereits erbrachte Leistungen zu erstat-
ten. 2Die zu erstattende Leistung ist durch schriftlichen Verwaltungsakt festzusetzen. 

(2) 1Für den Umfang der Erstattung mit Ausnahme der Verzinsung gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung entsprechend. 2Auf den Wegfall der Berei-
cherung kann sich der Begünstigte nicht berufen, soweit er die Umstände kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit 
nicht kannte, die zur Rücknahme, zum Widerruf oder zur Unwirksamkeit des Verwaltungsakts geführt haben. 

(3) 1Der zu erstattende Betrag ist vom Eintritt der Unwirksamkeit des Verwaltungsakts an mit sechs v.H. jährlich 
zu verzinsen. 2Von der Geltendmachung des Zinsanspruchs kann insbesondere dann abgesehen werden, wenn der 
Begünstigte die Umstände, die zur Rücknahme, zum Widerruf oder zur Unwirksamkeit des Verwaltungsakts geführt 
haben, nicht zu vertreten hat und den zu erstattenden Betrag innerhalb der von der Behörde festgesetzten Frist 
leistet. 

(4) 1Wird eine Leistung nicht alsbald nach der Auszahlung für den bestimmten Zweck verwendet, so können für 
die Zeit bis zur zweckentsprechenden Verwendung Zinsen nach Absatz 3 Satz 1 verlangt werden. 2Entsprechendes 
gilt, soweit eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen 
sind. 3Art. 49 Abs. 2a Satz 1 Nr. 1 bleibt unberührt“ 

_____________________________________ 

Die Erhebung von Zinsen für Zeiträume, die vor dem Inkrafttreten – das ist der 1. August 1997 – des Dritten 
Gesetzes zur Änderung des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 26. Juli 1997 (GVBl S. 348) liegen, 
richtet sich nach den vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Bestimmungen (§ 4 Abs. 3 des Gesetzes). 
Art. 44a BayHO in der bis 1. August 1997 geltenden Fassung lautet: 

„Art. 44a 
Widerruf von Zuwendungsbescheiden, Erstattung und Verzinsung 

(1) 1Werden Zuwendungen entgegen dem im Zuwendungsbescheid bestimmten Zweck verwendet oder werden 
mit der Zuwendung verbundene Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer dem Zuwendungsempfänger gesetzten 
Frist erfüllt, kann der Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergan-
genheit widerrufen werden. 2Eine nicht zweckentsprechende Verwendung liegt auch vor, wenn Zuwendungen nicht 
oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck oder nicht alsbald nach der Auszahlung hierfür verwendet werden. 

(2) 1Soweit ein Zuwendungsbescheid nach Absatz 1 widerrufen oder nach sonstigen Rechtsvorschriften mit Wir-
kung für die Vergangenheit zurückgenommen, widerrufen oder infolge Eintritts einer auflösenden Bedingung un-
wirksam wird, ist die Zuwendung zu erstatten. 2Hat der Zuwendungsempfänger die Umstände, die zur Rücknahme, 
zum Widerruf oder zur Unwirksamkeit des Zuwendungsbescheids geführt haben, nicht zu vertreten, so gelten für 
den Umfang der Erstattung mit Ausnahme der Verzinsung die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die 
Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung entsprechend. 3Auf den Wegfall der Bereicherung kann sich der 
Zuwendungsempfänger nicht berufen, soweit er die Umstände kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht 
kannte, die zum Entstehen des Erstattungsanspruchs geführt haben. 

(3) 1Der Erstattungsanspruch ist mit seiner Entstehung fällig und von diesem Zeitpunkt an mit 6 vom Hundert für 
das Jahr zu verzinsen. 2Von der Zinsforderung kann abgesehen werden, wenn der Zuwendungsempfänger die Um-
stände, die zum Entstehen des Erstattungsanspruchs geführt haben, nicht zu vertreten hat und die Erstattung in-
nerhalb der von der Bewilligungsbehörde festgesetzten Frist leistet. 3Das Staatsministerium der Finanzen kann 
durch Verwaltungsvorschrift für einzelne Zuwendungsbereiche oder durch Entscheidung im Einzelfall weitergehen-
de Ausnahmen zulassen. 4Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungs-
zwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht widerrufen, können für die Zeit bis zur zweckentspre-
chenden Verwendung Zinsen nach Satz 1 verlangt werden.“ 
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Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen vom 22. Dezember 1981 

– Nr. 11 – H 1361– 34/10 – 74 522 - 
(FMBl S. 425, StAnz Nr. 1/1982), zuletzt geändert mit FMBek vom 

19. November 2009 (FMBl S. 436, StAnz Nr. 49) 

A. 

Zur Umsetzung der Beschlüsse der PROJEKTGRUPPE Verwaltungsreform und zur Anpassung an die gesetzliche 
Neuregelung der Rückforderung von Zuwendungen und der Verzinsung – Art. 44a BayHO wurde mit Wirkung 
vom 1. August 1997 aufgehoben; an seine Stelle sind nunmehr generell die entsprechenden Regelungen im 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) getreten – war eine umfassende Überarbeitung der Ver-
waltungsvorschriften zu Art. 44 BayHO erforderlich. Um die Anwendung durch die Bearbeiter, insbesondere aber 
auch durch die Zuwendungsempfänger, zu erleichtern, sind die Allgemeinen Nebenbestimmungen für die 
Projekt- und die institutionelle Förderung getrennt. Die Allgemeinen Nebenbestimmungen sind so abgefasst, 
dass sie in der Mehrzahl der Zuwendungsfälle unverändert zum Bestandteil des Zuwendungsbescheides ge-
macht werden können. Abweichungen können die Bewilligungsbehörden im Rahmen der vorgesehenen Ausnah-
meregelungen zulassen. 

B. 

Die neugefassten Vorschriften wurden eingehend im Bund-Länder-Arbeitsausschuss »Haushaltsrecht und Haus-
haltssystematik« beraten und aus Gründen der Rechtssicherheit weitestgehend Bund-Länder-einheitlich gefasst. 

C. 

Die neugefassten Verwaltungsvorschriften gelten weitgehend ab 1. April 1998. Die Aufhebung des Art. 44a 
BayHO und das Inkrafttreten der Änderungsvorschriften zum BayVwVfG erfolgten zum 1. August 1997. Dabei ist 
insbesondere zu beachten, dass die neuen Art. 49 Abs. 2a und 49a BayVwVfG auch auf Verwaltungsakte An-
wendung finden, die vor Inkrafttreten dieser neuen Bestimmungen erlassen worden sind; die Erhebung von Zin-
sen für Zeiträume, die vor dem Inkrafttreten dieser neuen Bestimmungen liegen, richtet sich nach den vor In-
krafttreten dieser neuen Bestimmungen geltenden Regelung, d.h. nach Art. 44a BayHO in der bis 1. August 1997 
geltenden Fassung (vgl. § 4 Abs. 3 des Dritten Gesetzes zur Änderung des Bayerischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes vom 26. Juli 1997 [GVBl S. 348]). 

D. 

(frei) 

E. 

Im übrigen gibt das Staatsministerium der Finanzen  zu den einzelnen Vorschriften nachstehende erläuternde 
Hinweise: 

1. Zu VV Nr. 1.3.1 

Die Neufassung des Satzes 2 schließt sich an DIN 276, Teil 2, Anhang A Nr. 1.4 an. Durch den Klam-
merzusatz nach den Worten »Herrichten eines Grundstücks« soll der Begriff allgemeinverständlich ver-
deutlicht sowie einer ermessensmissbräuchlichen Anwendung entgegengewirkt werden. Im Übrigen ist 
Voraussetzung, dass die Auftragsvergabe für das  »Herrichten des Grundstücks« von den weiteren Ver-
gaben getrennt wird (getrennt werden kann). 

2. Zu VV Nr. 2.2.3 

Im Hinblick auf die Eigenart der Festbetragsfinanzierung, nach der Minderausgaben des Zuwendungs-
empfängers nicht dem Zuwendungsgeber zugute kommen, kommt diese Finanzierungsart grundsätzlich 
dann nicht in Betracht, wenn im Zeitpunkt der Bewilligung mit nicht bestimmbaren Finanzierungsbeiträ-
gen Dritter oder mit Einsparungen zu rechnen ist. 

3. Zu VV Nr. 2.5 

Dabei kann es zweckmäßig sein, aus den zuwendungsfähigen Ausgaben Kosten auszuklammern, die 
von Gesetzes wegen ein Dritter zu tragen hat. 
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4. Zu VV Nr. 4.1 

Zuwendungen werden wie bisher regelmäßig durch Verwaltungsakt vergeben, eine Unterwerfungserklä-
rung des Zuwendungsempfängers ist abweichend von der bisherigen Praxis jedoch nicht mehr vorgese-
hen. 

Nach der allgemeinen Regelung des Art. 41 Abs. 1 BayVwVfG ist ein Verwaltungsakt demjenigen Betei-
ligten bekanntzugeben, für den er bestimmt ist. 

Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der durch die Post übermittelt wird, gilt mit dem dritten Tage nach der 
Aufgabe zur Post als bekanntgegeben, außer wenn er nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegan-
gen ist; im Zweifel hat die Behörde den Zugang des Verwaltungsaktes und den Zeitpunkt des Zugangs 
nachzuweisen (Art. 41 Abs. 2 BayVwVfG). Im Regelfall dürfte es ausreichen, einen Zuwendungsbescheid 
durch einfachen Brief zu übermitteln; in Zweifelsfällen kann eine Bestätigung des Zuwendungsempfän-
gers verlangt werden (vgl. auch Hinweis zu VV Nr. 7.1). 

5. Zu VV Nr. 4.2 (allgemein) 

Es wurde davon abgesehen, in VV Nr. 4.2 die Beifügung einer Rechtsbehelfsbelehrung vorzuschreiben. 
Es bestünde sonst die Gefahr, dass die Zahl verwaltungsrechtlicher Verfahren zunimmt; im Übrigen sind 
Zuwendungsbescheide grundsätzlich begünstigende Verwaltungsakte. Gleichwohl kann es im Einzelfall 
ausnahmsweise zweckmäßig sein, eine Rechtsbehelfsbelehrung aufzunehmen (vgl. § 59 Verwaltungsge-
richtsordnung). 

6. Zu VV Nr. 4.2.2 

In geeigneten Fällen kann es zweckmäßig sein, die Höhe der Zuwendung nicht nur betragsmäßig festzu-
legen, sondern auch den Vomhundertsatz der Zuwendung zu den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben 
anzugeben (vgl. auch VV Nr. 2.2.1 und 2.2.2). 

7. Zu VV Nr. 4.2.3 

Der Zuwendungszweck besteht in vielen Fällen nicht nur in der Hingabe von Geld, sondern auch darin, 
dass die mit Hilfe der Zuwendung beschafften Gegenstände eine bestimmte Zeit zweckentsprechend zu 
nutzen sind. Die Vorschrift schreibt daher vor, dass dann bei der Bewilligung auch die Dauer der zeitli-
chen Bindung festzulegen ist. Innerhalb der zeitlichen Bindung führen eine Verwendung der Gegenstän-
de entgegen dem Zuwendungszweck (Art. 49 Abs. 2a Satz 1 Nr. 1 Alternative 1 BayVwVfG) und eine 
Nichtverwendung, z.B. durch Stillegung eines Betriebs (Art. 49 Abs. 2a Satz 1 Nr. 1 Alternative 3 
BayVwVfG), insoweit regelmäßig zum Widerruf (vgl. auch VV Nr. 8.2.4). 

Bei der Bewilligung ist regelmäßig festzulegen, ob der Zuwendungsempfänger nach Ablauf der zeitlichen 
Bindung in der Verfügung über beschaffte Gegenstände frei wird oder wie er andernfalls zu verfahren 
hat. So kann der Zuwendungsempfänger beispielsweise verpflichtet werden, auf Verlangen für den Zu-
wendungszweck nicht mehr benötigte Gegenstände dem Staat oder einem Dritten zu übereignen, zu 
veräußern oder deren Restwert abzugelten. Für den Fall der Veräußerung kann die Bewilligungsbehörde 
ihre Einwilligung mit weiteren Auflagen verbinden. Sie kann beispielsweise verlangen, daß ein bestimm-
ter Mindesterlös erzielt werden soll. 

Bei der Bewilligung kann die Bewilligungsbehörde sich ferner vorbehalten, dass der Zuwendungsemp-
fänger während der zeitlichen Bindung bestimmte Verfügungen über beschaffte Gegenstände vornimmt, 
beispielsweise nicht mehr für den Zuwendungszweck benötigte Gegenstände dem Staat oder einem 
Dritten übereignet. 

8. Zu VV Nr. 5.2.6 

Von der Einbehaltung einer Schlussrate soll auch abgesehen werden, soweit von Dienststellen des Frei-
staates Bayern Zuwendungen aus Bundesmitteln vergeben werden, die wegen der Schlussratenrege-
lung verfallen könnten. 

9. Zu VV Nr. 5.2.7 

Da die Vorschriften der BayHO nicht unmittelbar für Zuwendungsempfänger gelten, muss im Zuwen-
dungsbescheid oder in besonderen Nebenbestimmungen (beispielsweise in einem allgemeinen Teil des 
Wirtschaftsplans) festgelegt werden, ob und i n w i e w e i t  haushaltsrechtliche Bestimmungen des 
Staates sinngemäß anzuwenden sind. Dabei wird die Gesamthöhe der Förderung aus öffentlichen Mit-
teln zu berücksichtigen sein. 
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Die Anwendung einzelner Regelungen des Staatshaushaltsrechts (z.B. Bestimmungen über Kraftfahr-
zeuge, Dienstreisen, Büroausstattung usw.) kann auch dann geboten sein, wenn es sich um betragsmä-
ßig geringe Förderungen handelt. 

10. Zu VV Nr. 5 (allgemein) 

Das Staatsministerium der Finanzen kann aus zwingenden haushaltswirtschaftlichen Gründen, beson-
ders bei längerfristigen Projekten und bei Einrichtungen, die überwiegend aus öffentlichen Mitteln insti-
tutionell gefördert werden, verlangen, dass die Förderung unter Widerrufsvorbehalt bewilligt wird. 

11. (frei) 

12. Zu VV Nr. 7.1 

Die Bewilligungsbehörde kann in Zweifelsfällen die Auszahlung der Zuwendung von der Bestandskraft 
des Zuwendungsbescheides abhängig machen. Dabei kann der Zuwendungsempfänger die Bestands-
kraft des Zuwendungsbescheides herbeiführen und damit die Auszahlung beschleunigen, wenn er er-
klärt, dass er auf einen Rechtsbehelf verzichtet. 

13. Zu VV Nr. 7.1.2 

Die Regelung in Satz 1 verlangt keinen Zwischennachweis, sondern lediglich eine Darstellung in sum-
marischer Form (Zahlenangaben ohne Einzelbelege), wie sie etwa in Muster 3 (dortige Ziffer 7) für den 
kommunalen Bereich enthalten ist. 

14. Zu VV Nr. 8.1 

Solange Zuwendungen auf Grund eines Verwaltungsaktes auf Unterwerfung gewährt wurden, waren die 
dem Zuwendungsbescheid beizufügenden Rückforderungsregelungen der Allgemeinen Bewirtschaf-
tungsgrundsätze rechtsgestaltend für die Rückabwicklung der Zuwendungen. Nr. 8.1 weist demgegen-
über auf die jetzigen gesetzlichen Grundlagen der Rückabwicklung hin. 

15. Zu VV Nr. 8.2.2 (und 8.3) 

Der Landtag hat die Staatsregierung ersucht, der ungerechtfertigten Inanspruchnahme staatlicher För-
dermittel entgegenzuwirken und insbesondere zu prüfen, ob bei unrichtigen Angaben von erheblichem 
Gewicht mehr als bisher von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, die Z u w e n d u n g e n  
z u  k ü r z e n  (vgl. VV Nr. 8.2.2 zu Art. 44 BayHO/VVK Nr. 8.2.2 in Verbindung mit VV Nr. 8.3 zu Art. 
44 BayHO/VVK Nr. 8.3). 

Zuwendungsbescheide, die durch Angaben erwirkt worden sind, die in wesentlicher Beziehung unrichtig 
oder unvollständig sind, sind grundsätzlich rechtswidrig und können deshalb ganz oder teilweise zu-
rückgenommen werden (einschließlich entsprechender Erstattung der Zuwendung). Die Bewilligungsbe-
hörde hat rechtswidrige Zuwendungsbescheide in der Regel unverzüglich zurückzunehmen 
(VV Nr. 8.2.2 zu Art. 44 BayHO, Nr. 8.2.2 VVK). Bei der dabei vorzunehmenden Interessenabwägung 
(VV Nr. 8.3 zu Art. 44 BayHO, Nr. 8.3 VVK) ist davon auszugehen, dass in solchen Fällen das öffentliche 
Interesse an der Rückforderung des zu Unrecht erhaltenen Teils der Zuwendung überwiegt und dieser 
daher grundsätzlich in voller Höhe, gegebenenfalls einschließlich Erstattungszinsen gemäß Art. 49a 
Abs. 3 BayVwVfG, zurückzufordern ist. Ausnahmen von diesem Grundsatz, d.h. eine nur teilweise Rück-
forderung der zu Unrecht erhaltenen Zuwendung, können nur in ganz besonders gelagerten Einzelfällen 
in Betracht kommen; die Ermessensentscheidung zugunsten des Zuwendungsempfängers ist ausführ-
lich zu begründen. 

Sinngemäß ist zu verfahren, wenn staatliche Fördermittel durch unrichtige oder unvollständige Angaben 
im Verwendungsnachweis oder Nichterfüllung einer Meldepflicht ungerechtfertigt in Anspruch genom-
men worden sind. 

16. Zu VV Nr. 8.6 

Werden Zuwendungen nicht alsbald nach Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet 
und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, sind regelmäßig für die Zeit 
bis zur zweckentsprechenden Verwendung Zinsen in Höhe von 6 v.H. für das Jahr zu verlangen. Zinsen 
sind nicht zu erheben, wenn – etwa bei der Prüfung des Verwendungsnachweises – festgestellt wird, 
dass der angeforderte Betrag bei Projektförderung innerhalb von zwei Monaten und bei institutioneller 
Förderung innerhalb von drei Monaten nach Auszahlung zweckentsprechend verwendet worden ist 
(VV Nr. 8.6 zu Art. 44 BayHO).  
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Für die Berechnung der Verwendungsfrist und die Bestimmung des Beginns und des Endes der Zins-
pflicht gelten gem. Art. 31 BayVwVfG die §§ 187 - 193 BGB entsprechend, soweit in Art. 31 Abs. 2 bis 5 
BayVwVfG nichts Anderes bestimmt ist. Das bedeutet, die Zinspflicht für die während der Verwendungs-
frist nicht zweckentsprechend verwendeten Mittel beginnt am Tag nach dem Auszahlungstag und endet 
mit Ablauf des Tages, an dem die Mittel zweckentsprechend verwendet werden.  

Dabei gilt aus Vereinfachungsgründen als Auszahlungstag der dritte Tag, nach dem die Kasse den Ü-
berweisungsauftrag an ihr Kreditinstitut gegeben hat (Buchungstag der Kasse). Weist der Zuwendungs-
empfänger nach (oder wird bei der Prüfung des Verwendungsnachweises festgestellt), dass die Zahlung 
an einem anderen Tag bei ihm eingegangen ist, so ist auf den Zeitpunkt abzustellen, an dem die Zah-
lung auf dem Konto des Zuwendungsempfängers gutgeschrieben wurde. 

Als Beginn der zweckentsprechenden Verwendung gilt bei Zahlungen, die der Zuwendungsempfänger 
durch Überweisungen vornimmt, der Tag, an dem das Konto des Zuwendungsempfängers belastet wird. 

Beispiel 

Buchungstag bei der Kasse: 29. Mai. 

Als Auszahlungstag gilt der daran anschließende dritte Tag 
(= Ereignis für den Anfang der Frist): 1. Juni. 

Eine fristgerechte Verwendung läge vor, wenn die Zuwendung 
verwendet worden wäre bis spätestens 1. August 24:00 Uhr.* 
* Ist der 1. August ein Sonntag, ein gesetzlicher Feiertag oder ein Samstag, so 

endet die Frist mit Ablauf des nächstfolgenden Werktages (vgl. Art. 31 Abs. 3 
Satz 1 BayVwVfG),  

Angenommener Tag des zweckentsprechenden Mitteleinsatzes 
(= Ende der Zinsfrist) 11. August. 

Der Zinszeitraum beträgt 2 Monate und 10 Tage.“ 

 

17. Zu VV Nr. 11.1 

Der Verwendungsnachweis ist unter Beachtung der hierfür in VV Nr. 11 zu Art. 44 BayHO (Nr. 11 VVK) 
enthaltenen Bestimmungen in ausreichendem Umfang und in angemessener Zeit zu prüfen. 

Eine angemessene Bearbeitungszeit ist dann nicht mehr gegeben, wenn durch ihre Dauer eine Rückfor-
derung unmöglich wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass seit 1. Januar 2003 auf Geldzahlung gerich-
tete öffentlich-rechtliche Ansprüche des Freistaates Bayern ohne Rücksicht auf die Kenntnis des An-
spruchs bereits in zehn Jahren von ihrer Entstehung an erlöschen (Art. 71 Abs. 1 Satz 4 AGBGB n.F.). 
Auch die dreijährige Erlöschensfrist gilt nicht nur, wenn der Berechtigte den Anspruch kannte, sondern 
auch wenn er ihn grob fahrlässig nicht kannte. Die Erlöschensfrist knüpft dabei an den Zeitpunkt der 
Entstehung des Anspruchs an. Dieser ist sehr unterschiedlich (bei Rücknahme oder Widerruf der im 
Aufhebungsbescheid angegebene Zeitpunkt, bei auflösender Bedingung der Eintritt der Bedingung, bei 
Zinsen nach Art. 49a Abs. 4 BayVwVfG täglich). Die Bewilligungsbehörden sollten daher bei Projektför-
derungen auf eine zügige Ausführung der Vorhaben und eine schnelle Vorlage und Prüfung der Verwen-
dungsnachweise achten. Eine überlange Dauer von einzelnen Förderverfahren könnte zu einem Verlust 
von Ansprüchen des Freistaates Bayern in nennenswertem Umfang führen und ist daher zu vermeiden. 

Soweit sich die Bewilligungsbehörden auf Stichproben beschränken, müssen diese auf prüfungswürdige 
Tatbestände gerichtet sein (z.B. ausgewählte Kostengruppen, Vergabeverfahren, für die Zuschussbe-
messung maßgebliche Umstände). Für die Auswahl solcher Tatbestände können bisher gewonnene Er-
kenntnisse der Bewilligungsbehörde oder der Rechnungsprüfung über typische und wiederkehrende 
Fehler wertvolle Hinweise geben. Die einschlägigen Belege und Unterlagen sind insoweit beizuziehen. 

Mit der Durchsicht des Musters 4 zu Art. 44 BayHO ist die Pflicht zu einer ausreichenden, und sei es 
nur stichprobenweisen Prüfung der Mittelverwendung grundsätzlich nicht erfüllt. 

18. Zu VV Nr. 12 

Die Vorschrift erfasst nur die Fälle, in denen sowohl der Erstempfänger als auch der Dritte, an den die 
Mittel weitergegeben werden, Zuwendungsempfänger ist. Die Vorschrift sagt, wie bereits in der Fußnote 
zum Ausdruck kommt, nichts darüber aus, ob eine Weitergabe von Zuwendungen im konkreten Fall 
rechtlich möglich ist. Soweit der Erstempfänger bei der Weitergabe in eigener Verantwortung über das 
Vorliegen der Zuwendungsvoraussetzungen entscheidet, wird nach der Rechtsprechung regelmäßig ei-
ne gesetzliche Grundlage erforderlich sein (auch durch Haushaltsvermerk). 



Hinweise zu Art. 44 BayHO 

 
13 

19. Zu VV Nr. 13 

Abweichend von der beim Bund und den Ländern geltenden Regelung werden die bisherigen gesonder-
ten Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen des Freistaates Bayern an kommunale Körperschaften 
beibehalten. 

20. Zu VV Nr. 15.2 

Ausnahmen von ergänzenden oder abweichenden Verwaltungsvorschriften im Sinne von VV Nr. 15.3 zu 
Art. 44 BayHO bedürfen nur dann des Einvernehmens mit dem Staatsministerium der Finanzen, wenn 
zugleich eine einvernehmensbedürftige Ausnahme von den Nrn. 1 bis 14 dieser VV oder ein Fall des 
Art. 40 BayHO (z.B. Überschreitung eines Förderhöchstsatzes) vorliegt. 

21. Zu VV Nr. 15.3 

Zu den Verwaltungsvorschriften für einzelne Bereiche gehören auch die auf Grund der Nr. 5.1 erlasse-
nen Allgemeinen Nebenbestimmungen sowie etwaige besondere Nebenbestimmungen. 

22. Zu Nr. 1.2 ANBest-I 

Der Zuwendungsempfänger darf nur die im Haushalts- oder Wirtschaftsplan vorgesehenen Ausgaben 
leisten und Verpflichtungen eingehen. Ausnahmen kann die Bewilligungsbehörde im Rahmen der 
Nr. 5.1.1 zulassen; weitergehende Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der Bewilligungsbehörde und 
des Staatsministeriums der Finanzen. 

23. Zu Nr. 1.2 ANBest-P (ANBest-K) 

Die Überschreitung von Einzelansätzen gegen Einsparungen bei anderen zuwendungsfähigen Einzelan-
sätzen ist nur zulässig, soweit hierdurch der Zuwendungszweck nicht beeinträchtigt wird. Erforderli-
chenfalls ist die Bewilligungsbehörde einzuschalten. 

24. Zu Nr. 2 ANBest-I (ANBest-P, ANBest-K) 

Die Anwendung der 500-Euro-Betragsgrenze kommt dann nicht in Betracht, wenn die endgültige Höhe 
der Zuwendung erst nach Vorlage des Verwendungsnachweises bestimmt wird. 

25. Zu Nr. 3 ANBest-K 

Die VOL ist bisher noch nicht als ein von den Kommunen zu beachtender Vergabegrundsatz gemäß 
§ 31 Abs. 2 KommHV eingeführt. Bis auf Weiteres muss deshalb erforderlichenfalls die Anwendung der 
VOL im Einzelfall zur Auflage gemacht werden. Dies gilt vor allem bei Zuwendungen von größerer finan-
zieller Bedeutung. 

26. Zu Nr. 6.1.1 ANBest-P 

Der Sachbericht kann in Fällen von geringer finanzieller Bedeutung (vgl. VV Nr. 14 zu Art. 44 BayHO) in 
einfacher Form erstellt werden und gegebenenfalls auch in der Übersendung der Rechnung bestehen, 
aus der sich ergibt, was für den Zuwendungszweck beschafft wurde. 

27. Zu den VVK (allgemein) 

Die Hinweise zu den VV zu Art. 44 BayHO gelten auch für die VVK entsprechend. 
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Verwaltungsvorschriften zu Art. 44 

– Zuwendungen, Widerruf von Zuwendungsbescheiden, Erstattung und Verzinsung – 

(K u r z b e z e i c h n u n g : VV zu Art. 44 BayHO) 

I n h a l t s ü b e r s i c h t :  

1. Bewilligungsvoraussetzungen 

2. Finanzierungsarten, Höhe der Zuwendung 

3. Antragsverfahren 

4. Bewilligung 

5. Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid 

6. Zuwendungen für Baumaßnahmen 

7. Auszahlung der Zuwendungen 

8. Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Zuwendungsbescheides, Erstattung der Zuwendung und 
Verzinsung 

9. Überwachung der Verwendung 

10. Nachweis der Verwendung 

11. Prüfung des Verwendungsnachweises 

12. Weiterleitung von Zuwendungen durch Zuwendungsempfänger 

13. Zuwendungen an Gebietskörperschaften 

14. Fälle von geringer finanzieller Bedeutung 

15. Besondere Regelungen 

16. Sondervermögen 

 

A n l a g e n :  

Anlage 1 Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur institutionellen Förderung (ANBest-I) 

Anlage 2 Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) 

Anlage 3 Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen des Freistaates Bayern an kommunale Körperschaften 
(VVK) 

Analge 3a Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körper-
schaften (ANBest-K) 

Anlage 4 Baufachliche Ergänzungsbestimmungen (BayZBau) 

Anlage 4a Unterlagen für Baumaßnahmen 

Anlage 4b Baufachliche Nebenbestimmungen (NBest-Bau) 

M u s t e r :  

Muster 1a Antrag auf Gewährung einer Zuwendung 

Muster 1b Antrag auf Bewilligung weiterer Zuwendungsraten 

Muster 2 Angaben zu den finanziellen Verhältnissen 

Muster 3 Auszahlungsantrag 

Muster 4 Verwendungsnachweis/Vorläufiger Verwendungsnachweis 

Muster 4a Verwendungsbestätigung 

Muster 5 Kosten von Hochbauten 

Muster 6 Erläuterungsbericht zum Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für eine Hochbaumaßnahme 

Muster 6a Flächenzusammenstellung 
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1. Bewilligungsvoraussetzungen 

1.1 Zuwendungen sollen nur bewilligt werden, wenn der Zweck durch die Übernahme von Bürgschaften, 
Garantien oder sonstigen Gewährleistungen nicht erreicht werden kann. Nicht rückzahlbare Zuwendun-
gen sollen nur bewilligt werden, soweit der Zweck nicht durch unbedingt oder bedingt rückzahlbare Zu-
wendungen erreicht werden kann. 

1.2 Zuwendungen dürfen nur solchen Empfängern bewilligt werden, bei denen eine ordnungsgemäße Ge-
schäftsführung gesichert erscheint und die in der Lage sind, die Verwendung der Mittel bestimmungs-
gemäß nachzuweisen. Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen und Beschaffungen muss der Empfänger 
auch in finanzieller Hinsicht die Gewähr für eine ordnungsgemäße Verwendung und Unterhaltung der 
Anlagen bieten. Eine Anfinanzierung von Vorhaben, deren Gesamtfinanzierung nicht hinreichend gesi-
chert ist, ist unzulässig. 

1.3 Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nur für solche Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht 
begonnen worden sind. Die Bewilligungsbehörde kann im Einzelfall allein und das zuständige Staatsmi-
nisterium für einzelne Förderbereiche im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen Aus-
nahmen zustimmen (vorherige Zustimmung = Einwilligung). 

1.3.1 Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- 
oder Leistungsvertrages zu werten. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, Baugrunduntersuchungen, 
Grunderwerb und Herrichten des Grundstücks (z.B. Gebäudeabbruch, Planieren)1 nicht als Beginn des 
Vorhabens, es sei denn, sie sind alleiniger Zweck der Zuwendung. 

1.3.2 In den Fällen der Nr. 1.4 wird die Zustimmung gemäß Nr. 1.3 Satz 2 im Einvernehmen mit den übrigen 
Beteiligten von der Stelle erteilt, bei der die höchste Zuwendung beantragt wurde. 

1.3.3 Die Zustimmung gemäß Nr. 1.3 Satz 2 darf nur erteilt werden, wenn – zumindest überschlägig – die 
Finanzierung des Vorhabens einschließlich etwaiger Kosten der Vorfinanzierung und der Folgekosten 
hinreichend gesichert erscheint und die Maßnahme sachlich geprüft ist. 

1.4 Sollen für eine Einrichtung oder ein Vorhaben Zuwendungen von mehreren Stellen des Staates oder 
sowohl vom Staat als auch von anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechts bewilligt werden, 
soll die Bewilligung in geeigneten Fällen durch nur eine Behörde erfolgen; in jedem Fall haben die Zu-
wendungsgeber vor der Bewilligung mindestens Einvernehmen herbeizuführen über 

1.4.1 die zu finanzierenden Maßnahmen und die zuwendungsfähigen Ausgaben, 

1.4.2 die Finanzierungsart und die Höhe der Zuwendungen (Nr. 2), 

1.4.3 Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid (Nr. 5), 

1.4.4 die Beteiligung der fachlich zuständigen technischen staatlichen Verwaltung, z.B. in den Fällen der 
Nr. 6, 

1.4.5 den Verwendungsnachweis und seine Prüfung durch eine der beteiligten Verwaltungen (Nrn. 10 und 
11). Die Bewilligungsbehörde hat den Obersten Rechnungshof vorher zu unterrichten. 

1.4.6 Unterschiedliche Finanzierungsarten der Zuwendungsgeber (s. Nr. 1.4.2) sind möglichst auszuschlie-
ßen. Kann nicht vermieden werden, dass neben einer Anteilfinanzierung eine Fehlbedarfsfinanzierung 
vorgesehen wird, so ist im Hinblick auf eine mögliche Anspruchskonkurrenz zu prüfen, ob und ggf. in-
wieweit Nr. 2 der vom Zuwendungsempfänger anzuwendenden Allgemeinen Nebenbestimmungen einer 
ergänzenden Regelung bedarf. 

Bei der Abstimmung nach Nr. 1.4.4 ist festzulegen, dass nur eine fachlich zuständige technische staat-
liche Verwaltung zu beteiligen ist. 

2. Finanzierungsarten, Höhe der Zuwendung 

2.1 Vor Bewilligung der Zuwendung ist zu prüfen, welche Finanzierungsart unter Berücksichtigung der Inte-
ressenlage des Staates und des Zuwendungsempfängers den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit am besten entspricht. 

2.2 Die Zuwendung wird grundsätzlich zur Teilfinanzierung des zu erfüllenden Zwecks bewilligt, und zwar 

2.2.1 nach einem bestimmten Vomhundertsatz oder Anteil der zuwendungsfähigen Ausgaben (A n t e i l f i -
n a n z i e r u n g ); die Zuwendung ist bei der Bewilligung auf einen Höchstbetrag zu begrenzen; 

oder 

————————— 
1 Vgl. auch Hinweise E Nr. 1. 
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2.2.2 zur Deckung des Fehlbedarfs, der insoweit verbleibt, als der Zuwendungsempfänger die zuwendungsfä-
higen Ausgaben nicht durch eigene oder fremde Mittel zu decken vermag (F e h lb e -
d a r f s f i n a n z i e r u n g ); die Zuwendung ist bei der Bewilligung auf einen Höchstbetrag zu begrenzen; 

oder 

2.2.3 mit einem festen Betrag an den zuwendungsfähigen Ausgaben (F e s t b e t r ag s f i n a nz i e r u ng )2, dabei 
kann die Zuwendung auch auf das Vielfache eines Betrages festgesetzt werden, der sich für eine be-
stimmte Einheit ergibt. 

2.3 Bei der Bemessung der zuwendungsfähigen Ausgaben sollen, soweit dies möglich ist, feste Beträge 
zugrunde gelegt werden. Diese Beträge können auch nach Vomhundertsätzen anderer zuwendungsfähi-
ger Ausgaben bemessen werden. Für eine Bemessung von zuwendungsfähigen Ausgaben nach festen 
Beträgen kommen vor allem Projekte in Betracht, 

2.3.1 bei denen einzelne Ausgaben nur mit erheblichem Aufwand genau festgestellt und belegt werden kön-
nen, jedoch eine sachgerechte Pauschalierung dieser Ausgaben (z.B. als Vomhundertanteil von vorge-
sehenen Ausgaben) möglich ist oder 

2.3.2 bei denen – wie bei bestimmten Baumaßnahmen – für einzelne oder mehrere gleiche Teile der Maß-
nahme über die voraussichtlichen Ausgaben Richtwerte vorliegen oder festgelegt werden können. 

2.4 Bei der Bemessung der Höhe der Zuwendung ist insbesondere dem Umstand Rechnung zu tragen, dass 
eine Zuwendung nur insoweit bewilligt werden darf, als ein erhebliches Staatsinteresse vorliegt, das oh-
ne die Zuwendung nicht oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt werden kann (vgl. Art. 23 in Ver-
bindung mit Art. 44 Abs. 1 Satz 1). Bei der Bemessung der Höhe einer Zuwendung im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Staatsmittel sind deshalb sowohl das Eigeninteresse und die Leistungskraft des 
Zuwendungsempfängers (angemessene Eigenmittel) als auch die Finanzierungsbeteiligungen Dritter an-
gemessen zu berücksichtigen (vgl. auch Nr. 2.5); bei Zuwendungen zur Projektförderung ist auch zu 
prüfen, ob der Zuwendungsempfänger steuerrechtliche Vergünstigungen (z.B. Investitionszulagen) er-
hält. 

2.5 Liegt der zu fördernde Zweck auch im Interesse von Dritten, sollen diese sich angemessen an den zu-
wendungsfähigen Ausgaben beteiligen.3 

2.6 Soweit die Umsatzsteuer nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes als Vorsteuer abziehbar ist, gehört sie 
nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben (vgl. dazu auch Nr. 3.3.3). 

3. Antragsverfahren 

3.1 Für die Bewilligung einer Zuwendung bedarf es grundsätzlich eines schriftlichen Antrags. Die Bewilli-
gungsbehörde hat nach Maßgabe der Förderrichtlinien, sonstiger für die Bewilligung geltender Verwal-
tungsanweisungen und nach den Verhältnissen im Einzelfall den Nachweis der im Antrag enthaltenen 
Angaben durch geeignete Unterlagen zu verlangen. 

3.2 Dem Antrag sind insbesondere beizufügen 

3.2.1 bei Projektförderung (Nr. 2.1 zu Art. 23) ein Finanzierungsplan (aufgegliederte Berechnung der mit dem 
Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben mit einer Übersicht über die beabsichtigte Finan-
zierung) und eine Erklärung, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen worden ist, 

3.2.2 bei institutioneller Förderung (Nr. 2.2 zu Art. 23) ein Haushalts- oder Wirtschaftsplan und gegebenen-
falls eine Überleitungsrechnung (Nr. 3.4. zu Art. 23), 

3.2.3 eine Erklärung darüber, ob der Zuwendungsempfänger allgemein oder für das betreffende Vorhaben 
zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt ist.4 In diesem Fall hat er im Finanzierungsplan oder 
Haushalts- oder Wirtschaftsplan die sich ergebenden Vorteile auszuweisen und bei der Ermittlung der 
zuwendungsfähigen Ausgaben abzusetzen. 

3.3 Das Ergebnis der Antragsprüfung ist zu vermerken. Dabei kann auf andere Unterlagen (Antrag, Zuwen-
dungsbescheid) verwiesen werden. Sofern die Angaben nicht bereits auf Grund ergänzender Verwal-
tungsvorschriften ersichtlich sind, soll in dem Vermerk insbesondere eingegangen werden auf 

3.3.1 Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung – außer bei Regelförderungen –, 

3.3.2 die Beteiligung anderer Dienststellen (auch in fachtechnischer Hinsicht), 

3.3.3 den Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben (auch unter Berücksichtigung der Nr. 2.6), 

————————— 
2 Vgl. auch Hinweise E Nr. 2. 
3 Vgl. auch Hinweise E Nr. 3. 
4 Gegebenenfalls ist diese Frage vorweg mit dem zuständigen Finanzamt zu klären (wegen der Unternehmereigenschaft und den Vorsteuerabzug bei Vereinen, 

Forschungsbetrieben und ähnlichen Einrichtungen vgl. Erlaß des BMF vom 15. März 1971, BStBl I S. 189). 
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3.3.4 die Wahl der Finanzierungsart, 

3.3.5 die Sicherung der Gesamtfinanzierung, 

3.3.6 bei erstmaligen Zuwendungen: Darlegung der finanziellen Folgen, die dem Staat aus der Förderung in 
künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich entstehen. 

3.4 Soll eine Zuwendung ausnahmsweise ohne schriftlichen Antrag bewilligt werden, so begründet die Be-
willigungsbehörde die Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung. Nr. 3.3 gilt sinngemäß. 

3.5 Bei einer Zuwendung an Betriebe oder Unternehmen, die wenigstens zum Teil der Förderung der Wirt-
schaft dienen soll, ist ergänzend zu den Richtlinien zum Vollzug des Bayerischen Subventionsgesetzes 
vom 14. Dezember 1976 (StAnz Nr. 53) in ihrer jeweils geltenden Fassung folgendes zu beachten: 

3.5.1 Es bedarf stets eines schriftlichen Antrags. 

3.5.2 Dem Antragsteller sind im Antragsvordruck oder in anderer Weise im Zusammenhang mit dem Antrag 
die Tatsachen als subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB zu bezeichnen (Art. 1 des Bayerischen 
Subventionsgesetzes – BaySubvG – vom 23. Dezember 1976, GVBl S. 586, in Verbindung mit § 2 
Abs. 1 Subventionsgesetz – SubvG –), die nach 

3.5.2.1 dem Zuwendungszweck, 

3.5.2.2 Rechtsvorschriften, 

3.5.2.3 diesen Verwaltungsvorschriften und den Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid (Nr. 5), 

3.5.2.4 besonderen Verwaltungsvorschriften, Richtlinien oder sonstigen Zuwendungsvoraussetzungen 

für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen der Zuwendung 
von Bedeutung sind. Der Antragsteller ist auf die Strafbarkeit des Subventionsbetrugs nach § 264 StGB 
hinzuweisen. 

3.5.3 Zu den Tatsachen nach Nr. 3.5.2 gehören insbesondere solche, 

3.5.3.1 die zur Beurteilung der Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung von Bedeutung sind, 

3.5.3.2 die Gegenstand der Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Vermögensübersichten oder Gutachten, 
des Finanzierungsplans, des Haushalts- oder Wirtschaftsplans, etwaiger Übersichten und Überleitungs-
rechnungen  oder sonstiger nach Nrn. 3.1 und 3.2 dem Antrag beizufügender Unterlagen sind, 

3.5.3.3 von denen nach Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere Art. 48, 49 BayVwVfG) oder anderen 
Rechtsvorschriften die Erstattung der Zuwendung abhängig ist, 

3.5.3.4 die sich auf die Art und Weise der Verwendung eines aus der Zuwendung beschafften Gegenstandes 
beziehen (Art. 1 BaySubvG in Verbindung mit § 3 Abs. 2 SubvG). 

3.5.4 Subventionserhebliche Tatsachen sind ferner solche, die durch Scheingeschäfte oder Scheinhandlun-
gen verdeckt werden, sowie Rechtsgeschäfte oder Handlungen unter Missbrauch von Gestaltungsmög-
lichkeiten im Zusammenhang mit einer beantragten Zuwendung (Art. 1 BaySubvG in Verbindung mit § 4 
SubvG). 

3.5.5 Der Antragsteller hat in dem Antrag oder in anderer Weise vor der Bewilligung zu versichern, dass ihm 
die Tatsachen nach den Nrn. 3.5.2 bis 3.5.4 als subventionserheblich und die Strafbarkeit eines Sub-
ventionsbetruges nach § 264 StGB bekannt sind. 

3.5.6 Ergeben sich aus den Angaben des Antragstellers, den eingereichten Unterlagen oder sonstigen Um-
ständen Zweifel, ob die beantragte oder in Anspruch genommene Zuwendung mit dem Zuwendungs-
zweck oder den Zuwendungsvoraussetzungen im Einklang steht, so hat die Bewilligungsbehörde dem 
Zuwendungsempfänger die Tatsachen, deren Aufklärung zur Beseitigung der Zweifel notwendig er-
scheint, nachträglich als subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB zu bezeichnen (Art. 1 Bay-
SubvG in Verbindung mit § 2 Abs. 2 SubvG). 

4. Bewilligung 

4.1 5 Zuwendungen werden durch schriftlichen Zuwendungsbescheid bewilligt. Soweit dem Antrag des 
Zuwendungsempfängers nicht entsprochen wird, ist dies erforderlichenfalls zu begründen (Art. 39 
BayVwVfG). 

4.2 6 Der Zuwendungsbescheid muss insbesondere enthalten: 

4.2.1 die genaue Bezeichnung des Zuwendungsempfängers, 
————————— 
5 Vgl. auch Hinweise E Nr. 4. 
6 Vgl. auch Hinweise E Nr. 5. 
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4.2.2 Art (Nr. 2 zu Art. 23) und Höhe der Zuwendung7, 

4.2.3 8 die genaue Bezeichnung des Zuwendungszwecks und – wenn mit Hilfe der Zuwendung Gegenstände 
erworben oder hergestellt werden – ggf. die Angabe, wie lange diese für den Zuwendungszweck gebun-
den sind, 

4.2.4 die Finanzierungsart (Nr. 2) und den Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben; werden bei Projektför-
derung der Bemessung der Zuwendung nicht die gesamten Ausgaben zugrundegelegt, so muss, soweit 
erforderlich, aus dem Zuwendungsbescheid oder den Anlagen dazu die Abgrenzung der zuwendungsfä-
higen Ausgaben hervorgehen, 

4.2.5 den Bewilligungszeitraum; dieser kann insbesondere bei Zuwendungen zur Projektförderung über das 
laufende Haushaltsjahr hinausgehen, soweit hierfür eine haushaltsrechtliche Ermächtigung vorhanden 
ist, 

4.2.6 bei Förderung desselben Zwecks durch mehrere Stellen (Nr. 1.4) die ausdrückliche Benennung der 
Stelle, gegenüber der der Verwendungsnachweis zu erbringen ist, 

4.2.7 soweit zutreffend und erforderlich, den Hinweis auf die in Nrn. 3.5.2 bis 3.5.4 bezeichneten subventi-
onserheblichen Tatsachen sowie auf die Offenbarungspflicht nach Art. 1 BaySubvG in Verbindung mit 
§ 3 SubvG, 

4.2.8 die anzuwendenden Nebenbestimmungen und etwaigen Abweichungen (Nrn. 5 und 6.2). 

4.3 Die Bewilligungsbehörde kann, anstatt einen Zuwendungsbescheid zu erlassen, ausnahmsweise einen 
Zuwendungsvertrag mit dem Zuwendungsempfänger schließen (Art. 54 BayVwVfG). Hierbei gelten die 
Vorschriften für Zuwendungen durch Bescheid sinngemäß. 

4.4 Ein Abdruck des Zuwendungsbescheides oder des Zuwendungsvertrages ist dem Obersten Rechnungs-
hof zu übersenden, soweit er nicht allgemein für bestimmte Bereiche oder für bestimmte Einzelfälle 
darauf verzichtet. Bei Zuwendungen unter 50 000 € entfällt die Zuleitung. 

5. Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid9 

5.1 Allgemeine Nebenbestimmungen im Sinne des Art. 36 BayVwVfG für Zuwendungen zur institutionellen 
Förderung (ANBest-I) und zur Projektförderung (ANBest-P) sowie zur Projektförderung bei kommunalen 
Körperschaften (ANBest-K) ergeben sich aus den Anlagen 1, 2 und 3a zu den VV zu Art. 44 BayHO. 
Sie sind unverändert zum Bestandteil des Zuwendungsbescheides zu machen. Die Bewilligungsbehörde 
darf – mit Ausnahme der Nr. 5.1.3 auch nach Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides – 

5.1.1 bei institutioneller Förderung die Verwendung von Mitteln eines Ansatzes des Haushalts- oder Wirt-
schaftsplans für Zwecke eines anderen Ansatzes zulassen, 

5.1.2 bei Projektförderung im Einzelfall eine Überschreitung der Einzelansätze des Finanzierungsplans (vgl. 
Nr. 3.2.1) um mehr als 20 v.H. zulassen, soweit die Überschreitung durch entsprechende Einsparungen 
bei anderen Einzelansätzen ausgeglichen werden kann, 

5.1.3 in Einzelfällen anstelle des einfachen Verwendungsnachweises oder der Verwendungsbestätigung einen 
vollen Verwendungsnachweis (mit der Vorlage von Belegen) verlangen, 

5.1.4 bei Vorliegen besonderer Umstände Fristen für die Vorlage der Verwendungsnachweise bzw. der Ver-
wendungsbestätigungen abweichend von den Allgemeinen Nebenbestimmungen festlegen und auf die 
Vorlage von Belegen verzichten, 

5.1.5 in Einzelfällen Ausnahmen von den Nrn. 3 bis 6 ANBest-I, Nrn. 3 bis 5 ANBest-K und ANBest-P sowie 
Nrn. 1 und 2 NBestBau zulassen. 

5.2 Über die Allgemeinen Nebenbestimmungen (Nr. 5.1) hinaus sind je nach Art, Zweck und Höhe der Zu-
wendung sowie nach Lage des einzelnen Falles im Zuwendungsbescheid insbesondere zu regeln: 

5.2.1 bei nicht rückzahlbaren Zuwendungen der Vorbehalt dinglicher Rechte an Gegenständen zur Sicherung 
eines etwaigen Erstattungsanspruchs. Eine dingliche Sicherung eines etwaigen Erstattungsanspruchs 
ist regelmäßig vorzusehen, wenn aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen Grundstücke (einschließlich 
Gebäude) oder Rechte erworben werden. Bei Gebietskörperschaften kommt regelmäßig keine dingliche 
Sicherung in Betracht; 

5.2.2 bei bedingt oder unbedingt rückzahlbaren Zuwendungen die Rückzahlung und Verzinsung sowie die 
Sicherung des Erstattungsanspruchs; wegen der in Betracht kommenden Sicherheitsleistungen gelten 
die Nrn. 1.5.1 und 1.5.2 zu Art. 59 sinngemäß; 

————————— 
7 Vgl. auch Hinweise E Nr. 6. 
8 Vgl. auch Hinweise E Nr. 7. 
9 Vgl. auch Hinweise E Nr. 10. 
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5.2.3 die Einräumung von Benutzungsrechten an Schutzrechten, die Übertragung von Schutzrechten auf den 
Staat oder seine angemessene Beteiligung an den Erträgen aus diesen Rechten, 

5.2.4 bei Zuwendungen für Forschungs- und sonstige wissenschaftliche Arbeiten die Nutzbarmachung der 
Ergebnisse für die Allgemeinheit, z.B. durch Veröffentlichung, 

5.2.5 die Beteiligung fachtechnischer Dienststellen, 

5.2.6 Besonderheiten hinsichtlich des Verwendungsnachweises bzw. der Verwendungsbestätigung. Dabei kann die Bewil-
ligungsbehörde die Auszahlung eines Restbetrags der Zuwendung (Einbehalt) von der Vorlage des Verwendungs-
nachweises bzw. der Verwendungsbestätigung abhängig machen. Voraussetzung für den Einbehalt der Schlussrate 
ist die Aufnahme eines entsprechenden Vorbehalts in den Zuwendungsbescheid. Nr. 7.3 soll bei Zuwendungen von 
nicht mehr als 100 000 € vorrangig angewandt werden, 

5.2.7 bei institutioneller Förderung die entsprechende Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschriften des 
Staates.10 

6. Zuwendungen für Baumaßnahmen 

6.1 Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen soll die fachlich zuständige technische staatliche Verwal-
tung gutachtlich beteiligt werden. Von einer Beteiligung soll abgesehen werden, wenn die für eine 
Baumaßnahme vorgesehenen Zuwendungen des Staates und des Bundes zusammen 1 000 000 € nicht 
übersteigen und keine besonderen Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Baumaßnahme unwirt-
schaftlich ist. Wird die Zuwendung als zweckgebundenes (zinsverbilligtes) Darlehen gewährt, kann da-
bei vom umgerechneten Zuschusswert ausgegangen werden. Bei einer Förderung nach Kostenpauscha-
len findet eine eingeschränkte baufachliche Prüfung nach Maßgabe der einschlägigen Zuwendungsricht-
linien statt. Ist die fachlich zuständige technische Bauverwaltung selbst Bewilligungsbehörde, so gelten 
die Sätze 1 bis 4 analog. 

6.2 Das Verfahren für die Beteiligung der Bauverwaltung als fachlich zuständige technische staatliche Ver-
waltung richtet sich nach den als Anlage 4 beigefügten Baufachlichen Ergänzungsbestimmungen zu 
den VV zu Art. 44 Abs. 1 BayHO (BayZBau). Wenn nach der BayZBau zu verfahren ist, sind die Bau-
fachlichen Nebenbestimmungen (NBest-Bau) zu den VV zu Art. 44 Abs. 1 BayHO – Anlage 4b – 
zum Bestandteil des Zuwendungsbescheides zu machen. 

6.3 Wird gemäß Nr. 6.1 Satz 2 von der gutachtlichen Beteiligung der fachlich zuständigen technischen 
staatlichen Verwaltung abgesehen, 

 sind vom Antragsteller im allgemeinen die in Anlage 4a aufgeführten Unterlagen für Baumaßnah-
men zu fordern, 

 ist im Zuwendungsbescheid als besondere Nebenbestimmung die Beachtung der Nrn. 1.2 und 1.3 
NBest-Bau zur Auflage zu machen, 

 kann, soweit zweckmäßig, bestimmt werden, dass der Verwendungsnachweis nach Anlage 4b zu 
führen ist. 

6.4 Bei einer fachlichen Beteiligung einer anderen technischen Verwaltung können die BayZBau (Anlage 4) 
sinngemäß angewendet werden. 

7. Auszahlung der Zuwendungen 

7.1 11 Die Zuwendungen dürfen nur insoweit und nicht eher ausgezahlt werden, als sie für fällige Zahlungen 
im Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt werden. 

7.1.1 Bei institutioneller Förderung dürfen Auszahlungen in der Regel nur für einen Zeitraum bis zu drei Mona-
ten bemessen werden. 

7.1.2 Bei Projektförderung längerfristiger Vorhaben sollen nur Teilbeträge ausgezahlt und die Auszahlung in 
der Regel davon abhängig gemacht werden, dass die Verwendung der bereits gezahlten Teilbeträge in 
summarischer Form nachgewiesen wird.12 Die ausgezahlten Beträge müssen voraussichtlich innerhalb 
von zwei Monaten für fällige Zahlungen benötigt werden. 

7.2 Der nach Nr. 5.2.6 einbehaltene Betrag ist, soweit nicht besondere Hinderungsgründe bestehen, spä-
testens zwei Monate nach Vorlage der für den Verwendungsnachweis, den vorläufigen Verwendungs-
nachweis bzw. die Verwendungsbestätigung notwendigen Unterlagen auszuzahlen. Vor der Auszahlung 
hat die Bewilligungsbehörde den Verwendungsnachweis bzw. die Verwendungsbestätigung auf Voll-
ständigkeit der Unterlagen und Plausibilität der Angaben sowie darauf zu überprüfen, dass Hindernisse 
gegen die Auszahlung offensichtlich nicht bestehen. 

————————— 
10 Vgl. auch Hinweise E Nr. 9. 
11 Vgl. auch Hinweise E Nr. 12. 
12 Vgl. auch Hinweise E Nr. 13. 
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7.3 Soweit vertretbar, soll bei Zuwendungen von nicht mehr als 100 000 € die Auszahlung erst nach Vorla-
ge des Verwendungsnachweises bzw. der Verwendungsbestätigung erfolgen. Nr. 7.2 gilt entsprechend. 

8. Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Zuwendungsbescheides, Erstattung der Zuwen-
dung und Verzinsung 

8.1 13) Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf von Zuwendungsbescheiden sowie die Erstattung der 
Zuwendung und die Verzinsung des Erstattungsanspruchs richten sich nach Verwaltungsverfahrens-
recht (vgl. insbesondere Art. 43, 48, 49, 49a BayVwVfG, §§ 45, 47, 50 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch) 
oder anderen Rechtsvorschriften. Die erforderlichen Verwaltungsakte sind im Allgemeinen unter Anga-
be der Rechtsgrundlage schriftlich zu begründen (Art. 39 BayVwVfG). 

8.2 Es ist wie folgt zu verfahren: 

8.2.1 Die Bewilligungsbehörde hat die Zuwendung, auch wenn sie bereits verwendet worden ist, insoweit 
unverzüglich zurückzufordern, als im Zuwendungsbescheid enthaltene Befristungen wirksam geworden 
oder Bedingungen eingetreten sind (Art. 36 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 BayVwVfG). Eine auflösende Bedingung 
ist insbesondere in einer nachträglichen Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 
nach Nr. 2 der Allgemeinen Nebenbestimmungen zu sehen. 

8.2.2 Die Bewilligungsbehörde hat einen rechtswidrigen Zuwendungsbescheid in der Regel nach Art. 48 
BayVwVfG mit Wirkung für die Vergangenheit ganz oder teilweise unverzüglich zurückzunehmen und die 
Zuwendung, auch wenn sie bereits verwendet worden ist, zurückzufordern; das gilt insbesondere soweit 
der Zuwendungsempfänger den Zuwendungsbescheid durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher 
Beziehung unrichtig oder unvollständig waren. Dies ist anzunehmen, wenn bei richtigen oder vollständi-
gen Angaben der Zuwendungsbescheid nicht ergangen oder die Zuwendung in geringerer Höhe bewilligt 
worden wäre. 

8.2.3 Die Bewilligungsbehörde hat einen Zuwendungsbescheid in der Regel nach Art. 49 Abs. 2a BayVwVfG 
mit Wirkung auch für die Vergangenheit ganz oder teilweise unverzüglich zu widerrufen und die Zuwen-
dung, auch wenn sie bereits verwendet worden ist, zurückzufordern, soweit sie nicht oder nicht mehr 
ihrem Zweck entsprechend verwendet wird. 

8.2.4 Ein Fall des Art. 49 Abs. 2a BayVwVfG liegt auch vor, wenn aus der Zuwendung beschaffte Gegenstände 
während der zeitlichen Bindung nicht oder nicht mehr zweckentsprechend verwendet werden. Der Zu-
wendungsbescheid ist in der Regel entsprechend dem auf die Gegenstände entfallenden Zuwendungs-
betrag zu widerrufen. Bei der Entscheidung über den Umfang des Widerrufs soll die Zeit der zweckent-
sprechenden Verwendung angemessen berücksichtigt werden. Die Bewilligungsbehörde kann von ei-
nem Widerruf des Zuwendungsbescheids absehen, wenn 

 der Zuwendungsempfänger nachweist, dass die Gegenstände für den Zuwendungszweck nicht 
mehr geeignet sind und ein vermögenswerter Vorteil nicht mehr gezogen werden kann, 

 die Gegenstände mit Einwilligung der Bewilligungsbehörde für andere förderungsfähige Zwecke 
verwendet werden, 

 seit der Anschaffung oder Fertigstellung der Gegenstände bei Grundstücken (einschließlich Gebäu-
den) und grundstücksgleichen Rechten 25 Jahre, im übrigen 10 Jahre vergangen sind, sofern nicht 
ohnehin bereits vorher die Frist der zeitlichen Bindung abgelaufen ist. 

8.2.5 Eine Zuwendung wird alsbald verwendet (Art. 49 Abs. 2a Nr. 1 und Art. 49a Abs. 4 BayVwVfG), wenn sie 
innerhalb von zwei Monaten (vgl. Nr. 7.1.2 Satz 2) bzw. von drei Monaten (vgl. Nr. 7.1.1) für fällige Zah-
lungen verbraucht wird. 

8.3 In den Fällen der Nrn. 8.2.2 bis 8.2.5 hat die Bewilligungsbehörde bei der Ausübung ihres Ermessens 
die Besonderheiten des Einzelfalles, u.a. auch die Zeitdauer der zweckentsprechenden Verwendung, 
sowie die Interessen des Zuwendungsempfängers und die öffentlichen Interessen gleichermaßen zu be-
rücksichtigen. Auf die Anhörungspflicht nach Art. 28 BayVwVfG wird hingewiesen. 

8.4 Es ist stets darauf zu achten, dass die Rücknahme oder der Widerruf des Zu-wendungsbescheides in-
nerhalb der Jahresfrist nach Art. 48 Abs. 4, Art. 49 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 2a Satz 2 BayVwVfG erfolgt. 
Die Frist beginnt, wenn einem zuständigen Amtswalter der Behörde die Tatsachen, die die Rücknahme 
oder den Widerruf rechtfertigen, vollständig bekannt sind14 

8.5 Unbeschadet Art. 49a Abs. 3 Satz 2 BayVwVfG ist der zu erstattende Betrag vom Eintritt der Unwirk-
samkeit des Zuwendungsbescheides an mit 6 v.H. jährlich zu verzinsen. Im Fall der Rücknahme oder 
des Widerrufs für die Vergangenheit tritt die Unwirksamkeit zu dem im Rücknahme- oder Widerrufsbe-
scheid anzugebenden Zeitpunkt ein. Das ist regelmäßig der Tag, an dem die zur Rücknahme oder zum 

————————— 
13 Vgl. auch Hinweise E Nr. 14. 
14 Vgl. BVerwG, Beschluss vom 19. Dezember 1984 – BVerwGE Band 70 S. 356; DÖV 1985 S. 442; BVerwG, Urteil vom 24. Januar 2001 – BVerwGE Band 112 S. 

360; NJW 2001 S. 1440. 
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Widerruf führenden Umstände eingetreten sind. Bei einer auflösenden Bedingung wird der Zuwen-
dungsbescheid mit deren Eintritt unwirksam. 

8.6 Wird die Zuwendung nicht innerhalb von zwei bzw. drei Monaten zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 
verwendet (Nr. 8.2.5) und wird der Zuwendungsbescheid nicht widerrufen, sind regelmäßig für die Zeit 
von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von 6 v.H. für 
das Jahr zu verlangen. Entsprechendes gilt, soweit eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl 
andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen sind (Art. 49a Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG) 

8.7 Rücknahme und Widerruf von Zuwendungsbescheiden sowie die Rückforderung von Zuwendungen 
gemäß Nr. 8.2.1 sollen bei zurückzufordernden Beträgen von weniger als 50 € unterbleiben. 

8.8 Zinsen sind nur zu erheben, wenn der Gesamtzinsanspruch mehr als 50 € beträgt. 

9. Überwachung der Verwendung 

9.1 Die Verwaltung hat die Verwendung der Zuwendung zu überwachen. 

9.2 Wer Ausgaben für Zuwendungen bewirtschaftet, hat für jedes Haushaltsjahr nach Haushaltsstellen 
gegliederte Übersichten zu führen, aus denen Empfänger, Bezeichnung der Maßnahme und Höhe der 
Zuwendung, der vorgeschriebene Zeitpunkt für die Vorlage des Verwendungsnachweises, dessen Ein-
gang und der Zeitpunkt der Prüfung durch die Verwaltung ersichtlich sind. 

9.3 Dem Obersten Rechnungshof ist auf besondere Anforderung der Inhalt der Übersicht nach Nr. 9.2 mit-
zuteilen. Mit seiner Einwilligung können vereinfachte Übersichten geführt werden. 

10. Nachweis der Verwendung 

10.1 Die Bewilligungsbehörde hat von dem Zuwendungsempfänger den Nachweis der Verwendung entspre-
chend den Nebenbestimmungen zu verlangen. 

10.2 In der Regel genügt ein einfacher Verwendungsnachweis (ohne Vorlage von Belegen). 

10.2.1 Bei Zuwendungen, bei denen die Erfüllung des Zuwendungszwecks in einem sich wiederholenden einfa-
chen Ergebnis besteht, kann auf vorherige Sachberichte Bezug genommen werden. 

10.2.2 Bei institutioneller Förderung ist der einfache Verwendungsnachweis durch Vorlage einer Jahresrech-
nung oder eines Jahresabschlusses und ggf. des Berichts eines sachverständigen Prüfers, z.B. eines 
Wirtschaftsprüfers, über die zweckentsprechende sowie wirtschaftliche und sparsame Verwendung der 
Zuwendung zu erbringen. Die Jahresrechnung muss alle Einnahmen und Ausgaben des abgelaufenen 
Haushalts- oder Wirtschaftsjahres mindestens in summarischer Gliederung entsprechend dem Haus-
halts- oder Wirtschaftsplan enthalten sowie das Vermögen und die Schulden zu Beginn und am Ende 
des Haushalts- oder Wirtschaftsjahres ausweisen. Wird der Jahresabschluss nach den Regeln der kauf-
männischen doppelten Buchführung erstellt, so ist die Gewinn- und Verlustrechnung durch eine Überlei-
tungsrechnung auf Einnahmen und Ausgaben zu ergänzen (Nr. 3.2.2), soweit dies für den Nachweis der 
Verwendung erforderlich ist. 

10.2.3 Im Verwendungsnachweis ist vom Zuwendungsempfänger eine Erklärung folgenden Inhalts zu verlan-
gen: 

In Kenntnis der strafrechtlichen Bedeutung unvollständiger oder falscher Angaben wird versichert, dass 

 die Einnahmen und Ausgaben nach den Rechnungsunterlagen im Zusammenhang mit dem geförder-
ten Vorhaben angefallen sind (bei Förderung von Baumaßnahmen: und mit der Baurechnung über-
einstimmen), 

 die nicht zuwendungsfähigen Beträge, Rückforderungen und Rückzahlungen abgesetzt wurden, 

 die Zuwendung ausschließlich zur Erfüllung des im Bewilligungsbescheid näher bezeichneten Zu-
wendungszwecks verwendet wurde, 

 die im Zuwendungsbescheid einschließlich den dort enthaltenen Nebenbestimmungen genannten 
Bedingungen und Auflagen eingehalten wurden. 

Dem Unterzeichner ist bekannt, dass die Zuwendung im Fall ihrer zweckwidrigen Verwendung der Rück-
forderung und Verzinsung unterliegt. 

10.3 Bei Festbetragsfinanzierungen (Nr. 2.2.3) und bei Förderungen mit Kostenpauschalen, die jeweils aus-
schließlich aus Landesmitteln erfolgen, genügt eine Verwendungsbestätigung ohne Vorlage von Bele-
gen. Gegenüber dem Zuwendungsempfänger ist dies im Zuwendungsbescheid festzulegen. 

10.4 Der Nachweis bzw. die Bestätigung der Verwendung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen, 
wenn die in den allgemeinen Nebenbestimmungen geforderten Angaben enthalten sind und die Prüfung 
(Nr. 11) ohne Mehraufwand gewährleistet ist. 
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11. Prüfung des Verwendungsnachweises bzw. der Verwendungsbestätigung 

11.1 15Die Bewilligungsbehörde, die nach Nr. 1.4 zuständige oder sonst beauftragte Stelle hat unverzüglich 
nach Eingang des Zwischen- oder Verwendungsnachweises bzw. der Verwendungsbestätigung festzu-
stellen, ob nach den darin enthaltenen Angaben Anhaltspunkte für die Geltendmachung eines Erstat-
tungsanspruchs gegeben sind. Im Übrigen soll aus den eingegangenen Nachweisen bzw. Bestätigungen 
eine stichprobenweise Auswahl von zu prüfenden Zuwendungsfällen vorgenommen werden. Bei Ver-
wendungsbestätigungen sind ausreichende Stichprobenkontrollen zu gewährleisten, die 10 v.H. der Fäl-
le nicht unterschreiten sollen. Bei den ausgewählten Zuwendungsfällen ist zu prüfen, ob 

11.1.1 der Verwendungsnachweis bzw. die Verwendungsbestätigung den im Zuwendungsbescheid (einschließ-
lich der Nebenbestimmungen) festgelegten Anforderungen entspricht, 

11.1.2 die Zuwendung zweckentsprechend verwendet worden ist, 

11.1.3 der mit der Zuwendung beabsichtigte Zweck erreicht worden ist. 

Ferner sind zu den ausgewählten Zuwendungsfällen auch stichprobenweise Belege anzufordern. Die 
Bewilligungsbehörde kann den Zuwendungsfall voll prüfen oder sich auf Stichproben beschränken. Sie 
kann Ergänzungen oder Erläuterungen verlangen und örtliche Erhebungen durchführen. Vorgelegte Be-
lege sind, soweit sie in die Prüfung einbezogen worden sind, mit einem Prüfzeichen zu versehen und an 
den Zuwendungsempfänger zurückzugeben. 

11.2 Der Umfang und das Ergebnis der Prüfung sind in einem Vermerk (Prüfungsvermerk) niederzulegen; 
Feststellungen von nicht wesentlicher Bedeutung sind nicht in den Vermerk aufzunehmen. Dabei ist 
auch festzuhalten, welche Unterlagen bei der Bewilligungsbehörde eingegangen sind (einschließlich 
Eingangsdatum). 

11.3 Die prüfende Stelle übersendet den nach Nr. 1.4 beteiligten Stellen eine Ausfertigung des Verwen-
dungsnachweises bzw. der Verwendungsbestätigung und des Prüfungsvermerks. 

11.4 Eine Ausfertigung des Prüfungsvermerks ist mit einer Ausfertigung des Verwendungsnachweises bzw. 
der Verwendungsbestätigung zu den Bewilligungsakten zu nehmen. 

12. Weiterleitung von Zuwendungen durch Zuwendungsempfänger 

12.1 16 Die Bewilligungsbehörde kann im Zuwendungsbescheid vorsehen, dass der Zuwendungsempfänger 
als Erstempfänger die Zuwendung ganz oder teilweise weiterleiten kann.17 Durch die zweckbestimmte 
Weitergabe erfüllt der Erstempfänger den Zuwendungszweck. 

12.2 Die Mittel können vom Erstempfänger in öffentlich-rechtlicher oder in privatrechtlicher Form weiterge-
geben werden. Die Weitergabe in öffentlich-rechtlicher Form durch juristische Personen des privaten 
Rechts oder durch natürliche Personen setzt eine Beleihung voraus. Die Weitergabe in privatrechtlicher 
Form kommt regelmäßig nur für juristische Personen des privaten Rechts oder natürliche Personen in 
Betracht, die nicht beliehene Unternehmer sind. 

12.3 Der Erstempfänger darf die Mittel nur zur Projektförderung weitergeben. 

Weitergabe in öffentlich-rechtlicher Form 

12.4 Bei der Bewilligung von Mitteln zur Weitergabe in öffentlich-rechtlicher Form durch den Erstempfänger 
sind für die Weitergabe – ggf. durch Bezugnahme auf bestehende Förderrichtlinien – insbesondere zu 
regeln: 

12.4.1 die Anwendung der einschlägigen Vorschriften des öffentlichen Rechts, soweit sich aus dem Folgenden 
nichts Abweichendes ergibt, 

12.4.2 die Weitergabe in Form eines Zuwendungsbescheids, 

12.4.3 der Zuwendungszweck und die Maßnahmen, die im Einzelnen gefördert werden sollen, sowie die Dauer 
der Zweckbindung von aus der Zuwendung beschafften Gegenständen, 

12.4.4 der als Letztempfänger in Betracht kommende Personenkreis, 

12.4.5 die Voraussetzungen, die beim Letztempfänger erfüllt sein müssen, um die Zuwendung an ihn weiterlei-
ten zu können, 

12.4.6 die Zuwendungsart, die Finanzierungsart, die Finanzierungsform, die in Betracht kommenden zuwen-
dungsfähigen Ausgaben oder Kosten und der Bewilligungszeitraum, 

————————— 
15 Vgl. auch Hinweise Abschnitt E Nr. 17. 
16 Vgl. auch Hinweise E Nr. 18. 
17 Die Vorschrift sagt nichts darüber aus, ob und auf welche Weise eine Weitergabe von Zuwendungen im konkreten Fall rechtlich möglich ist. 



VV zu Art. 44 BayHO 

 
23 

12.4.7 ggf. Einzelheiten zur Antragstellung durch den Letztempfänger (z.B. Termine, fachliche Beteiligung an-
derer Stellen, Antragsunterlagen), 

12.4.8 die bei der Weitergabe ergänzend zu den Allgemeinen Nebenbestimmungen vorzusehenden Nebenbe-
stimmungen; in allen Fällen ist dem Erstempfänger aufzuerlegen, gegenüber dem Letztempfänger auch 
ein Prüfungsrecht für die Bewilligungsbehörde (einschließlich einen von ihr Beauftragten) sowie für den 
Obersten Rechnungshof auszubedingen sowie der Bewilligungsbehörde auf Verlangen etwaige Erstat-
tungsansprüche gegen den Letztempfänger abzutreten, 

12.4.9 den Umfang der Anwendung von Vorschriften, die Ermessensentscheidungen vorsehen. Soweit die 
Vorschriften Ermessensentscheidungen vorsehen und eine Anwendung der Bestimmungen durch den 
Erstempfänger nicht ausgeschlossen wird, ist ihm vorzugeben, wie er zu verfahren hat. 

Weitergabe in privatrechtlicher Form 

12.5 Bei der Bewilligung von Mitteln zur Weitergabe in privatrechtlicher Form durch den Erstempfänger sind 
für die Weitergabe insbesondere zu regeln: 

12.5.1 die Weitergabe in Form eines privatrechtlichen Vertrags, 

12.5.2 die Vorgaben entsprechend den Nummern 12.4.3 bis 12.4.7, 

12.5.3 der Rücktritt vom Vertrag aus wichtigem Grund mit dem Hinweis, dass ein wichtiger Grund für einen 
Rücktritt vom Vertrag insbesondere gegeben ist, wenn 

 die Voraussetzungen für den Vertragsabschluss nachträglich entfallen sind, 

 der Abschluss des Vertrages durch Angaben des Letztempfängers zustande gekommen ist, die in 
wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren, 

 der Letztempfänger bestimmten – im Zuwendungsbescheid bzw. -vertrag im Einzelnen zu nennen-
den – Verpflichtungen nicht nachkommt. 

12.6 Dem Erstempfänger ist aufzuerlegen, in dem privatrechtlichen Vertrag (Nr. 12.5.1) insbesondere zu 
regeln: 

12.6.1 die Art und Höhe der Zuwendung, 

12.6.2 den Zuwendungszweck und die Dauer der Zweckbindung von aus der Zuwendung beschafften Gegens-
tänden, 

12.6.3 die Finanzierungsart und der Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben, 

12.6.4 den Bewilligungszeitraum, 

12.6.5 die Abwicklung der Maßnahme und die Prüfung der Verwendung der Zuwendung entsprechend den Nrn. 
1 bis 7 ANBest-P. Die in Betracht kommenden Bestimmungen sind dem Inhalt nach unmittelbar in den 
Vertrag zu übernehmen; das entsprechend Nr. 7.1 ANBest-P für den Erstempfänger vorzusehende Prü-
fungsrecht ist auch für die Bewilligungsbehörde (einschließlich für einen von ihr Beauftragten) auszube-
dingen, 

12.6.6 die Anerkennung der Gründe für einen Rücktritt vom Vertrag, der Rückzahlungsverpflichtungen und der 
sonstigen Rückzahlungsregelungen durch den Letztempfänger, 

12.6.7 die Verzinsung von Rückzahlungsansprüchen. 

12.7 Im Zuge der Weitergabe von Zuwendungen können zwischen dem Erstempfänger und dem Letz-
tempfänger weitere Personen eingeschaltet werden. 

13. Zuwendungen an Gebietskörperschaften 

Für Zuwendungen an Gebietskörperschaften und an öffentlich-rechtliche Zusammenschlüsse von Ge-
bietskörperschaften gilt die Anlage 3 zu den VV zu Art. 44 BayHO (VVK).18 

14. Fälle von geringer finanzieller Bedeutung 

Beträgt die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen (Nr. 1.4) der Gesamtbetrag der 
Zuwendung bei institutioneller Förderung für ein Haushaltsjahr oder bei einer Projektförderung weniger 
als 100 000 €, kann das zuständige Staatsministerium bei Anwendung der Nrn. 1 bis 9 und 11 Erleich-
terungen zulassen. Beträgt die Zuwendung nach Satz 1 weniger als 50 000 €, kann die Bewilligungsbe-
hörde im Einzelfall Ausnahmen zulassen. 

————————— 
18 Vgl. auch Hinweise E Nr. 19. 
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15. Besondere Regelungen 

15.1 Die Übermittlung elektronischer Dokumente sowie die Ersetzung der in den Nrn. 1 bis 12 angeordneten 
Schriftform durch die elektronische Form ist nach Maßgabe der für die elektronische Kommunikation 
geltenden Vorschriften des BayVwVfG (insb. Art. 3a und Art. 37) zulässig. Dabei ist eine qualifizierte  
elektronische Signatur (Standard nach dem Signaturgesetz - SigG) erforderlich. 

15.2 Soweit das zuständige Staatsministerium oder die Bewilligungsbehörde nicht nach den Nrn. 1 bis 14 
ermächtigt ist, Ausnahmen zuzulassen, sind solche im Einzelfall im Einvernehmen mit dem Staatsminis-
terium der Finanzen  möglich. Das gilt z.B. für die Gewährung höherer Entgelte als nach dem TV-L (ein-
schließlich der in Nr. 1.3 Satz 3 ANBest-I genannten Fälle) und anderer über- und außer-tariflicher Leis-
tungen sowie für Abweichungen vom Stellenplan für Arbeitnehmer, soweit die Einwilligung des Staats-
ministeriums der Finanzen  nicht allgemein erteilt ist. 

15.3 Für einzelne Zuwendungsbereiche kann das zuständige Staatsministerium im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Finanzen  und nach Anhörung des Obersten Rechnungshofes (Art. 103) ergän-
zende oder abweichende Verwaltungsvorschriften (z.B. Förderrichtlinien) zu den Nrn. 1 bis 13 erlas-
sen.19 

Ergänzende oder abweichende allgemeine Verwaltungsvorschriften sind nur zuzulassen, soweit diese 
nach der Eigenart des Zuwendungsbereichs erforderlich sind oder der Vereinfachung dienen. Die 
Grundsätze der Funktionalreform sind zu beachten. 

Konkurrenzen zwischen mehreren Zuwendungsprogrammen (Mehrfachförderungen) aus Landesmitteln 
sind – soweit nicht die veranschlagten Ausgaben als Verstärkungsmittel auf ein anderes Ressort über-
tragen werden können – grundsätzlich wie folgt zu regeln: Die Förderung erfolgt nur aus dem Pro-
gramm, dessen Zweck überwiegend erfüllt wird. Soweit ausnahmsweise eine Förderung aus mehreren 
Programmen zugelassen wird, müssen die ergänzenden oder abweichenden Verwaltungsvorschriften für 
die konkurrierenden Bereiche ein einheitliches Förderverfahren (ein Antrag, eine Prüfung, ein Bewilli-
gungsbescheid, ein Verwendungsnachweis) vorsehen, soweit nicht aus zwingenden Gründen davon ab-
zusehen ist. Die aus einem Programm nicht förderfähigen Ausgaben einer Maßnahme dürfen nicht aus 
einem anderen Programm gefördert werden. 

15.4 Grundsätzliche Zweifelsfragen sowie Fragen von erheblicher finanzieller Bedeutung, die sich bei der 
Anwendung der Nrn. 1 bis 14 ergeben, sind im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen  
zu klären. 

15.5 Soweit Regelungen nach den Nrn. 15.2 bis 15.4 den Nachweis der Verwendung (Nr. 10) betreffen, ist 
das Einvernehmen mit dem Obersten Rechnungshof herzustellen. Soweit der Oberste Rechnungshof es 
für erforderlich hält, ist zu bestimmen, daß bei Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, ein 
Zwischennachweis zu führen ist. 

15.6 Die Nrn. 1 bis 15.5 gelten für den Staat als Zuwendungsgeber auch dann, wenn bei einer kapitalmäßi-
gen Beteiligung des Staates an dem Zuwendungsempfänger (VV Nr. 1.2 zu Art. 65) die Bewilligungsbe-
hörde in einem Aufsichtsorgan des Zuwendungsempfängers vertreten ist. 

16. Sondervermögen 

Die vorstehenden Verwaltungsvorschriften gelten für Sondervermögen des Staates entsprechend. 

————————— 
19 Vgl. auch Hinweise E Nr. 21. 
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Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur institutionellen  
Förderung (ANBest-I) 

Die ANBest-I enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne des Art. 36 des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmun-
gen sind als Bestandteil des Zuwendungsbescheides verbindlich, soweit dort nicht ausdrücklich etwas 
Anderes bestimmt ist. 

I n h a l t s ü b e r s i c h t :  

1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderungen der Finanzierung 

3. Vergabe von Aufträgen 

4. Inventarisierungspflicht 

5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

6. Buchführung 

7. Nachweis der Verwendung 

8. Prüfung der Verwendung 

9. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
 

1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks ver-
wendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 

1.2 Alle eigenen Mittel und mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zu-
wendungen, Leistungen Dritter) des Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle 
Ausgaben einzusetzen. Der Haushalts- oder Wirtschaftsplan einschließlich Organisations- und 
Stellenplan ist verbindlich. 

1.3 Der Zuwendungsempfänger darf seine Beschäftigten finanziell nicht besserstellen als ver-
gleichbare Staatsbedienstete. Höhere Entgelte als nach dem TV-L sowie sonstige über- oder 
außertarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt werden. Sind im Wirtschaftsplan Stellen, die 
über die höchste Entgeltgruppe des TV-L hinausgehen, ohne Angabe der Höhe des Entgelts 
ausgebracht, bedarf die Festsetzung des Entgelts in jedem Einzelfall der vorherigen Zustim-
mung der Bewilligungsbehörde. 

1.4 Zuwendungsempfänger, deren Gesamtausgaben (ohne Ausgaben für Aufträge und Projektför-
derung durch Dritte) regelmäßig zu 50 v.H. und mehr aus öffentlichen Mitteln finanziert wer-
den, dürfen Risiken für Schäden an Personen, Sachen und Vermögen nur versichern, soweit 
eine Versicherung gesetzlich vorgeschrieben ist. Beträgt der Anteil der öffentlichen Mittel an 
den Gesamtausgaben (ohne Ausgaben für Aufträge und Projektförderung durch Dritte) weni-
ger als 50 v.H., so dürfen Risiken der genannten Art nur versichert werden, wenn hierdurch 
der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten nicht besserstellt als vergleichbare Bedienste-
te des Staates. 

1.5 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von drei 
Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. Die Anforderung jedes Teil-
betrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Wird 
ein im Haushaltsjahr zu deckender Fehlbedarf anteilig durch mehrere Zuwendungsgeber fi-
nanziert, so darf die Zuwendung jeweils nur anteilig mit den Zuwendungen der anderen Zu-
wendungsgeber angefordert werden. 
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1.6 Am Jahresende nicht verbrauchte Kassenmittel werden auf die Auszahlungen zu Beginn des 
Folgejahres angerechnet. 

1.7 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen aus der Zuwendung nur vereinbart oder 
bewirkt werden, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt 
ist. 

1.8 Die Bildung von Rückstellungen ist nur zulässig, soweit sie gesetzlich (z.B. durch das Handels-
gesetzbuch) vorgeschrieben ist. Rücklagen dürfen nicht gebildet werden. 

2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderungen der Finanzierung 

Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Haushalts- oder Wirtschaftsplan veranschlag-
ten zuwendungsfähigen Ausgaben, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue De-
ckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung 

2.1 bei Anteilfinanzierung1 anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den 
vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers, 

2.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung1 um den vollen in Betracht kommenden Betrag; wird derselbe 
Zuwendungszweck sowohl vom Freistaat Bayern als auch vom Bund und/oder einem anderen 
Land gefördert, wird Nr. 2.1 sinngemäß angewendet. 

3. Vergabe von Aufträgen 

Bei der Vergabe von Aufträgen sind folgende Vorschriften zu beachten: 

3.1 Bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen die Vergabe- und Vertragsordnung für Bau-
leistungen Teil A (VOB/A) Abschnitt 12. 

3.2 Bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Leistungen die Verdingungsordnung für 
Leistungen Teil A (VOL/A) Abschnitt 13. 

3.3 Weitergehende Bestimmungen, die den Zuwendungsempfänger zur Anwendung von Vergabe-
vorschriften verpflichten (z.B. die §§ 98 ff. GWB i.V.m. der Vergabeverordnung in ihrer jeweils 
geltenden Fassung und den Abschnitten 2, 3 und 4 der VOB/A bzw. VOL/A) bleiben unbe-
rührt. 

3.4 Die Richtlinien für die Berücksichtigung bevorzugter Bewerber bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge – Spätaussiedler, Werkstätten für Behinderte und Blindenwerkstätten, Verfolgte – 
(Bevorzugten-Richtlinien) in der jeweils geltenden Fassung4. 

3.5 Die Mittelstandsrichtlinien Öffentliches Auftragswesen der Staatsregierung in der jeweils gel-
tenden Fassung5. 

3.6 Die Umweltrichtlinien Öffentliches Auftragswesen der Staatsregierung in der jeweils geltenden 
Fassung6. 

3.7 Die Nrn. 3.1, 3.2, 3.4 bis 3.6 finden keine Anwendung, wenn die Zuwendung oder bei Finan-
zierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendung weniger als 25 000 € be-
trägt, es sei denn, der Zuwendungsempfänger ist aus anderen Gründen verpflichtet, die Ver-
gabebestimmungen zu beachten. Wird die Zuwendung als zweckgebundenes (zinsverbilligtes) 
Darlehen gewährt, kann dabei vom umgerechneten Zuschusswert ausgegangen werden. 

                                                      
1 Im Zuwendungsbescheid wird die in Betracht kommende Finanzierungsart bestimmt. 
2 Bekanntmachung der Neufassung der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A - Ausgabe 2006 - vom 20. März 2006 (Bundesanzeiger Nr. 

94a vom 18. Mai 2006). 
3  Bekanntmachung der Neufassung der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) - Ausgabe 2006 - vom 6. April 2006 (Beilage Nr. 100a zum Bundesanzeiger 

vom vom 30. Mai 2006, Berichtigung vom 7. Juni 2006, Bundesanzeiger Nr. 109 vom 13. Juni 2006). 
4 Derzeit gelten die Richtlinien vom 30. November 1993 (StAnz Nr. 48, AllMBl S. 1308), geändert durch Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung vom 

13. September 1994 (StAnz Nr. 37, AllMBl S. 767) und vom 6. November 2001 (StAnz Nr. 46, AllMBl S. 666) 
5 Derzeit gelten die Richtlinien vom 4. Dezember 1984 (StAnz Nr. 49), geändert durch Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung vom 19. April 1994 

(StAnz Nr. 16, AllMBl S. 331) und vom 6. November 2001 (StAnz Nr. 46, AllMBl S. 667). 
6 Derzeit gelten die Richtlinien vom 28. April 2009 (AllMBl S. 163, StAnz Nr. 19). 
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4. Inventarisierungspflicht 

Der Zuwendungsempfänger hat Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 
410 € (ohne Umsatzsteuer) übersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus besonderen Gründen 
der Staat Eigentümer ist oder wird, sind die Gegenstände in dem Inventar besonders zu kenn-
zeichnen. 

5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, 
wenn 

5.1 er nach Vorlage des Haushalts- oder Wirtschaftsplans weitere Zuwendungen bei anderen öf-
fentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält, 

5.2 für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen, 

5.3 die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von drei Monaten nach Auszah-
lung verbraucht werden können. 

6. Buchführung 

6.1 Die Kassen- und Buchführung sind entsprechend den Regeln der Bayerischen Haushaltsord-
nung und den jeweils geltenden Verwaltungsvorschriften einzurichten, es sei denn, dass die 
Bücher nach den für den Staat oder die Gemeinden geltenden entsprechenden Vorschriften 
oder nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung geführt werden. 

6.2 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die 
Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung, den Zah-
lungsbeweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck. 

6.3 Der Zuwendungsempfänger hat die Bücher, Belege und alle sonstigen Geschäftsunterlagen 
(vgl. Nr. 8.1 Satz 1) fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, so-
fern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist 
bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträger verwendet werden. Das 
Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss den jeweiligen Vorschriften oder Regeln (Nr. 6.1) 
entsprechen. 

7. Nachweis der Verwendung 

7.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushalts- 
oder Wirtschaftsjahres nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Der Verwendungsnachweis 
besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. 

7.2 In dem Sachbericht sind die Tätigkeit des Zuwendungsempfängers sowie das erzielte Ergebnis 
im abgelaufenen Haushalts- oder Wirtschaftsjahr darzustellen. Tätigkeits-, Geschäfts-, Ab-
schluss- und Prüfungsberichte und etwaige Veröffentlichungen sind beizufügen. 

7.3 Der zahlenmäßige Nachweis besteht für den Fall, dass der Zuwendungsempfänger nach Ein-
nahmen und Ausgaben bucht, aus der Jahresrechnung. Diese muss alle Einnahmen und Aus-
gaben des abgelaufenen  Haushaltsjahres in der Gliederung des Haushalts- oder Wirtschafts-
plans enthalten sowie das Vermögen und die Schulden zu Beginn und am Ende des Haushalts-
jahres ausweisen. Bei  kaufmännischer doppelter Buchführung des Zuwendungsempfängers 
besteht der zahlenmäßige Nachweis aus dem Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung, bei Kapitalgesellschaften auch Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss) so-
wie auf Verlangen der Bewilligungsbehörde einer Überleitungsrechnung auf Einnahmen und 
Ausgaben. In der Überleitungsrechnung sind die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben nach 
den Ansätzen des Haushalts- oder Wirtschaftsplans abzurechnen. Werden neben der instituti-
onellen Förderung auch Zuwendungen zur Projektförderung bewilligt, so sind im zahlenmäßi-
gen Nachweis die im abgelaufenen Haushaltsjahr gewährten Zuwendungen zur Projektförde-
rung einzeln nachrichtlich anzugeben. 
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7.4 Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirt-
schaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und Belegen 
übereinstimmen. 

7.5 Erfolgt der Nachweis der Verwendung auf elektronischem Wege, so hat der Zuwendungsemp-
fänger eine Ausfertigung des Verwendungsnachweises nach den Fristen der Nummer 6.3 auf-
zubewahren. 

8. Prüfung der Verwendung 

8.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen 
anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder 
durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unter-
lagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 

8.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser der Ver-
wendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Ergebnisses zu be-
scheinigen. 

8.3 Der Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei dem Zuwendungsempfänger zu prüfen (Art. 91 
BayHO). 

9. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

9.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrens-
recht (Art. 43, 48, 49 BayVwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Ver-
gangenheit zurückgenommen oder widerrufen worden oder sonst unwirksam geworden ist. 

9.2 Nr. 9.1 gilt insbesondere, wenn 

9.2.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 

9.2.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, 

9.2.3 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder 
Änderung der Finanzierung nach Nr. 2). 

9.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kommt auch in Betracht, soweit der Zuwen-
dungsempfänger 

9.3.1 die Zuwendung nicht alsbald nach Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwen-
det oder 

9.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den vorge-
schriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten (Nr. 5) 
nicht rechtzeitig nachkommt. 

9.4 Der Erstattungsanspruch ist mit 6 v.H. für das Jahr nach Maßgabe des Art. 49a Abs. 3 
BayVwVfG zu verzinsen. 

9.5 Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungs-
zwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerru-
fen, so können für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung e-
benfalls Zinsen in Höhe von 6 v.H. für das Jahr verlangt werden. Entsprechendes gilt, soweit 
eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig ein-
zusetzen sind (Art. 49a Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG). 
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Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung  
(ANBest-P) 

Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne des Art. 36 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind als Bestandteil 
des Zuwendungsbescheides verbindlich, soweit dort nicht ausdrücklich etwas Anderes bestimmt ist. 

I n h a l t s ü b e r s i c h t :  

1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

3. Vergabe von Aufträgen 

4. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

6. Nachweis der Verwendung 

7. Prüfung der Verwendung 

8. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet 
werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leis-
tungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle mit 
dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan (aufge-
gliederte Berechnung der mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben mit einer Über-
sicht über die beabsichtigte Finanzierung) ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die Ein-
zelansätze dürfen um bis zu 20 v.H. überschritten werden, soweit die Überschreitung durch entspre-
chende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen der zuwendungsfähigen Ausgaben ausgeglichen wer-
den kann. Beruht die Überschreitung eines Einzelansatzes auf behördlichen Bedingungen oder Aufla-
gen, insbesondere im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses 
des Finanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen zulässig. Im übrigen sind Überschreitungen 
zulässig, wenn sie der Zuwendungsempfänger voll aus eigenen Mitteln trägt. Die Sätze 2 bis 4 finden 
bei Festbetragsfinanzierung keine Anwendung. 

1.3 Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungsausgaben geleistet 
werden und werden die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend aus Zuwendungen 
der öffentlichen Hand bestritten, darf der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten nicht besserstel-
len als vergleichbare Staatsbedienstete; höhere Entgelte als nach dem TV-L sowie sonstige über- und 
außertarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt werden. 

1.4 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von zwei Mona-
ten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss 
die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im übrigen darf die Zuwendung 
wie folgt in Anspruch genommen werden: 

1.4.1 bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung1 jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwen-
dungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers, 

1.4.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung1, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel des Zuwendungs-
empfängers verbraucht sind. Wird ein zu deckender Fehlbedarf anteilig durch mehrere Zuwendungsge-
ber finanziert, so darf die Zuwendung jeweils nur anteilig mit den Zuwendungen der anderen Zuwen-
dungsgeber angefordert werden. 

1.5 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen aus der Zuwendung nur vereinbart oder bewirkt wer-
den, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist. 

                                                      
1 Die in Betracht kommende Finanzierungsart wird im Zuwendungsbescheid bestimmt. 
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1.6 Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den Zuwendungsbescheid mit Wirkung für die Zukunft zu wi-
derrufen, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist. 

2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

2.1 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten zuwendungsfähigen 
Ausgaben, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich 
die Zuwendung 

2.1.1 bei Anteilfinanzierung2 anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorge-
sehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers, 

2.1.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung2 um den vollen in Betracht kommenden Betrag; wird derselbe Zuwendungs-
zweck sowohl vom Freistaat Bayern als auch vom Bund und/oder einem anderen Land gefördert, wird 
Nr. 2.1.1 sinngemäß angewendet. 

2.2 Nr. 2.1 gilt (ausgenommen bei wiederkehrender Förderung desselben Zuwendungszwecks) nur, wenn 
sich die zuwendungsfähigen Ausgaben oder die Deckungsmittel insgesamt um mehr als 500 € ändern. 

3. Vergabe von Aufträgen 

Bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks sind folgende Vorschriften zu be-
achten: 

3.1 Bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 
Teil A (VOB/A) Abschnitt 13. 

3.2 Bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Leistungen die Verdingungsordnung für Leistungen 
Teil A (VOL/A) Abschnitt 14. 

3.3 Weitergehende Bestimmungen, die den Zuwendungsempfänger zur Anwendung von Vergabevorschrif-
ten verpflichten (z.B. die §§ 98 ff. GWB i.V.m. der Vergabeverordnung in ihrer jeweils geltenden Fassung 
und den Abschnitten 2, 3 und 4 der VOB/A bzw. VOL/A) bleiben unberührt. 

3.4 Die Richtlinien für die Berücksichtigung bevorzugter Bewerber bei der Vergabe öffentlicher Aufträge - 
Spätaussiedler, Werkstätten für Behinderte und Blindenwerkstätten, Verfolgte – (Bevorzugten-
Richtlinien) in der jeweils geltenden Fassung5. 

3.5 Die Mittelstandsrichtlinien Öffentliches Auftragswesen der Staatsregierung in der jeweils geltenden 
Fassung6. 

3.6 Die Umweltrichtlinien Öffentliches Auftragswesen der Staatsregierung in der jeweils geltenden Fas-
sung7. 

3.7 Die Nrn. 3.1, 3.2, 3.4 bis 3.6 finden keine Anwendung, wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung 
durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendung weniger als 25 000 € beträgt, es sei denn, der 
Zuwendungsempfänger ist aus anderen Gründen verpflichtet, die Vergabebestimmungen zu beachten. 
Wird die Zuwendung als zweckgebundenes (zinsverbilligtes) Darlehen gewährt, kann dabei vom umge-
rechneten Zuschußwert ausgegangen werden. 

4. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

4.1 Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, sind für den 
Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Der Zuwendungsempfänger darf über sie 
vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfügen. 

4.2 Der Zuwendungsempfänger hat ganz oder überwiegend zu Lasten nicht rückzahlbarer Zuwendungen 
beschaffte Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 410 € (ohne Umsatzsteuer) über-
steigt, zu inventarisieren. Soweit aus besonderen Gründen der Staat Eigentümer ist oder wird, sind die 
Gegenstände in dem Inventar besonders zu kennzeichnen. 

                                                      
2 Die in Betracht kommende Finanzierungsart wird im Zuwendungsbescheid bestimmt 
3 Bekanntmachung der Neufassung der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A - Ausgabe 2006 - vom 20. März 2006 

(Bundesanzeiger Nr. 94a vom 18. Mai 2006). 
4 Bekanntmachung der Neufassung der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) - Ausgabe 2006 - vom 6. April 2006 (Beilage Nr. 100a zum 

Bundesanzeiger vom 30. Mai 2006, Berichtigung vom 7. Juni 2006, Bundesanzeiger Nr. 109 vom 13. Juni 2006). 
5 Derzeit gelten die Richtlinien vom 30. November 1993 (StAnz Nr. 48, AllMBl S. 1308), geändert durch Bekanntmachung der Bayerischen 

Staatsregierung vom 13. September 1994 (StAnz Nr. 37, AllMBl S. 767) und vom 6. November 2001 (StAnz Nr. 46, AllMBl S. 666) 
6 Derzeit gelten die Richtlinien vom 4. Dezember 1984 (StAnz Nr. 49), geändert durch Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung vom 

19. April 1994 (StAnz Nr. 16, AllMBl S. 331) und vom 6. November 2001 (StAnz Nr. 46, AllMBl S. 667). 
7  Derzeit gelten die Richtlinien vom 28. April 2009 (AllMBl S. 163, StAnz Nr. 19). 
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5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, wenn 

5.1 er nach Vorlage des Finanzierungsplans – auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises - weitere 
Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält 
oder wenn er – ggf. weitere - Mittel von Dritten erhält, 

5.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich 
ändern oder wegfallen, 

5.3 sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu errei-
chen ist, 

5.4 die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung ver-
braucht werden können, 

5.5 zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend dem Zu-
wendungszweck oder nicht mehr benötigt werden, 

5.6 ein Insolvenzverfahren gegen ihn beantragt oder eröffnet wird. 

6. Nachweis der Verwendung 

6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwendungs-
zwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats, 
der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis, Verwendungsbestätigung, VV Nr. 10.2, 
10.3). 

6.1.1 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. 

6.1.2 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen dar-
zustellen. 

6.1.3 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinander 
getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. Der Nachweis muss alle 
mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eige-
ne Mittel) und Ausgaben enthalten. Aus dem Nachweis müssen Tag, Empfänger/Einzahler sowie Grund 
und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Soweit der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum 
Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatz-
steuer) berücksichtigt werden. 

6.1.4 Mit dem Nachweis sind die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) über die Einzelzahlungen 
und die Verträge über die Vergabe von Aufträgen vorzulegen. 

6.1.5 Sofern ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen ist, besteht dieser aus dem Sachbericht und 
einem zahlenmäßigen Nachweis ohne Vorlage von Belegen, in dem Einnahmen und Ausgaben entspre-
chend der Gliederung des Finanzierungsplans summarisch zusammenzustellen sind. 

6.1.6 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die Ausgabebe-
lege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei 
Gegenständen den Verwendungszweck. Außerdem müssen die Belege ein eindeutiges Zuordnungs-
merkmal zu dem Projekt (z.B. Projektnummer) enthalten. Das gilt entsprechend für den Nachweis von 
Eigenleistungen. Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass 
wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und gegebenenfalls 
den Belegen übereinstimmen. 

6.2 Sofern im Zuwendungsbescheid zugelassen, genügt eine Verwendungsbestätigung mit dem in Muster 
4a zu Art. 44 BayHO vorgegebenen Inhalt ohne Vorlage von Belegen. 

6.3 Der Zuwendungsempfänger hat die in Nr. 6.1.4 genannten Belege und Verträge – auch im Falle der 
Verwendungsbestätigung –, alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen (vgl. Nr. 7.1 
Satz 1) sowie im Falle des Nachweises bzw. der Bestätigung der Verwendung auf elektronischem Wege 
eine Ausfertigung des Verwendungsnachweises bzw. der Verwendungsbestätigung fünf Jahre nach ihrer 
Vorlage aufzubewahren, sofern nicht nach steuerlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbe-
wahrungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträger verwendet werden. 
Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung oder 
einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung entsprechen. 
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6.4 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten, sind 
die von den empfangenden Stellen ihm gegenüber zu erbringenden Verwendungs- und Zwischennach-
weise bzw. -bestätigungen dem Verwendungs- oder Zwischennachweis nach Nr. 6.1 bzw. der Verwen-
dungsbestätigung nach Nr. 6.2 beizufügen. 

7. Prüfung der Verwendung 

7.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern 
sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte 
prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die 
notwendigen Auskünfte zu erteilen. In den Fällen der Nr. 6.4 sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde 
auch dem Dritten gegenüber auszubedingen. 

7.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser der Verwendungs-
nachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen. 

7.3 Der Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfängern zu prüfen (Art. 91 BayHO). 

8. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

8.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht 
(Art. 43, 48, 49 BayVwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurück-
genommen oder widerrufen worden oder sonst unwirksam geworden ist. 

8.2 Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn 

8.2.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 

8.2.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, 

8.2.3 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung 
der Finanzierung nach Nr. 2). 

8.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kommt auch in Betracht, soweit der Zuwendungsemp-
fänger 

8.3.1 die Zuwendung nicht alsbald nach Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet oder 

8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den vorgeschriebenen 
Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig 
nachkommt. 

8.4 Der Erstattungsanspruch ist mit 6 v.H. für das Jahr nach Maßgabe des Art. 49a Abs. 3 BayVwVfG zu 
verzinsen. 

8.5 Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwen-
det und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, so können für die Zeit 
von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von 6 v.H. für 
das Jahr verlangt werden. Entsprechendes gilt, soweit eine Leistung in Anspruch genommen wird, ob-
wohl andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen sind (Art. 49a Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG). 
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Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen des Freistaates Bayern an kommunale Körperschaften (VVK) 

Diese Anlage enthält die für die Zuwendungen des Freistaates Bayern an kommunale Körperschaften geltenden 
Verwaltungsvorschriften. Sie bauen auf den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu Art. 44 BayHO auf. 

I n h a l t s ü b e r s i c h t :  

1. Bewilligungsvoraussetzungen 

2. Finanzierungsarten, Höhe der Zuwendung 

3. Antragsverfahren 

4. Bewilligung 

5. Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid 

6. Zuwendungen für Baumaßnahmen 

7. Auszahlung der Zuwendungen 

8. Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Zuwendungsbescheides, Erstattung der Zuwendung und 
Verzinsung 

9. Überwachung der Verwendung 

10. Nachweis der Verwendung 

11. Prüfung des Verwendungsnachweises 

12. Weiterleitung von Zuwendungen durch Zuwendungsempfänger 

13. Fälle von geringer finanzieller Bedeutung 

14. Besondere Regelungen 

Anlagen: 

Anlage 3a Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körper-
schaften (ANBest-K) 

Einschlägig ist ferner: 

Anlage 4 Baufachliche Ergänzungsbestimmungen (BayZBau) 

M u s t e r :  

Muster 1 bis 6a zu Art. 44 BayHO 

1. Bewilligungsvoraussetzungen 

1.1 Zuwendungen werden nach Maßgabe des Staatshaushalts bewilligt. 

1.2 Zuwendungen zu Investitionen dürfen nur gewährt werden, wenn die Aufbringung der erforderlichen 
Eigenleistung des Zuwendungsempfängers gesichert ist und die Folgekosten die Grenzen seiner dau-
ernden Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der noch anstehenden Pflichtaufgaben nicht über-
steigen. Eine Anfinanzierung von Vorhaben, deren Gesamtfinanzierung nicht hinreichend gesichert ist, 
ist unzulässig. 

1.3 Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nur für solche Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht 
begonnen worden sind. Die Bewilligungsbehörde kann im Einzelfall allein und das zuständige Staatsmi-
nisterium für einzelne Förderbereiche im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen Aus-
nahmen zustimmen (vorherige Zustimmung = Einwilligung). 

1.3.1 Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- 
oder Leistungsvertrages zu werten. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, Baugrunduntersuchungen, 
Grunderwerb und Herrichten des Grundstücks (z.B. Gebäudeabbruch, Planieren)1 nicht als Beginn des 
Vorhabens, es sei denn, sie sind alleiniger Zweck der Zuwendung. 

                                                           
1 Vgl. auch Hinweise E Nr. 1. 
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1.3.2 In den Fällen der Nr. 1.4 wird die Zustimmung gemäß Nr. 1.3 Satz 2 im Einvernehmen mit den übrigen 
Beteiligten von der Stelle erteilt, bei der die höchste Zuwendung beantragt wurde. 

1.3.3 Die Zustimmung gemäß Nr. 1.3 Satz 2 darf nur erteilt werden, wenn – zumindest überschlägig – die 
Finanzierung des Vorhabens einschließlich etwaiger Kosten der Vorfinanzierung und der Folgekosten 
hinreichend gesichert erscheint und die Maßnahme sachlich geprüft ist. 

1.4 Sollen für eine Einrichtung oder ein Vorhaben Zuwendungen von mehreren Stellen des Staates oder 
sowohl vom Staat als auch von anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechts bewilligt werden, 
soll die Bewilligung in geeigneten Fällen durch nur eine Behörde erfolgen; in jedem Fall haben die Zu-
wendungsgeber vor der Bewilligung mindestens Einvernehmen herbeizuführen über 

1.4.1 die zu finanzierenden Maßnahmen und die zuwendungsfähigen Ausgaben, 

1.4.2 die Finanzierungsart und die Höhe der Zuwendungen (Nr. 2), 

1.4.3 Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid (Nr. 5), 

1.4.4 die Beteiligung der fachlich zuständigen technischen staatlichen Verwaltung, z.B. in den Fällen der 
Nr. 6, 

1.4.5 den Verwendungsnachweis und seine Prüfung durch eine der beteiligten Verwaltungen (Nrn. 10 und 
10.1). Die Bewilligungsbehörde hat den Obersten Rechnungshof vorher zu unterrichten. 

1.4.6 Unterschiedliche Finanzierungsarten der Zuwendungsgeber (s. Nr. 1.4.2) sind möglichst auszuschlie-
ßen. Kann nicht vermieden werden, dass neben einer Anteilfinanzierung eine Fehlbedarfsfinanzierung 
vorgesehen wird, so ist im Hinblick auf eine mögliche Anspruchskonkurrenz zu prüfen, ob und ggf. in-
wieweit Nr. 2 der vom Zuwendungsempfänger anzuwendenden Allgemeinen Nebenbestimmungen einer 
ergänzenden Regelung bedarf. 

Bei der Abstimmung nach Nr. 1.4.4 ist festzulegen, dass nur eine fachlich zuständige technische staat-
liche Verwaltung zu beteiligen ist. 

2. Finanzierungsarten, Höhe der Zuwendung 

2.1 Vor Bewilligung der Zuwendung ist zu prüfen, welche Finanzierungsart unter Berücksichtigung der Inte-
ressenlage des Staates und des Zuwendungsempfängers den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit am besten entspricht. 

2.2 Die Zuwendung wird grundsätzlich zur Teilfinanzierung nach einem bestimmten Vomhundertsatz oder 
Anteil der zuwendungsfähigen Ausgaben (A n t e i l f i n an z i e r u n g ) bewilligt; die Zuwendung ist bei der 
Bewilligung auf einen Höchstbetrag zu begrenzen. 

Die Zuwendung kann auch in einem festen Betrag an den zuwendungsfähigen Ausgaben (F e s t b e -
t r ag s f i n an z i e r un g )2 bestehen. Dabei kann die Zuwendung ggf. auch in der Weise bewilligt werden, 
dass sie auf das Vielfache eines Betrages festgesetzt wird, der sich für eine bestimmte Einheit ergibt. 

Zuwendungen zur Deckung eines Fehlbedarfs, der insoweit verbleibt, als der Zuwendungsempfänger die 
zuwendungsfähigen Ausgaben nicht durch eigene oder fremde Mittel zu decken vermag (F e h lb e -
d a r f s f i n a n z i e r u n g ), werden grundsätzlich nicht gewährt. 

2.3 Bei der Bemessung der zuwendungsfähigen Ausgaben sollen, soweit dies möglich ist, feste Beträge 
zugrunde gelegt werden. Diese Beträge können auch nach Vomhundertsätzen anderer zuwendungsfähi-
ger Ausgaben bemessen werden. Für eine Bemessung von zuwendungsfähigen Ausgaben nach festen 
Beträgen kommen vor allem Projekte in Betracht, 

2.3.1 bei denen einzelne Ausgaben nur mit erheblichem Aufwand genau festgestellt und belegt werden kön-
nen, jedoch eine sachgerechte Pauschalierung dieser Ausgaben (z.B. als Vomhundertanteil von vorge-
sehenen Ausgaben) möglich ist oder 

2.3.2 bei denen – wie bei bestimmten Baumaßnahmen – für einzelne oder mehrere gleiche Teile der Maß-
nahme über die voraussichtlichen Ausgaben Richtwerte vorliegen oder festgelegt werden können. 

2.4 Bei der Bemessung der Höhe der Zuwendung ist insbesondere dem Umstand Rechnung zu tragen, dass 
eine Zuwendung nur insoweit bewilligt werden darf, als ein erhebliches Staatsinteresse vorliegt, das oh-
ne die Zuwendung nicht oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt werden kann (vgl. Art. 23 in Ver-
bindung mit Art. 44 Abs. 1 Satz 1). Bei der Bemessung der Höhe einer Zuwendung im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Staatsmittel sind deshalb sowohl das Eigeninteresse und die Leistungskraft des 

                                                           
2 Vgl. auch Hinweise E Nr. 2. 
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Zuwendungsempfängers (angemessene Eigenmittel) als auch die Finanzierungsbeteiligungen Dritter an-
gemessen zu berücksichtigen (vgl. auch Nr. 2.5); bei Zuwendungen zur Projektförderung ist auch zu 
prüfen, ob der Zuwendungsempfänger steuerrechtliche Vergünstigungen (z.B. Investitionszulagen) er-
hält. 

2.5 Liegt der zu fördernde Zweck auch im Interesse von Dritten, sollen diese sich angemessen an den zu-
wendungsfähigen Ausgaben beteiligen.3 

2.6 Soweit die Umsatzsteuer nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes als Vorsteuer abziehbar ist, gehört sie 
nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben (vgl. dazu auch Nr. 3.3.3). 

3. Antragsverfahren 

3.1 Anträge auf Gewährung von Zuwendungen sind unter Verwendung des Formblatts nach Muster 1a zu 
Art. 44 BayHO bei der Bewilligungsbehörde einzureichen. Der Rechtsaufsichtsbehörde ist gleichzeitig 
ein Abdruck des Antrags zu übermitteln, soweit diese nicht selbst Bewilligungsbehörde ist. Für Anträge 
auf Bewilligung einer weiteren Rate einer bereits bewilligten oder in Aussicht gestellten Gesamtzuwen-
dung ist das Formblatt nach Muster 1 b zu Art. 44 BayHO zu verwenden, wenn hinsichtlich der Kosten 
und der Finanzierung gegenüber dem letzten Antrag keine Änderung eingetreten ist. Für einzelne Zu-
wendungsbereiche können bei Bedarf durch die zuständigen Staatsministerien Ergänzungsformblätter 
oder – im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen  und unter Beteiligung des Staatsmi-
nisteriums des Innern – Formblätter mit ergänzenden Angaben zu den Mustern 1 a und 1 b eingeführt 
werden. Die Bewilligungsbehörde hat nach Maßgabe der Förderrichtlinien, sonstiger für die Bewilligung 
geltender Verwaltungsanweisungen und nach den Verhältnissen im Einzelfall den Nachweis der im An-
trag enthaltenen Angaben durch geeignete Unterlagen zu verlangen. 

3.2 Dem Antrag sind insbesondere beizufügen 

3.2.1 bei Projektförderung (VV Nr. 2.1 zu Art. 23) ein Finanzierungsplan (aufgegliederte Berechnung der mit 
dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben mit einer Übersicht über die beabsichtigte Fi-
nanzierung) und eine Erklärung, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen worden ist. Dem Finan-
zierungsplan sind beizufügen 

 eine Übersicht über die finanziellen Verhältnisse nach Muster 2 zu Art. 44 BayHO oder eine die 
Angaben des Musters 2 enthaltende maschinell über die Datenverarbeitung erstellte Übersicht, so-
weit die Bewilligungsbehörde im Einzelfall oder für bestimmte Fälle nichts anderes vorschreibt, 

 bei Baumaßnahmen und, soweit erforderlich, bei Untersuchungen, Planungen und Anschaffungen 
eine Kostengliederung, bei Baumaßnahmen außerdem ein Lageplan, soweit nicht Unterlagen nach 
Nr. 3.2.2 vorzulegen sind. Die Bewilligungsbehörde kann die Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung bzw. eine Berechnung der Folgekosten verlangen (vgl. § 10 Abs. 2 KommHV und VV Nr. 2 
zu § 10 KommHV); 

3.2.2 bei Baumaßnahmen, soweit nichts Abweichendes bestimmt wird (vgl. Nr. 6.2.5 Satz 2), folgende Bauun-
terlagen: 

3.2.2.1 Straßen- und Brückenbaumaßnahmen 

Ein in Anlehnung an die »Richtlinien für die Entwurfsgestaltung im Straßenbau (RE)« aufgestellter Ent-
wurf. 

3.2.2.2 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen und Wirtschaftswegebauten außerhalb der Flurbereinigung 

Ein nach den »Richtlinien für den Entwurf von Wasser- und Wegebauten und von Wasserversorgungs- 
und Abwasseranlagen – REWas –« aufgestellter Bauentwurf. 

3.2.2.3 Wirtschaftswegebauten im Rahmen der Flurbereinigung 

Ein nach den Vorschriften und Anweisungen für die Flurbereinigung in Bayern (VAF) Heft VI aufgestellter 
Bauentwurf. 

3.2.2.4 Hochbauten 

3.2.2.4.1 Planunterlagen, bestehend aus 

 dem Bau- und/oder Raumprogramm, ggf. mit Anerkennungsvermerk, 

 einem Übersichtsplan und – sofern vorhanden – einem Messtischblatt, 

                                                           
3 Vgl. auch Hinweise E Nr. 3. 
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 einem Lageplan des Bauvorhabens, mindestens im Maßstab 1:1000, mit Darstellung der Erschlie-
ßung, 

 Plänen, die Art und Umfang des Bauvorhabens prüfbar nachweisen, 

3.2.2.4.2 Vorbescheide oder sonstige Nachweise über die baurechtliche Zulässigkeit (das baurechtliche Verfah-
ren soll möglichst erst nach der baufachlichen Prüfung durchgeführt werden), 

3.2.2.4.3 Erläuterungsbericht nach Muster 6 zu Art. 44 BayHO, 

3.2.2.4.4 Kostenermittlung 

Die Kosten sind nach Muster 5 zu Art. 44 BayHO oder nach DIN 276 (ggf. nach Bauobjek-
ten/Bauabschnitten unterteilt) zu ermitteln, wobei diejenigen Kosten, für die eine Zuwendung bean-
tragt wird, gesondert auszuweisen sind. Als Anlage sind – soweit erforderlich – Kostenaufschlüsselun-
gen oder Berechnungen anderer Art, deren Ergebnisse der Kostenermittlung zugrunde gelegt wurden, 
beizufügen. Bei Hochbauten sind die Flächen und Rauminhalte nach DIN 277, bei Wohngebäuden die 
Wohnflächen nach DIN 283 zu berechnen. Etwaige Abweichungen vom anerkannten Raumprogramm 
sind darzustellen. 

3.2.2.4.5 Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Bau und Betrieb (z.B. Planungs- und Kostenrichtwerte), soweit sie 
für die Bewilligung der Zuwendung von Bedeutung sind. 

3.2.2.4.6 Auf die Vorlage der vorgenannten Unterlagen zusammen mit dem Zuwendungsantrag kann verzichtet 
werden, soweit sie bereits im Rahmen der baufachlichen Beratung (vgl. Nr. 6.2.4) oder im Rahmen ei-
nes anderen Verfahrens (z.B. beim schulaufsichtlichen Genehmigungsverfahren) vorgelegt und ge-
nehmigt wurden. 

3.2.3 eine Erklärung darüber, ob der Zuwendungsempfänger für das betreffende Vorhaben zum Vorsteuerab-
zug nach § 15 UStG berechtigt ist. In diesem Fall hat er im Finanzierungsplan oder Haushalts- oder 
Wirtschaftsplan die sich ergebenden Vorteile auszuweisen und bei der Ermittlung der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben abzusetzen. 

3.3 Das Ergebnis der Antragsprüfung ist zu vermerken. Dabei kann auf andere Unterlagen (Antrag, Zuwen-
dungsbescheid) verwiesen werden. Sofern die Angaben nicht bereits auf Grund ergänzender Verwal-
tungsvorschriften ersichtlich sind, soll in dem Vermerk insbesondere eingegangen werden auf 

3.3.1 Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung – außer bei Regelförderungen –, 

3.3.2 die Beteiligung anderer Dienststellen (auch in fachtechnischer Hinsicht), 

3.3.3 den Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben (auch unter Berücksichtigung der Nr. 2.6), 

3.3.4 die Wahl der Finanzierungsart, 

3.3.5 die Sicherung der Gesamtfinanzierung, 

3.3.6 bei erstmaligen Zuwendungen: Darlegung der finanziellen Folgen, die dem Staat aus der Förderung in 
künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich entstehen. 

3.4 Soll eine Zuwendung ausnahmsweise ohne schriftlichen Antrag bewilligt werden, so begründet die Be-
willigungsbehörde die Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung. Nr. 3.3 gilt sinngemäß. 

3.5 (Betrifft das Bayerische Subventionsgesetz. Da dieses bei kommunalen Körperschaften nur in seltenen 
Ausnahmefällen einschlägig ist, wurde die Nr. 3.5 nicht aufgenommen. Soweit das Bayerische Subven-
tionsgesetz ausnahmsweise zu beachten ist, ist VV Nr. 3.5 zu Art. 44 BayHO anzuwenden.) 

4. Bewilligung 

4.1 4 Zuwendungen werden durch schriftlichen Zuwendungsbescheid bewilligt. Soweit dem Antrag des 
Zuwendungsempfängers nicht entsprochen wird, ist dies erforderlichenfalls zu begründen (Art. 39 
BayVwVfG). 

Bei Maßnahmen oder selbständig nutzbaren bzw. verwertbaren Teilen, deren Finanzierung sich über 
mehrere Jahre erstreckt, wird im ersten Zuwendungsbescheid die Höhe der gesamten Zuwendung 
rechtsverbindlich festgesetzt, wenn Verpflichtungsermächtigungen verfügbar sind. Soweit Verpflich-
tungsermächtigungen nicht zur Verfügung stehen, ist grundsätzlich die voraussichtliche Gesamthöhe 
der Zuwendung anzugeben. 

                                                           
4 Vgl. auch Hinweise E Nr. 4. 
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4.2 5 Der Zuwendungsbescheid muss insbesondere enthalten: 

4.2.1 die genaue Bezeichnung des Zuwendungsempfängers, 

4.2.2 Art (VV Nr. 2 zu Art. 23) und Höhe der Zuwendung,6 

4.2.3 7 die genaue Bezeichnung des Zuwendungszwecks und – wenn mit Hilfe der Zuwendung Gegenstände 
erworben oder hergestellt werden – ggf. die Angabe, wie lange diese für den Zuwendungszweck gebun-
den sind, 

4.2.4 die Finanzierungsart (Nr. 2) und den Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben; werden bei Projektför-
derung der Bemessung der Zuwendung nicht die gesamten Ausgaben zugrundegelegt, so muss, soweit 
erforderlich, aus dem Zuwendungsbescheid oder den Anlagen dazu die Abgrenzung der zuwendungsfä-
higen Ausgaben hervorgehen, 

4.2.5 den Bewilligungszeitraum; dieser kann insbesondere bei Zuwendungen zur Projektförderung über das 
laufende Haushaltsjahr hinausgehen, soweit hierfür eine haushaltsrechtliche Ermächtigung vorhanden 
ist, 

4.2.6 bei Förderung desselben Zwecks durch mehrere Stellen (Nr. 1.4) die ausdrückliche Benennung der 
Stelle, gegenüber der der Verwendungsnachweis zu erbringen ist, 

4.2.7 (frei) 

4.2.8 die anzuwendenden Nebenbestimmungen und etwaige Abweichungen (Nrn. 5 und 6.2). 

4.3 Die Bewilligungsbehörde kann, anstatt einen Zuwendungsbescheid zu erlassen, ausnahmsweise einen 
Zuwendungsvertrag mit dem Zuwendungsempfänger schließen (Art. 54 BayVwVfG). Hierbei gelten die 
Vorschriften für Zuwendungen durch Bescheid sinngemäß. 

4.4 Ein Abdruck des Zuwendungsbescheides oder des Zuwendungsvertrages ist dem Obersten Rechnungs-
hof zu übersenden, soweit er nicht allgemein für bestimmte Bereiche oder für bestimmte Einzelfälle 
darauf verzichtet. Bei Zuwendungen unter 50 000 € entfällt die Zuleitung. 

5. Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid8 

5.1 Allgemeine Nebenbestimmungen im Sinne des Art. 36 BayVwVfG für Zuwendungen zur Projektförde-
rung bei kommunalen Körperschaften (ANBest-K) ergeben sich aus der Anlage 3a. Sie sind unver-
ändert zum Bestandteil des Zuwendungsbescheides zu machen. Die Bewilligungsbehörde darf – auch 
nach Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides – 

5.1.1 (frei) 

5.1.2 im Einzelfall eine Überschreitung der Einzelansätze des Finanzierungsplans (vgl. Nr. 3.2.1) um mehr als 
20 v.H. zulassen, soweit die Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelan-
sätzen ausgeglichen werden kann, 

5.1.3 bei Vorliegen besonderer Umstände Fristen für die Vorlage der Verwendungsnachweise bzw. Verwen-
dungsbestätigungen abweichend von den Allgemeinen Nebenbestimmungen festlegen, 

5.1.4 in Einzelfällen Ausnahmen von den Nrn. 3 bis 5 ANBest-K zulassen. 

5.2 Über die Allgemeinen Nebenbestimmungen (Nr. 5.1) hinaus sind je nach Art, Zweck und Höhe der Zu-
wendung sowie nach Lage des einzelnen Falles im Zuwendungsbescheid insbesondere zu regeln: 

5.2.1 die Beteiligung fachtechnischer Dienststellen, 

5.2.2 Besonderheiten hinsichtlich des Verwendungsnachweises bzw. der Verwendungsbestätigung. Dabei 
kann die Bewilligungsbehörde die Auszahlung eines Restbetrag der Zuwendung (Einbehalt) von der Vor-
lage des Verwendungsnachweises bzw. der Verwendungsbestätigung abhängig machen. Voraussetzung 
für den Einbehalt der Schlussrate ist die Aufnahme eines entsprechenden Vorbehalts in den Zuwen-
dungsbescheid. Nr. 7.3 soll bei Zuwendungen von nicht mehr als 100 000 € vorrangig angewandt wer-
den, 

                                                           
5 Vgl. auch Hinweise E Nr. 5. 

6 Vgl. auch Hinweise E Nr. 6. 

7 Vgl. auch Hinweise E Nr. 7. 

8 Vgl. auch Hinweise E Nr. 10. 
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6. Zuwendungen für Baumaßnahmen 

6.1 Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen soll die fachlich zuständige technische staatliche Verwal-
tung gutachtlich beteiligt werden. Von einer Beteiligung soll abgesehen werden, wenn die für eine 
Baumaßnahme vorgesehenen Zuwendungen des Staates und des Bundes zusammen 1 000 000 € nicht 
übersteigen und keine besonderen Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Baumaßnahme unwirt-
schaftlich ist. Wird die Zuwendung als zweckgebundenes (zinsverbilligtes) Darlehen gewährt, kann da-
bei vom umgerechneten Zuschusswert ausgegangen werden. Bei einer Förderung nach Kostenpauscha-
len findet eine eingeschränkte baufachliche Prüfung nach Maßgabe der einschlägigen Zuwendungsricht-
linien statt. Ist die fachlich zuständige technische Bauverwaltung selbst Bewilligungsbehörde, so gelten 
die Sätze 2 bis 4 analog. 

6.2 Wird die Bauverwaltung nach Nr. 6.1 als fachlich zuständige technische Verwaltung beteiligt oder ist sie 
selbst Bewilligungsbehörde, so gelten die folgenden Baufachlichen Ergänzungsbestimmungen: 

6.2.1 Soweit für denselben Zweck ausnahmsweise Zuwendungen sowohl vom Staat als auch vom Bund bewil-
ligt werden, ist gemäß Nr. 1.4.4 nur e i n e  Bauverwaltung fachtechnisch zu beteiligen. 

6.2.2 Allgemeine Abweichungen von diesen Bestimmungen sind nur zulässig im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Finanzen  und, soweit der Verwendungsnachweis betroffen ist, mit dem Obersten 
Rechnungshof sowie unter Beteiligung des Staatsministeriums des Innern. 

6.2.3 Soweit die Bemessung von zuwendungsfähigen Ausgaben auf der Grundlage fester Beträge erfolgt (Nr. 
2.3), ist in den für die einzelnen Förderbereiche geltenden Richtlinien festzulegen, inwieweit diese Bau-
fachlichen Ergänzungsbestimmungen anzuwenden sind. 

6.2.4 Die Bauverwaltung kann, um eine wirtschaftliche und sparsame Planung zu erreichen, bereits im Stadi-
um der Vorplanung beteiligt werden (z.B. im schulaufsichtlichen Genehmigungsverfahren); sie äußert 
sich dabei ggf. auch über mögliche Erleichterungen oder notwendige Ergänzungen der mit dem Antrag 
einzureichenden Bauunterlagen (vgl. Nr. 6.2.5). 

6.2.5 Vom Antragsteller sind im allgemeinen die in Nr. 3.2.2 aufgeführten Unterlagen für Baumaßnahmen 
zu fordern. Die Bewilligungsbehörde kann im Benehmen mit der Bauverwaltung (vgl. Nr. 6.2.4) Erleich-
terungen zulassen oder ausnahmsweise Ergänzungen verlangen. Die Planung muss den für den betref-
fenden Bereich geltenden technischen Vorschriften und Richtlinien entsprechen. 

6.2.6 Prüfung der Bauunterlagen und der Bauausführung 

6.2.6.1 Die Prüfung der Bauunterlagen und der Bauausführung erstreckt sich auf die Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit der Planung und Ausführung sowie auf die Angemessenheit der Kosten. 

6.2.6.2 Das Ergebnis der Prüfung ist in einer baufachlichen Stellungnahme festzuhalten, soweit dies nicht be-
reits in einem vorausgegangenen Verfahren geschehen ist; dabei sind die erforderlichen technischen 
Auflagen vorzuschlagen. Die Bauunterlagen und die Kostenberechnungen sind mit einem Sichtvermerk 
zu versehen. 

6.2.6.3 Die Bewilligungsbehörde leitet der Bauverwaltung einen Abdruck des Zuwendungsbescheides zu. Die 
Bauverwaltung soll während der Bauausführung stichprobenweise die Einhaltung der einschlägigen Ne-
benbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) überprüfen. Feststellungen, die für die Bewilligungsbe-
hörde von Bedeutung sein können, sind ihr umgehend mitzuteilen. 

6.2.7 Besondere technische Auflagen (vgl. Nr. 6.2.6.2) sind als Bestandteil des Zuwendungsbescheides 
aufzunehmen. Soweit erforderlich, ist dabei zu bestimmen, wie das Bauausgabebuch zu gliedern ist. 
Dem Zuwendungsempfänger soll die zuständige Dienststelle der Bauverwaltung benannt werden. 

6.2.8 Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Bauverwaltung 

6.2.8.1 Die Bauverwaltung überprüft stichprobenweise den Verwendungsnachweis in baufachlicher Hin-
sicht. Sie stellt dabei fest, ob die Maßnahme wirtschaftlich und sparsam entsprechend den der Bewilli-
gung zugrunde liegenden Bauunterlagen ausgeführt worden ist. Mängel und Änderungen gegenüber 
diesen Bauunterlagen und Kostenabweichungen sind zu vermerken und baufachlich zu werten. Sofern 
die Feststellungen Einfluss auf die Bemessung der Zuwendung haben können, ist der zuwendungsfähige 
Betrag zu berichtigen. 

6.2.8.2 Nr. 11 bleibt unberührt. 
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6.2.9 Beteiligung kommunaler Bauverwaltungen 

Soweit nicht im Einzelfall besondere Gründe entgegenstehen, kann die staatliche Bauverwaltung eine 
kommunale Bauverwaltung ersuchen, Aufgaben nach diesen Bestimmungen ganz oder teilweise zu ü-
bernehmen; dies gilt insbesondere für die Überwachung der Bauausführung nach Nr. 6.2.6.3 Satz 2. 

6.2.10 Die Anlagen 4, 4a und 4b zu Art. 44 BayHO finden keine Anwendung weil sie, soweit erforderlich, be-
reits in diese Verwaltungsvorschriften (VVK) oder in die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwen-
dungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften (Anlage 3a) eingearbeitet sind. 

6.2.11 Bei einer fachlichen Beteiligung einer anderen technischen Verwaltung können die Bestimmungen der 
Nrn. 6.2.1 bis 6.2.10 sinngemäß angewendet werden. 

7. Auszahlung der Zuwendungen 

7.1 9 Die Zuwendungen dürfen nur insoweit und nicht eher ausgezahlt werden, als sie voraussichtlich inner-
halb von zwei Monaten nach Auszahlung für fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks be-
nötigt werden. Dabei sind Zuwendungen verschiedener Zuwendungsgeber anteilig entsprechend ihrem 
Verhältnis an der Gesamtfinanzierung einzusetzen; Ausnahmen hiervon können zugelassen werden. 

Die Auszahlung der Zuwendung, die bei längerfristigen Vorhaben grundsätzlich nur in Teilbeträgen er-
folgen darf, ist vom Zuwendungsempfänger mit dem Formblatt nach Muster 3 zu Art 44 BayHO zu be-
antragen. Soweit das zuständige Staatsministerium Abweichungen von dem Formblatt zulässt, ist hierzu 
das Einvernehmen des Obersten Rechnungshofs herbeizuführen. 

7.2 Der nach Nr. 5.2.2 einbehaltene Betrag ist, soweit nicht besondere Hinderungsgründe bestehen, spä-
testens zwei Monate nach Vorlage der für den Verwendungsnachweis, den vorläufigen Verwendungs-
nachweis bzw. die Verwendungsbestätigung notwendigen Unterlagen auszuzahlen. Vor der Auszahlung 
hat die Bewilligungsbehörde den Verwendungsnachweis bzw. die Verwendungsbestätigung auf Voll-
ständigkeit der Unterlagen und Plausibilität der Angaben sowie darauf zu überprüfen, dass Hindernisse 
gegen die Auszahlung offensichtlich nicht bestehen. 

7.3 Soweit vertretbar, soll bei Zuwendungen von nicht mehr als 100 000 € die Auszahlung erst nach Vorla-
ge des Verwendungsnachweises bzw. der Verwendungsbestätigung erfolgen. Nr. 7.2 gilt entsprechend. 

8. Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Zuwendungsbescheides, Erstattung der Zuwen-
dung und Verzinsung 

8.1 10 Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf von Zuwendungsbescheiden sowie die Erstattung der 
Zuwendung und die Verzinsung des Erstattungsanspruchs richten sich nach Verwaltungsverfahrens-
recht (vgl. insbesondere Art. 43, 48, 49, 49a BayVwVfG, §§ 45, 47, 50 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch) 
oder anderen Rechtsvorschriften. Die erforderlichen Verwaltungsakte sind im allgemeinen unter Angabe 
der Rechtsgrundlage schriftlich zu begründen (Art. 39 BayVwVfG). 

8.2 Es ist wie folgt zu verfahren: 

8.2.1 Die Bewilligungsbehörde hat die Zuwendung, auch wenn sie bereits verwendet worden ist, insoweit 
unverzüglich zurückzufordern, als im Zuwendungsbescheid enthaltene Befristungen wirksam geworden 
oder Bedingungen eingetreten sind (Art. 36 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 BayVwVfG). Eine auflösende Bedingung 
ist insbesondere in einer nachträglichen Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 
nach Nr. 2 der Allgemeinen Nebenbestimmungen zu sehen. 

8.2.2 Die Bewilligungsbehörde hat einen rechtswidrigen Zuwendungsbescheid in der Regel nach Art. 48 
BayVwVfG mit Wirkung für die Vergangenheit ganz oder teilweise unverzüglich zurückzunehmen und die 
Zuwendung, auch wenn sie bereits verwendet worden ist, zurückzufordern; das gilt insbesondere, so-
weit der Zuwendungsempfänger den Zuwendungsbescheid durch Angaben erwirkt hat, die in wesentli-
cher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren. Dies ist anzunehmen, wenn bei richtigen oder voll-
ständigen Angaben der Zuwendungsbescheid nicht ergangen oder die Zuwendung in geringerer Höhe 
bewilligt worden wäre. 

8.2.3 Die Bewilligungsbehörde hat einen Zuwendungsbescheid in der Regel nach Art. 49 Abs. 2a BayVwVfG 
mit Wirkung auch für die Vergangenheit ganz oder teilweise unverzüglich zu widerrufen und die Zuwen-
dung, auch wenn sie bereits verwendet worden ist, zurückzufordern, soweit sie nicht oder nicht mehr 
ihrem Zweck entsprechend verwendet wird. 

                                                           
9  Vgl. auch Hinweise E Nr. 12. 

10 Vgl. auch Hinweise E Nr. 14. 
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8.2.4 Ein Fall des Art. 49 Abs. 2a BayVwVfG liegt auch vor, wenn aus der Zuwendung beschaffte Gegenstände 
während der zeitlichen Bindung nicht oder nicht mehr zweckentsprechend verwendet werden. Der Zu-
wendungsbescheid ist in der Regel entsprechend dem auf die Gegenstände entfallenden Zuwendungs-
betrag zu widerrufen. Bei der Entscheidung über den Umfang des Widerrufs soll die Zeit der zweckent-
sprechenden Verwendung angemessen berücksichtigt werden. Die Bewilligungsbehörde kann von ei-
nem Widerruf des Zuwendungsbescheids absehen, wenn 

 der Zuwendungsempfänger nachweist, dass die Gegenstände für den Zuwendungszweck nicht mehr 
geeignet sind und ein vermögenswerter Vorteil nicht mehr gezogen werden kann, 

 die Gegenstände mit Einwilligung der Bewilligungsbehörde für andere förderungsfähige Zwecke ver-
wendet werden, 

 seit der Anschaffung oder Fertigstellung der Gegenstände bei Grundstücken (einschließlich Gebäu-
den) und grundstücksgleichen Rechten 25 Jahre, im übrigen 10 Jahre vergangen sind, sofern nicht 
ohnehin bereits vorher die Frist der zeitlichen Bindung abgelaufen ist. 

8.2.5 Eine Zuwendung wird alsbald verwendet (Art. 49 Abs. 2a Nr. 1 und Art. 49a Abs. 4 BayVwVfG), wenn sie 
innerhalb von zwei Monaten (vgl. Nr. 7.1 Satz 1) für fällige Zahlungen verbraucht wird. 

8.3 In den Fällen der Nrn. 8.2.2 bis 8.2.5 hat die Bewilligungsbehörde bei der Ausübung ihres Ermessens 
die Besonderheiten des Einzelfalles, u.a. auch die Zeitdauer der zweckentsprechenden Verwendung, 
sowie die Interessen des Zuwendungsempfängers und die öffentlichen Interessen gleichermaßen zu be-
rücksichtigen. Auf die Anhörungspflicht nach Art. 28 BayVwVfG wird hingewiesen. 

8.4 Es ist stets darauf zu achten, dass die Rücknahme oder der Widerruf des Zu-wendungsbescheides in-
nerhalb der Jahresfrist nach Art. 48 Abs. 4, Art. 49 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 2a Satz 2 BayVwVfG erfolgt. 
Die Frist beginnt, wenn einem zuständigen Amtswalter der Behörde die Tatsachen, die die Rücknahme 
oder den Widerruf rechtfertigen, vollständig bekannt sind11. 

8.5 Unbeschadet Art. 49a Abs. 3 Satz 2 BayVwVfG ist der zu erstattende Betrag vom Eintritt der Unwirk-
samkeit des Zuwendungsbescheides an mit 6 v.H. jährlich zu verzinsen. Im Fall der Rücknahme oder 
des Widerrufs für die Vergangenheit tritt die Unwirksamkeit zu dem im Rücknahme- oder Widerrufsbe-
scheid anzugebenden Zeitpunkt ein. Das ist regelmäßig der Tag, an dem die zur Rücknahme oder zum 
Widerruf führenden Umstände eingetreten sind. Bei einer auflösenden Bedingung wird der Zuwen-
dungsbescheid mit deren Eintritt unwirksam. 

8.6 Wird die Zuwendung nicht innerhalb von zwei Monaten zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet 
(Nr. 8.2.5) und wird der Zuwendungsbescheid nicht widerrufen, sind regelmäßig für die Zeit von der 
Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von 6 v.H. für das Jahr 
zu verlangen. Entsprechendes gilt, soweit eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere 
Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen sind (Art. 49a Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG). 

8.7 Eine Rückforderung erfolgt in den Fällen der Nrn. 8.2.1 und 8.2.3 bis 8.2.5 nur, wenn ein gesetzlich 
abgegrenzter Fördersatz überschritten wurde oder der zurückzufordernde Gesamtbetrag 

bei Zuwendungen bis zu 
5 000 € 

10 v.H. der Zuwendung, 

bei Zuwendungen 
von mehr als 5 000 € 
bis 20 000 € 

5 v.H. der Zuwendung, 
mindestens jedoch 500 €, 

bei Zuwendungen 
von mehr als 20 000 € 
bis 50 000 € 

3 v.H. der Zuwendung, 
mindestens jedoch 1 000 €, 

bei Zuwendungen 
von mehr als 50 000 € 
bis 125 000 DM 

2 v.H. der Zuwendung, 
mindestens jedoch 1 500 €, 

bei Zuwendungen von mehr als 125 000 € 2 500 € 

übersteigt. 

                                                           
11 Vgl. BVerwG, Beschluss vom 19. Dezember 1984 – BVerwGE Band 70 S. 356; DÖV 1985 S. 442; BVerwG, Urteil vom 24. Januar 2001 – BVerwGE Band 112 S. 

360; NJW 2001 S. 1440. 
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Von einer Rückforderung kann in den Fällen der Nr. 8.2.1 ferner ganz oder teilweise abgesehen werden, 
wenn sich nach dem Erlass des Zuwendungsbescheides die finanziellen Verhältnisse des Zuwendungs-
empfängers erheblich verschlechtert oder die Bemessungsgrundsätze erheblich zugunsten der Zuwen-
dungsempfänger verbessert haben, so dass eine nachträgliche Erhöhung des Förderungssatzes geboten 
erscheint. 

8.8 Zinsen sind nur zu erheben, wenn der Gesamtzinsanspruch mehr als 250 € beträgt. 

9. Überwachung der Verwendung 

9.1 Die Verwaltung hat die Verwendung der Zuwendung zu überwachen. 

9.2 Wer Ausgaben für Zuwendungen bewirtschaftet, hat für jedes Haushaltsjahr nach Haushaltsstellen 
gegliederte Übersichten zu führen, aus denen Empfänger, Bezeichnung der Maßnahme und Höhe der 
Zuwendung, der vorgeschriebene Zeitpunkt für die Vorlage des Verwendungsnachweises, dessen Ein-
gang und der Zeitpunkt der Prüfung durch die Verwaltung ersichtlich sind. 

9.3 Dem Obersten Rechnungshof ist auf besondere Anforderung der Inhalt der Übersicht nach Nr. 9.2 mit-
zuteilen. Mit seiner Einwilligung können vereinfachte Übersichten geführt werden. 

10. Nachweis der Verwendung 

10.1 Die Bewilligungsbehörde hat von dem Zuwendungsempfänger den Nachweis der Verwendung entspre-
chend den Nebenbestimmungen zu verlangen. Die Übereinstimmung mit den Büchern ist zu bescheini-
gen. Bücher und Belege sind nur bei Bedarf anzufordern. 

10.2 In der Regel genügt ein einfacher Verwendungsnachweis (ohne Vorlage von Belegen). Dazu ist vom 
Zuwendungsempfänger grundsätzlich ein Verwendungsnachweis nach Muster 4 zu Art. 44 BayHO 
vorzulegen (vgl. Nr. 6.1.1 der Anlage 3a); soweit die Erstellung von Teilen des Musters 4 maschinell 
über die Datenverarbeitung möglich ist, reicht dies aus. Bei Zuwendungen, bei denen die Erfüllung des 
Zuwendungszwecks in einem sich wiederholenden einfachen Ergebnis besteht, kann auf vorherige 
Sachberichte Bezug genommen werden. 

10.3 Bei Festbetragsfinanzierungen (Nr. 2.2 Abs. 2) und bei Förderungen mit Kostenpauschalen, die jeweils 
ausschließlich aus Landesmitteln erfolgen, genügt eine Verwendungsbestätigung nach Muster 4a zu 
Art. 44 BayHO (vgl. Nr. 6.2 der Anlage 3a) ohne Vorlage von Belegen. Gegenüber dem Zuwendungs-
empfänger ist dies im Zuwendungsbescheid festzulegen. 

10.4 Der Nachweis bzw. die Bestätigung der Verwendung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen, 
wenn die in den allgemeinen Nebenbestimmungen geforderten Angaben enthalten sind und die Prüfung 
(Nr. 10.1) ohne Mehraufwand gewährleistet ist. 

11. Prüfung des Verwendungsnachweises bzw. der Verwendungsbestätigung 

11.1 12Die Bewilligungsbehörde, die nach Nr. 1.4 zuständige oder sonst beauftragte Stelle hat unverzüglich 
nach Eingang des Zwischen- oder Verwendungsnachweises bzw. der Verwendungsbestätigung festzu-
stellen, ob nach den darin enthaltenen Angaben Anhaltspunkte für die Geltendmachung eines Erstat-
tungsanspruchs gegeben sind. Im Übrigen soll aus den eingegangenen Nachweisen bzw. Bestätigungen 
eine stichprobenweise Auswahl von zu prüfenden Zuwendungsfällen vorgenommen werden. Bei Ver-
wendungsbestätigungen sind ausreichende Stichprobenkontrollen zu gewährleisten, die 10 v.H. der Fäl-
le nicht unterschreiten sollen. Bei den ausgewählten Zuwendungsfällen ist zu prüfen, ob 

11.1.1 der Verwendungsnachweis bzw. die Verwendungsbestätigung den im Zuwendungsbescheid (einschließ-
lich der Nebenbestimmungen) festgelegten Anforderungen entspricht, 

11.1.2 die Zuwendung zweckentsprechend verwendet worden ist, 

11.1.3 der mit der Zuwendung beabsichtigte Zweck erreicht worden ist. 

Ferner sind zu den ausgewählten Zuwendungsfällen auch stichprobenweise Belege anzufordern. Die 
Bewilligungsbehörde kann den Zuwendungsfall voll prüfen oder sich auf Stichproben beschränken. Sie 
kann Ergänzungen oder Erläuterungen verlangen und örtliche Erhebungen durchführen. Vorgelegte Be-
lege sind, soweit sie in die Prüfung einbezogen worden sind, mit einem Prüfzeichen zu versehen und an 
den Zuwendungsempfänger zurückzugeben. 

11.2 Der Umfang und das Ergebnis der Prüfung sind in einem Vermerk (Prüfungsvermerk) niederzulegen; 
Feststellungen von nicht wesentlicher Bedeutung sind nicht in den Vermerk aufzunehmen. Dabei ist 

                                                           
12 Vgl. auch Hinweise Abschnitt E Nr. 17. 
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auch festzuhalten, welche Unterlagen bei der Bewilligungsbehörde eingegangen sind (einschließlich 
Eingangsdatum). 

11.3 Die prüfende Stelle übersendet den nach Nr. 1.4 beteiligten Stellen eine Ausfertigung des Verwen-
dungsnachweises bzw. der Verendungsbestätigung und des Prüfungsvermerks. 

11.4 Eine Ausfertigung des Prüfungsvermerks ist mit einer Ausfertigung des Verwendungsnachweises bzw. 
der Verwendungsbestätigung zu den Bewilligungsakten zu nehmen. 

11.5 Die Prüfung kann für geeignete Zuwendungsbereiche im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der 
Finanzen und dem Staatsministerium des Innern auf die Rechnungsprüfungsstellen der Landratsämter 
übertragen werden. 

12. Weiterleitung von Zuwendungen durch Zuwendungsempfänger 

12.1 13 Die Bewilligungsbehörde kann im Zuwendungsbescheid vorsehen, dass der Zuwendungsempfänger 
als Erstempfänger die Zuwendung ganz oder teilweise weiterleiten kann.14 Durch die zweckbestimmte 
Weitergabe erfüllt der Erstempfänger den Zuwendungszweck. 

12.2 Die Mittel können vom Erstempfänger in öffentlich-rechtlicher Form unter entsprechender Anwendung 
der VVK weitergegeben werden. 

12.3 Der Erstempfänger soll die Mittel nur zur Projektförderung weitergeben. 

Weitergabe in öffentlich-rechtlicher Form 

12.4 Bei der Bewilligung von Mitteln zur Weitergabe in öffentlich-rechtlicher Form durch den Erstempfänger 
sind für die Weitergabe – ggf. durch Bezugnahme auf bestehende Förderrichtlinien – insbesondere zu 
regeln: 

12.4.1 die Anwendung der einschlägigen Vorschriften des öffentlichen Rechts, soweit sich aus dem Folgenden 
nichts Abweichendes ergibt, 

12.4.2 die Weitergabe in Form eines Zuwendungsbescheids, 

12.4.3 der Zuwendungszweck und die Maßnahmen, die im Einzelnen gefördert werden sollen, sowie die Dauer 
der Zweckbindung von aus der Zuwendung beschafften Gegenständen, 

12.4.4 der als Letztempfänger in Betracht kommende Personenkreis, 

12.4.5 die Voraussetzungen, die beim Letztempfänger erfüllt sein müssen, um die Zuwendung an ihn weiterlei-
ten zu können, 

12.4.6 die Zuwendungsart, die Finanzierungsart, die Finanzierungsform, die in Betracht kommenden zuwen-
dungsfähigen Ausgaben oder Kosten und der Bewilligungszeitraum, 

12.4.7 ggf. Einzelheiten zur Antragstellung durch den Letztempfänger (z.B. Termine, fachliche Beteiligung an-
derer Stellen, Antragsunterlagen), 

12.4.8 die bei der Weitergabe ergänzend zu den Allgemeinen Nebenbestimmungen vorzusehenden Nebenbe-
stimmungen; in allen Fällen ist dem Erstempfänger aufzuerlegen, gegenüber dem Letztempfänger auch 
ein Prüfungsrecht für die Bewilligungsbehörde (einschließlich einen von ihr Beauftragten) auszubedin-
gen sowie der Bewilligungsbehörde auf Verlangen etwaige Erstattungsansprüche gegen den Letz-
tempfänger abzutreten, 

12.4.9 den Umfang der Anwendung von Vorschriften, die Ermessensentscheidungen vorsehen. Soweit die 
Vorschriften Ermessensentscheidungen vorsehen und eine Anwendung der Bestimmungen durch den 
Erstempfänger nicht ausgeschlossen wird, ist ihm vorzugeben, wie er zu verfahren hat. 

12.5 Im Zuge der Weitergabe von Zuwendungen können zwischen dem Erstempfänger und dem Letz-
tempfänger weitere Personen eingeschaltet werden. 

13. Fälle von geringer finanzieller Bedeutung 

Beträgt die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen (Nr. 1.4) der Gesamtbetrag der 
Zuwendung weniger als 100 000 €, kann das zuständige Staatsministerium bei Anwendung der Nrn. 1 
bis 9 und 11.1 Erleichterungen zulassen. Beträgt die Zuwendung nach Satz 1 weniger als 50 000 €, 
kann die Bewilligungsbehörde im Einzelfall Ausnahmen zulassen. 

                                                           
13 Vgl. auch Hinweise E Nr. 18. 

14 Die Vorschrift sagt nichts darüber, ob und auf welche Weise eine Weitergabe von Zuwendungen im konkreten Fall rechtlich möglich ist. 
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14. Besondere Regelungen 

14.1 Die Übermittlung elektronischer Dokumente sowie die Ersetzung der in den Nrn. 1 bis 12 angeordneten 
Schriftform durch die elektronische Form ist nach Maßgabe der für die elektronische Kommunikation 
geltenden Vorschriften des BayVwVfG (insb. Art. 3a und Art. 37) zulässig. Dabei ist eine fortgeschritte-
ne elektronische Signatur nach BYBN mit folgenden Maßgaben ausreichend: 
 personenbezogenes Zertifikat (d.h. Absender persönlich ermittelbar), 
 Signierung der e-mail und - sofern Anlagen übermittelt werden - Signierung auch der Anlagen, 
 sichere Archivierung der elektronischen Dokumente über den selben Aufbewahrungszeitraum wie 

Papierdokumente (bei längeren Zeiträumen ggf. Zwischensignatur), 
 einheitliches Datenformat, das von den Behörden mit dem Staatsministerium der Finanzen im Ein-

vernehmen mit der Zentralen IT-Leitstelle im Staatsministerium des Innern abzustimmen ist. 

14.2 Soweit das zuständige Staatsministerium oder die Bewilligungsbehörde nicht nach den Nrn. 1 bis 13 
ermächtigt ist, Ausnahmen zuzulassen, sind solche im Einzelfall im Einvernehmen mit dem Staatsminis-
terium der Finanzen  möglich. Das gilt z.B. für die Gewährung höherer Entgelte als nach dem TV-L und 
anderer über- und außertariflicher Leistungen, soweit die Einwilligung des Staatsministeriums der Fi-
nanzen nicht allgemein erteilt ist. 

14.3 15 Für einzelne Zuwendungsbereiche kann das zuständige Staatsministerium im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Finanzen  und nach Anhörung des Obersten Rechnungshofes (Art. 103) ergän-
zende oder abweichende Verwaltungsvorschriften (z.B. Förderrichtlinien) zu den Nrn. 1 bis 11.1 erlas-
sen. 

Ergänzende oder abweichende allgemeine Verwaltungsvorschriften sind nur zuzulassen, soweit diese 
nach der Eigenart des Zuwendungsbereichs erforderlich sind oder der Vereinfachung dienen. Die 
Grundsätze der Funktionalreform sind zu beachten. 

Konkurrenzen zwischen mehreren Zuwendungsprogrammen (Mehrfachförderungen) aus Landesmitteln 
sind – soweit nicht die veranschlagten Ausgaben als Verstärkungsmittel auf ein anderes Ressort über-
tragen werden können – grundsätzlich wie folgt zu regeln: Die Förderung erfolgt nur aus dem Pro-
gramm, dessen Zweck überwiegend erfüllt wird. Soweit ausnahmsweise eine Förderung aus mehreren 
Programmen zugelassen wird, müssen die ergänzenden oder abweichenden Verwaltungsvorschriften für 
die konkurrierenden Bereiche ein einheitliches Förderverfahren (ein Antrag, eine Prüfung, ein Bewilli-
gungsbescheid, ein Verwendungsnachweis) vorsehen, soweit nicht aus zwingenden Gründen davon ab-
zusehen ist. Die aus einem Programm nicht förderfähigen Ausgaben einer Maßnahme dürfen nicht aus 
einem anderen Programm gefördert werden. 

14.4 Grundsätzliche Zweifelsfragen sowie Fragen von erheblicher finanzieller Bedeutung, die sich bei der 
Anwendung der Nrn. 1 bis 13 ergeben, sind im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen  
zu klären. 

14.5 Soweit Regelungen nach den Nrn. 14.2 bis 14.4 den Nachweis der Verwendungs (Nr. 10) betreffen, ist 
das Einvernehmen mit dem Obersten Rechnungshof herzustellen. Soweit der Oberste Rechnungshof es 
für erforderlich hält, ist zu bestimmen, dass bei Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, 
ein Zwischennachweis zu führen ist. 

                                                           
15 Vgl. auch Hinweise E Nr. 20. 
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Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an 
kommunale Körperschaften (ANBest-K) 

Die ANBest-K enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne des Art. 36 des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind als Bestandteil des Zuwendungs-
bescheides verbindlich, soweit dort nicht ausdrücklich etwas Anderes bestimmt ist. 

I n h a l t s ü b e r s i c h t :  

1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
2. Nachträgliche Änderung der Ausgaben oder der Finanzierung 
3. Vergabe von Aufträgen und Ausführung 
4. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 
5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 
6. Nachweis der Verwendung 
7. Prüfung der Verwendung 
8. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden. Die 
Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen,  Leistungen Drit-
ter)  und der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck 
zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan (aufgegliederte Berechnung der mit dem Zu-
wendungszweck zusammenhängenden Ausgaben mit einer Übersicht über die beabsichtigte Finanzierung) bzw. die 
diesem beigefügte Kostengliederung ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die einzelnen Ausgabean-
sätze dürfen um bis zu 20 v.H. überschritten werden, soweit die Überschreitung durch entsprechende Einsparun-
gen bei anderen Einzelansätzen der zuwendungsfähigen Ausgaben ausgeglichen werden kann. Beruht die Über-
schreitung eines Ausgabeansatzes auf behördlichen Bedingungen oder Auflagen, insbesondere im Rahmen des 
baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses des Finanzierungsplans auch weitergehende 
Abweichungen zulässig. Einzelansätze sind die Ausgabegruppen des kommunalen Haushaltsrechts, soweit nicht ei-
ne fachbezogene Kostengliederung bestimmt ist. Im übrigen sind Überschreitungen zulässig, soweit sie der Zuwen-
dungsempfänger voll aus eigenen Mitteln trägt. Die Sätze 2 bis 4 finden bei Festbetragsfinanzierung keine Anwen-
dung. 

1.3 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von zwei Monaten nach der 
Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird; bei Baumaßnahmen ist der Baufortschritt zu berücksichtigen. Die 
Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im 
übrigen dürfen die Zuwendungen wie folgt in Anspruch genommen werden: 

1.3.1 bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung1 jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber 
und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln2 des Zuwendungsempfängers, 

1.3.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung1, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel2 des Zuwendungsempfängers 
verbraucht sind. Wird ein zu deckender Fehlbedarf anteilig durch mehrere Zuwendungsgeber finanziert, so darf die 
Zuwendung jeweils nur anteilig mit den Zuwendungen der anderen Zuwendungsgeber angefordert werden. 

1.4 Anforderung von Zuwendungen entsprechend dem Baufortschritt 

1.4.1 Soweit die Zuwendung für ein Hochbauvorhaben bestimmt ist, kann sie bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung 
entsprechend dem Baufortschritt angefordert werden, und zwar 20 v.H. der Zuwendung nach Vergabe des Rohbau-
auftrages, 30 v.H. nach baurechtlicher Anzeige der Fertigstellung des Rohbaus, 30 v.H. nach baurechtlicher Anzei-
ge der abschließenden Fertigstellung und 20 v.H. nach Vorlage des Verwendungsnachweises bzw. der Verwen-
dungsbestätigung. Nr. 1.3 Satz 2 gilt entsprechend. Der Anforderung sind je eine Ausfertigung der in Betracht 
kommenden Abnahmebescheinigungen beizufügen. 

1.4.2 Soweit die Zuwendung für Tiefbaumaßnahmen bestimmt ist, kann sie bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung 
entsprechend dem Baufortschritt nach einem von der Bewilligungsstelle im Bewilligungsbescheid zu bestimmenden 
Schlüssel angefordert werden. Eine Schlussrate von 20 v.H. kann erst nach Vorlage des Verwendungsnachweises 
bzw. der Verwendungsbestätigung angefordert werden. Nr. 1.3 Satz 2 gilt entsprechend. 

                                                      
1 Die in Betracht kommende Finanzierungsart wird im Zuwendungsbescheid bestimmt. 
2 z.B. Anliegerbeiträge 
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1.5 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen aus der Zuwendung nur vereinbart oder bewirkt werden, soweit 
dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist. 

1.6 Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den Zuwendungsbescheid mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, 
wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist. 

2. Nachträgliche Änderung der Ausgaben oder der Finanzierung 

2.1 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten zuwendungsfähigen Ausgaben, 
erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel (z.B. Investitionszulagen) – ausgenommen 
Spenden – hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung 

2.1.1 bei Anteilfinanzierung3 anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen 
eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers, 

2.1.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung3 um den vollen in Betracht kommenden Betrag; wird derselbe Zuwendungszweck so-
wohl vom Freistaat Bayern als auch vom Bund und/oder einem anderen Land durch Fehlbedarfsfinanzierung geför-
dert, wird Nr. 2.1.1 sinngemäß angewendet. 

2.2 Nr. 2.1 gilt (ausgenommen bei wiederkehrender Förderung desselben Zuwendungszwecks) nur, wenn sich die 
zuwendungsfähigen Ausgaben oder die Deckungsmittel insgesamt um mehr als 500 € ändern. 

2.3 Erhöht sich bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich über mehrere Jahre erstreckt, nach der Bewilligung im Bewil-
ligungszeitraum die Finanzkraft des Zuwendungsempfängers, so kann die Zuwendung insoweit ermäßigt werden, 
als die Finanzkraft bei der Festsetzung der Höhe der Zuwendung berücksichtigt wurde; eine Erhöhung der Finanz-
kraft, die nur das Jahr nach der Bewilligung betrifft, bleibt unberücksichtigt. 

3. Vergabe von Aufträgen und Ausführung 

3.1 Bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks sind die Vergabegrundsätze anzuwenden, die 
das Staatsministerium des Innern im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen auf Grund des § 31 
Abs. 2 KommHV bekanntgegeben hat. Weitergehende Bestimmungen, die den Zuwendungsempfänger zur Anwen-
dung von Vergabevorschriften verpflichten (z.B. die §§ 98 ff. GWB i.V.m. der Vergabeverordnung in ihrer jeweils 
geltenden Fassung und den Abschnitten 2, 3 und 4 der VOB/A bzw. VOL/A) bleiben unberührt. 

3.2 Der Zuwendungsempfänger hat die ihm benannte Bauverwaltung rechtzeitig über die erstmalige Ausschreibung und 
Vergabe, den Baubeginn und die Beendigung einer Baumaßnahme zu unterrichten. 

3.3 Die Ausführung der Baumaßnahme muss den der Bewilligung zugrundeliegenden Bauunterlagen sowie den techni-
schen Vorschriften entsprechen, die für den betreffenden Bereich eingeführt sind. 

3.4 Von den Bauunterlagen darf nur insoweit abgewichen werden, als die Abweichung nicht erheblich ist. Wenn die 
Abweichung zu einer wesentlichen Änderung des Bau- oder Raumprogramms, einer wesentlichen Erhöhung der Be-
triebskosten oder einer wesentlichen Überschreitung der Baukosten führen, bedürfen sie vor ihrer Ausführung der 
Zustimmung durch die Bewilligungsbehörde. 

4. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, sind für den Zuwen-
dungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im 
Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfügen. 

5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, wenn 

5.1 er nach Vorlage des Finanzierungsplans - auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises - weitere Zuwendungen 
für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er – ggf. weitere – 
Mittel von Dritten erhält, 

5.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder 
wegfallen, 

5.3 sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist, 

5.4 die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten verbraucht werden können, 

5.5 Gegenstände nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden, 

6. Nachweis der Verwendung 

6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist, wenn im Einzelfall nicht etwas anderes bestimmt ist, innerhalb von einem Jahr 
nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch ein Jahr nach Ablauf des Bewilligungszeitraums der Be-
willigungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis, Verwendungsbestätigung, Nr. 10.2, 10.3 VVK). Dabei ist 

                                                      
3 Die in Betracht kommende Finanzierungsart wird im Zuwendungsbescheid bestimmt. 
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bei Baumaßnahmen der Zuwendungszweck regelmäßig bereits erfüllt, wenn der Bau in seinen wesentlichen Teilen 
in Benutzung genommen werden kann. Kann innerhalb dieser Frist eine Maßnahme nicht abgerechnet werden, so 
ist ein vorläufiger Verwendungsnachweis zu erstellen. Die danach anfallenden Kosten sind gesondert nachzuwei-
sen, sofern die Schlussrate auf Grund des vorläufigen Verwendungsnachweises nicht oder nur unter Vorbehalt aus-
bezahlt wurde. Der Verwendungsnachweis bzw. der vorläufige Verwendungsnachweis gilt ggf. gleichzeitig als An-
trag auf Auszahlung der abschließenden Zuwendung. 

6.1.1 Der Verwendungsnachweis bzw. der vorläufige Verwendungsnachweis, der in der erforderlichen Anzahl einzurei-
chen ist, besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. Soweit im Zuwendungsbescheid o-
der in besonderen Nebenbestimmungen nichts anderes bestimmt ist, ist das Formblatt nach Muster 4 zu Art. 44 
BayHO zu verwenden. 

6.1.2 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis kurz darzustellen. Dem Sach-
bericht sind die Berichte der von dem Zuwendungsempfänger beteiligten technischen Dienststellen beizufügen. 

6.1.3 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel entspre-
chend dem Finanzierungsplan) und die Ausgaben (entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans bzw. der 
Kostengliederung) summarisch auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhän-
genden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter und eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. 

Soweit der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes hat, 
dürfen nur die Entgelte (Preis ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden. 

6.2 Sofern im Zuwendungsbescheid eine Verwendungsbestätigung ohne Vorlage von Belegen zugelassen ist, ist dafür 
das Formblatt nach Muster 4a zu Art. 44 BayHO zu verwenden, soweit im Zuwendungsbescheid oder in beson-
deren Nebenbestimmungen nichts anderes bestimmt ist. 

6.3 Der  Zuwendungsempfänger muss  für jede Baumaßnahme eine Baurechnung führen. Besteht eine Baumaßnahme 
aus mehreren Bauobjekten/Bauabschnitten, sind getrennte Baurechnungen zu führen. 

Die Baurechnung besteht, sofern im Zuwendungsbescheid nichts Abweichendes bestimmt ist, aus 

6.3.1 dem Bauausgabebuch (bei Hochbauten gegliedert nach DIN 276, bei anderen Bauten nach Maßgabe des Zuwen-
dungsbescheides); werden die Einnahmen und Ausgaben für das geförderte Bauobjekt von anderen Buchungsvor-
fällen getrennt nachgewiesen, entsprechen die Bücher unmittelbar oder durch ergänzende Aufzeichnungen den In-
halts- und Gliederungsansprüchen und können sie zur Prüfung dem Verwendungsnachweis beigefügt werden, so 
braucht ein gesondertes Bauausgabebuch nicht geführt zu werden, 

6.3.2 den Rechnungsbelegen, bezeichnet nach den Buchungen im Bauausgabebuch, 

6.3.3 den Abrechnungsunterlagen zu den Schlussrechnungen, bestehend regelmäßig aus 

6.3.3.1 den Verdingungsunterlagen wie 

• Angebotsunterlagen, 
• Verdingungsverhandlung, 
• Wertung der Angebote, 
• ferner, soweit gefordert, Gegenüberstellung der Einheitspreise, 

6.3.3.2 den Vertragsunterlagen wie 

• Angebot mit Leistungsverzeichnis des Auftragnehmers, 
• Zuschlagsschreiben, 
• zusätzliche und besondere Vertragsbedingungen, 
• zusätzliche technische Vorschriften, 
• Nachtragsvereinbarungen, 

6.3.3.3 den Ausführungsunterlagen (§ 3 VOB/B), 

6.3.3.4 den Berechnungsunterlagen für die Kostenansätze wie 

• Aufmaßblätter, 
• Massenberechnungen, 
• Abrechnungszeichnungen, 
• Stundenlohnzettel (§ 15 Nr. 3 VOB/B) 
• Liefer- und Wiegescheine, 

6.3.3.5 dem Nachweis über den Ist- und Sollverbrauch der Baustoffe, soweit Lieferung und Ausführung getrennt verrechnet 
werden, 

6.3.3.6 der Abnahmeniederschrift und ggf. den Vermerken über die Mängelbeseitigung, 
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6.3.3.7 soweit gefordert, den Prüfungszeugnissen über die Untersuchung von Baustoffen und/oder Bauteilen, 

6.3.4 dem Bautagebuch oder der Sammlung der Tageberichte, 

6.3.5 den bauaufsichtlichen, wasserrechtlichen und ähnlichen Genehmigungen, soweit sie der Bewilligungsbehörde nicht 
bereits vorliegen, 

6.3.6 soweit gefordert, den Bestandsplänen, 

6.3.7 dem Zuwendungsbescheid und den Schreiben über die Bereitstellung der Mittel, 

6.3.8 den geprüften, dem Zuwendungsbescheid zugrundegelegten Bau- und Finanzierungsunterlagen, 

6.3.9 der Berechnung des umbauten Raumes nach DIN 277 und ggf. Wohn- und Nutzflächenberechnung nach DIN 283 
nach der tatsächlichen Bauausführung (nur bei Hochbauten). 

Die Baurechnung ist nach dem vorstehenden Schema zu ordnen, die Abrechnungsakten (Nr. 6.3.3) getrennt nach 
den einzelnen Schlussrechnungen. 

6.4 Der Zuwendungsempfänger hat die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) über die Einzelzahlungen, die 
Verträge über die Vergabe von Aufträgen, alle sonstigen mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen sowie 
im Fall des Nachweises bzw. der Bestätigung der Verwendung auf elektronischem Wege eine Ausfertigung des 
Verwendungsnachweises bzw. der Verwendungsbestätigung fünf Jahre nach ihrer Vorlage aufzubewahren, sofern 
nicht nach anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. 

6.5 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte (Nichtgebietskörperschaften) 
weiterleiten, sind die von den empfangenden Stellen ihm gegenüber zu erbringenden Verwendungs- und Zwischen-
nachweise bzw. -bestätigungen dem Verwendungs- oder Zwischennachweis nach Nr. 6.1 bzw. der Verwendungs-
bestätigung nach Nr. 6.2 beizufügen. 

7. Prüfung der Verwendung 

7.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die 
Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der 
Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu ertei-
len. In den Fällen der Nr. 6.5 sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem Dritten gegenüber auszubedin-
gen. 

7.2 Der Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfängern zu prüfen (Art. 91 BayHO). 

8. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

8.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht (Art. 43, 48, 49 
BayVwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen 
worden oder sonst unwirksam geworden ist. 

8.2 Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn 

8.2.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 

8.2.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. 

8.2.3 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finan-
zierung nach Nr. 2), 

8.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kommt auch in Betracht, soweit der Zuwendungsempfänger 

8.3.1 die Zuwendung nicht alsbald nach Auszahlung für fällige Zahlungen verwendet oder 

8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den vorgeschriebenen Verwendungs-
nachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 

8.4 Der Erstattungsanspruch ist mit 6 v.H. für das Jahr nach Maßgabe des Art. 49a Abs. 3 BayVwVfG zu verzinsen. 

8.5 Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird 
der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, so können für die Zeit von der Auszahlung bis 
zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von 6 v.H. für das Jahr verlangt werden. Entspre-
chendes gilt, soweit eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig einzu-
setzen sind (Art. 49a Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG). 
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Baufachliche Ergänzungsbestimmungen für Zuwendungen 
(BayZBau)1 

I n h a l t s ü b e r s i c h t :  

1. Anwendungsbereich 
2. Beratung bei der Aufstellung der Bauunterlagen 
3. Umfang der Bauunterlagen 
4. Prüfung der Bauunterlagen und der Bauausführung 
5. Baufachliche Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid 
6. Gestaltung von Kostengliederungen für Hochbaumaßnahmen 
7. Prüfung des Verwendungsnachweises 
8. Beteiligung kommunaler Bauverwaltungen 
A n l a g e n :  

Anlage 4a Unterlagen für Baumaßnahmen 

Anlage 4b Baufachliche Nebenbestimmungen (NBest-Bau) 

 

1. Anwendungsbereich 

1.1 Die Bewilligung und Zahlung von Zuwendungen an Stellen außerhalb der Staatsverwaltung für Baumaß-
nahmen sowie der Nachweis der Verwendung der Mittel und die Prüfung ihrer Verwendung regeln sich 
nach den Verwaltungsvorschriften zu Art. 44 BayHO (VV zu Art. 44). In den Fällen, in denen nach VV Nr. 
6 zu Art. 44 die Bauverwaltung als fachlich zuständige technische Verwaltung beteiligt wird oder selbst 
Bewilligungsbehörde ist, gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen. 

1.2 Soweit für denselben Zweck ausnahmsweise Zuwendungen sowohl vom Staat als auch vom Bund bewil-
ligt werden, ist gemäß VV Nr. 1.4.4 zu Art. 44 nur e i n e  Bauverwaltung fachtechnisch zu beteiligen. 

1.3 Allgemeine Abweichungen von diesen Bestimmungen sind nur zulässig im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Finanzen und, soweit der Verwendungsnachweis betroffen ist, mit dem Obersten 
Rechnungshof. 

1.4 Soweit die Bemessung von zuwendungsfähigen Ausgaben auf der Grundlage fester Beträge erfolgt (VV 
Nummer 2.3 zu Art. 44 BayHO), ist in den für die einzelnen Förderbereiche geltenden Richtlinien festzu-
legen, inwieweit die Baufachlichen Ergänzungsbestimmungen anzuwenden sind. 

2. Beratung bei der Aufstellung der Bauunterlagen 

Die Bauverwaltung soll, um eine wirtschaftliche und sparsame Planung zu erreichen, bereits im Stadium 
der Vorplanung beteiligt werden (z.B. im schulaufsichtlichen Genehmigungsverfahren); sie äußert sich 
dabei ggf. auch über mögliche Erleichterungen oder notwendige Ergänzungen der mit dem Antrag einzu-
reichenden Bauunterlagen (vgl. Nr. 3 und NBest-Bau). 

3. Umfang der Bauunterlagen 

Vom Antragsteller sind im Allgemeinen die in der Anlage 4 a aufgeführten Unterlagen für Baumaßnah-
men zu fordern. Die Bewilligungsbehörde kann im Benehmen mit der Bauverwaltung (vgl. Nr. 2) Erleich-
terungen zulassen oder ausnahmsweise Ergänzungen verlangen. 

4. Prüfung der Bauunterlagen und der Bauausführung 

4.1 Die Prüfung erstreckt sich auf die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Planung und Ausführung so-
wie auf die Angemessenheit der Kosten. 

4.2 Das Ergebnis der Prüfung ist in einer baufachlichen Stellungnahme festzuhalten, soweit dies nicht be-
reits in einem vorausgegangenen Verfahren geschehen ist; dabei sind die erforderlichen technischen 
Auflagen vorzuschlagen. Die Bauunterlagen und die Kostenberechnungen sind mit einem Sichtvermerk 
zu versehen. 

                                                      
1 Die BayZBau gelten nicht für Zuwendungen an kommunale Körperschaften (vgl. Nr. 6.2.10 VVK). 
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4.3 Die Bewilligungsbehörde leitet der Bauverwaltung einen Abdruck des Zuwendungsbescheides zu. Die 
Bauverwaltung soll während der Bauausführung stichprobenweise die Einhaltung der einschlägigen Ne-
benbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) überprüfen. Feststellungen, die für die Bewilligungsbe-
hörde von Bedeutung sein können, sind ihr umgehend mitzuteilen. 

5. Baufachliche Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid 

Neben den besonderen technischen Auflagen (vgl. Nr. 4.2) sind die Baufachlichen Nebenbestim-
mungen (Anlage 4 b) unverändert als Bestandteil des Zuwendungsbescheids aufzunehmen. Soweit er-
forderlich, ist dabei zu bestimmen, wie das Bauausgabebuch zu gliedern ist. Dem Zuwendungsempfän-
ger soll die zuständige Dienststelle der Bauverwaltung benannt werden. 

6. Gestaltung von Kostengliederungen für Hochbaumaßnahmen 

Soweit für einzelne Zuwendungsbereiche keine gesonderten Formblätter für die Kostengliederung von 
Hochbaumaßnahmen bestehen, soll eine Kostengliederung in sinngemäßer Anwendung des Musters 5 
zu Art. 44 BayHO oder eine Kostenermittlung nach DIN 276 in Verbindung mit DIN 277 vorgelegt wer-
den. 

7. Prüfung des Verwendungsnachweises 

7.1 Die Bauverwaltung überprüft stichprobenweise den Verwendungsnachweis in baufachlicher Hinsicht. 
Sie stellt dabei fest, ob die Maßnahme wirtschaftlich und sparsam entsprechend den der Bewilligung 
zugrundeliegenden Bauunterlagen ausgeführt worden ist. Mängel und Änderungen gegenüber diesen 
Bauunterlagen und Kostenabweichungen sind zu vermerken und baufachlich zu werten. Sofern die 
Feststellungen Einfluss auf die Bemessung der Zuwendung haben können, ist der zuwendungsfähige 
Betrag zu berichtigen. 

7.2 W Nr. 11 zu Art. 44 bleibt unberührt. 

8. Beteiligung kommunaler Bauverwaltungen 

Soweit nicht im Einzelfall besondere Gründe entgegenstehen, kann die staatliche Bauverwaltung eine 
kommunale Bauverwaltung ersuchen, Aufgaben nach diesen Bestimmungen ganz oder teilweise zu ü-
bernehmen; dies gilt insbesondere für die Überwachung der Bauausführung nach Nr. 4.3 Satz 2. 
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Unterlagen für Baumaßnahmen 

Dem Zuwendungsantrag sind, soweit nichts Abweichendes bestimmt wird, folgende Bauunterlagen beizufügen; 
die Planung muss den für den betreffenden Bereich geltenden technischen Vorschriften und Richtlinien entspre-
chen: 

1. Straßen- und Brückenbaumaßnahmen 

Ein in Anlehnung an die »Richtlinien für die Entwurfsgestaltung im Straßenbau (RE)« aufgestellter Ent-
wurf. 

2. Wasserwirtschaftliche Maßnahmen und Wirtschaftswegebauten außerhalb der Flurbereinigung 

Ein nach den »Richtlinien für den Entwurf von Wasser- und Wegebauten und von Wasserversorgungs- 
und Abwasseranlagen – REWas –« aufgestellter Bauentwurf. 

3. Wirtschaftswegebauten im Rahmen der Flurbereinigung 

Ein nach den Vorschriften und Anweisungen für die Flurbereinigung in Bayern (VAF) Heft VI aufgestellter 
Bauentwurf. 

4. Hochbauten 

4.1 Planunterlagen, bestehend aus 

4.1.1 dem Bau- und/oder Raumprogramm, ggf. mit Anerkennungsvermerk, 

4.1.2 einem Übersichtsplan und – sofern vorhanden – einem Messtischblatt, 

4.1.3 einem Lageplan des Bauvorhabens, mindestens im Maßstab 1 : 1000, mit Darstellung der Erschließung, 

4.1.4 Plänen, die Art und Umfang des Bauvorhabens prüfbar nachweisen, 

4.2 Vorbescheide oder sonstige Nachweise über die baurechtliche Zulässigkeit (das baurechtliche Verfah-
ren soll möglichst erst nach der baufachlichen Prüfung durchgeführt werden), 

4.3 Erläuterungsbericht nach Muster 6 zu Art. 44 BayHO, 

4.4 Kostenermittlung 

Die Kosten sind nach Muster 5 zu Art. 44 BayHO oder nach DIN 276 (ggf. nach Bauobjek-
ten/Bauabschnitten unterteilt) zu ermitteln, wobei diejenigen Kosten, für die eine Zuwendung beantragt 
wird, gesondert auszuweisen sind. Als Anlage sind – soweit erforderlich – Kostenaufschlüsselungen o-
der Berechnungen anderer Art, deren Ergebnisse der Kostenermittlung zugrunde gelegt wurden, beizu-
fügen. Bei Hochbauten sind die Flächen und Rauminhalte nach DIN 277, bei Wohngebäuden die Wohn-
flächen nach DIN 283 zu berechnen. Etwaige Abweichungen vom anerkannten Raumprogramm sind 
darzustellen, 

4.5 Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Bau und Betrieb (z.B. Planungs- und Kostenrichtwerte), soweit sie 
für die Bewilligung der Zuwendung von Bedeutung sind. 

4.6 Auf die Vorlage der unter Nrn. 4.1 bis 4.5 genannten Unterlagen zusammen mit dem Zuwendungsan-
trag kann verzichtet werden, soweit sie bereits im Rahmen der baufachlichen Beratung (vgl. Nr. 2 BayZ-
Bau) oder im Rahmen eines anderen Verfahrens (z.B. beim schulaufsichtlichen Genehmigungsverfahren) 
vorgelegt und genehmigt wurden. 
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Baufachliche Nebenbestimmungen (NBest-Bau) 

Die NBest-Bau ergänzen die Allgemeinen Nebenbestimmungen für den Zuwendungsempfänger. Sie enthalten 
Bedingungen und Auflagen im Sinne des Art. 36 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die Nebenbe-
stimmungen sind als Bestandteil des Zuwendungsbescheides verbindlich, soweit dort nicht ausdrücklich etwas 
Anderes bestimmt ist. 

1. Vergabe und Ausführung 

1.1 Der Zuwendungsempfänger hat die ihm benannte Bauverwaltung rechtzeitig über die erstmalige Aus-
schreibung und Vergabe, den Baubeginn und die Beendigung einer Baumaßnahme zu unterrichten. 

1.2 Die Ausführung der Baumaßnahme muss den der Bewilligung zugrundeliegenden Bauunterlagen sowie 
den technischen Vorschriften entsprechen, die für den betreffenden Bereich eingeführt sind. 

1.3 Von den Bauunterlagen darf nur insoweit abgewichen werden, als die Abweichung nicht erheblich ist. 
Wenn die Abweichungen zu einer wesentlichen Änderung des Bau- oder Raumprogramms, einer wesent-
lichen Erhöhung der Betriebskosten oder einer wesentlichen Überschreitung der Baukosten führen, be-
dürfen sie vor ihrer Ausführung der Zustimmung durch die Bewilligungsbehörde. 

2. Baurechnung 

2.1 Der Zuwendungsempfänger muss für jede Baumaßnahme eine Baurechnung führen. Besteht eine Bau-
maßnahme aus mehreren Bauobjekten/Bauabschnitten, sind getrennte Baurechnungen zu führen. 

2.2 Die Baurechnung besteht, sofern im Zuwendungsbescheid nichts Abweichendes bestimmt ist, aus 

2.2.1 dem Bauausgabebuch (bei Hochbauten gegliedert nach DIN 276, bei anderen Bauten nach Maßgabe 
des Zuwendungsbescheides); werden die Einnahmen und Ausgaben für das geförderte Bauobjekt von 
anderen Buchungsvorfällen getrennt nachgewiesen, entsprechen die Bücher unmittelbar oder durch er-
gänzende Aufzeichnungen den Inhalts- und Gliederungsansprüchen und können sie zur Prüfung dem 
Verwendungsnachweis beigefügt werden, so braucht ein gesondertes Bauausgabebuch nicht geführt zu 
werden; 

2.2.2 den Rechnungsbelegen, bezeichnet nach den Buchungen im Bauausgabebuch, 

2.2.3 den Abrechnungsunterlagen zu den Schlussrechnungen, bestehend regelmäßig aus 

2.2.3.1 den Verdingungsunterlagen wie 

• Angebotsunterlagen, 

• Verdingungsverhandlung, 

• Wertung der Angebote, 

ferner, soweit gefordert, 

Gegenüberstellung der Einheitspreise, 

2.2.3.2 den Vertragsunterlagen wie 

• Angebot mit Leistungsverzeichnis des Auftragnehmers, 

• Zuschlagsschreiben, 

• zusätzliche und besondere Vertragsbedingungen, 

• zusätzliche technische Vorschriften, 

• Nachtragsvereinbarungen, 

2.2.3.3 den Ausführungsunterlagen (§ 3 VOB/B), 

2.2.3.4 den Berechnungsunterlagen für die Kostenansätze wie 

• Aufmaßblätter, 

• Massenberechnungen, 

• Abrechnungszeichnungen, 

• Stundenlohnzettel (§ 15 Abs. 5 VOB/B), 

• Liefer- und Wiegescheine, 
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2.2.3.5 dem Nachweis über den Ist- und Sollverbrauch der Baustoffe, soweit Lieferung und Ausführung getrennt 
verrechnet werden, 

2.2.3.6 der Abnahmeniederschrift und ggf. den Vermerken über die Mängelbeseitigung, 

2.2.3.7 soweit gefordert, den Prüfungszeugnissen über die Untersuchung von Baustoffen und/oder Bauteilen, 

2.2.4 dem Bautagebuch oder der Sammlung der Tagesberichte, 

2.2.5 den bauaufsichtlichen, wasserrechtlichen und ähnlichen Genehmigungen, soweit sie der Bewilligungs-
behörde nicht bereits vorliegen, 

2.2.6 soweit gefordert, den Bestandsplänen, 

2.2.7 dem Zuwendungsbescheid und den Schreiben über die Bereitstellung der Mittel, 

2.2.8 den geprüften, dem Zuwendungsbescheid zugrundegelegten Bau- und Finanzierungsunterlagen, 

2.2.9 der Berechnung des umbauten Raumes nach DIN 277 und ggf. Wohn- und Nutzflächenberechnung nach 
DIN 283 nach der tatsächlichen Bauausführung (nur bei Hochbauten). 

Die Baurechnung ist nach dem vorstehenden Schema zu ordnen, die Abrechnungsakten (Nr. 2.2.3) ge-
trennt nach den einzelnen Schlussrechnungen. 

3. Verwendungsnachweis 

3.1 Der Verwendungsnachweis ist abweichend von Nr. 6.1.3 ANBest-P nach Muster 4 zu Art. 44 BayHO 
zu erstellen; dabei sind bei nicht-kommunalen Körperschaften unter Abschnitt 1 die Zeilen 1 und 6 nicht 
auszufüllen; desgleichen entfällt unter Abschnitt 8 das Dienstsiegel. Im Übrigen ist der zahlenmäßige 
Nachweis nach Abschnitt 2 des Musters entsprechend den der Bewilligung zugrundegelegten Bauunter-
lagen nach Bauobjekten/Bauabschnitten zu unterteilen. Der Nachweis, wann und in welchen Einzelbe-
trägen die Bauausgaben geleistet wurden, wird durch die Baurechnung (Nr. 2) geführt. Die Baurechnung 
ist abweichend von Nr. 6.1.4 ANBest-P zur Prüfung bereitzuhalten, nur die Berechnungen nach Nr. 2.2.9 
sowie bei Tiefbauten ein Bestandslageplan sind dem Verwendungsnachweis beizufügen. 

3.2 Werden über Teile einer Baumaßnahme (z.B. bei mehreren Bauobjekten/Bauabschnitten) einzelne Ver-
wendungsnachweise geführt, so ist nach Abschluss der Baumaßnahme ein zusammengefaßter Verwen-
dungsnachweis nach Muster 4 zu Art. 44 BayHO aufzustellen. 
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Anlage 1 zu den Organisationsrichtlinien, Bekanntmachung der Bayer. Staatsregierung vom 06.11.2001  
(Beilage zu StAnz Nr. 50, AllMBl S. 634), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 11. Dezember 2006 

(AllMBl S. 685) 

 

Grundsätze 
für die Ordnung staatlicher Förderprogramme  

(Fördergrundsätze - FöGr) 

Zur 

- Straffung des Einsatzes staatlicher Mittel 

- Verminderung des Bestands an Verwaltungsvorschriften und Vereinfachung der Förderverfahren 

- Steigerung der Bürgerfreundlichkeit in der Verwaltung 

- Stärkung der Verantwortung der mit dem Vollzug betrauten Personen 

- Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung und 

- Verfolgung von Zielen der Entstaatlichung 

erlässt die Staatsregierung folgende Grundsätze: 

1. Leitsätze für die Schaffung und die Fortführung von Zuwendungsbereichen 

1.1 Neue Zuwendungsbereiche (Förderbereiche) dürfen nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der 
Finanzen (Art. 40 BayHO) eingerichtet werden. Sie sind auch bei Vorliegen der Voraussetzungen des 
Art. 23 BayHO nur zulässig, wenn sie unbedingt notwendig sind. Bereits eingerichtete Zuwendungsbe-
reiche sind am Maßstab unbedingter Notwendigkeit zu überprüfen. Ein Zuwendungsbereich sollte vor 
allem auch dann aufgehoben oder eingeschränkt werden, wenn 

- eine staatliche Zuwendung ohne Verpflichtung zusätzlich zu Bundesförderungen gegeben wird 
(Mischförderung) 

- in anderen Bundesländern nicht oder nicht durchgehend entsprechende Zuwendungen gewährt 
werden und 

sich nicht aus strukturellen Besonderheiten oder politischen Prioritäten eine landesspezifische Aufga-
benstellung ergibt. Programme sind zeitlich zu befristen; dies gilt insbesondere für sog. Anreizpro-
gramme und Modellförderungen. Nur soweit es der Zuwendungszweck unbedingt erfordert, kann von 
einer Befristung abgesehen werden. 

1.2 Zuwendungsbereiche, aus denen überwiegend Bagatellförderungen bewilligt werden können, sollen 
nicht eingerichtet werden (vgl. Nr. 4.6.4). 

1.3 Zweckzuweisungen im kommunalen Bereich sollen nicht eingeführt oder ausgeweitet werden, wenn die 
Erfüllung der kommunalen Aufgabe auch durch die Zuweisung allgemeiner Deckungsmittel sicherge-
stellt werden kann. 

2. Leitsätze für die Regelung von Zuwendungsbereichen 

2.1 Zuwendungsrichtlinien (Förderrichtlinien) sind für Zuwendungsbereiche nur dann zu erlassen und zu 
veröffentlichen, wenn dies aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung oder der Bürgerfreundlichkeit er-
forderlich ist. Der Erlass von Zuwendungsrichtlinien hat in der Regel zu unterbleiben, wenn der Kreis der 
Zuwendungsempfänger überschaubar ist und nur wenige Förderfälle anfallen können. Die Leitsätze zum 
Inhalt der Zuwendungsrichtlinien, zum Zuwendungsverfahren und zur Weiterentwicklung der Grundsätze 
(Nummern 4 bis 6 dieser Grundsätze) sind ergänzend zu den VV zu Art. 44 BayHO heranzuziehen und 
sinngemäß zu beachten, wenn Zuwendungsrichtlinien nicht erlassen werden. 

2.2 Zuwendungsbereiche, die in den wesentlichen Voraussetzungen und in den Grundzügen des Verfahrens 
übereinstimmen, sind zusammenzufassen. 
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3. Leitsätze zu Zuwendungsrichtlinien 

3.1 Das nachfolgende Aufbauschema ist zu beachten, soweit nicht Besonderheiten des einzelnen Zuwen-
dungsbereichs eine Abweichung rechtfertigen (z.B. bundesweit vereinbarter Richtlinienaufbau): 

Vorspann 

I. Allgemeine Beschreibung des Zuwendungsbereichs 
1. Zweck der Zuwendung 

2. Gegenstand der Förderung 
3. Zuwendungsempfänger 
4. Zuwendungsvoraussetzungen 

5. Art und Umfang der Zuwendung 
5.1 Art der Förderung 

5.2 Zuwendungsfähige Kosten 
5.3 Höhe der Förderung 
6. Mehrfachförderung 

II. Verfahren 

3.2 Die Zuwendungsrichtlinien wenden sich an die Förderverwaltung. Das Verhältnis der Förderverwaltung 
zu den Zuwendungsempfängern ist über Antrag, Bewilligungsbescheid und Nebenbestimmungen ab-
schließend zu regeln. Von globalen Verweisungen des Zuwendungsempfängers auf die Beachtung der 
Zuwendungsrichtlinien ist abzusehen. 

3.3 Es ist grundsätzlich zu vermeiden, die VV zu Art. 44 BayHO in den Zuwendungsrichtlinien zu wiederho-
len. 

Ausnahmsweise, besonders wenn die Art und die Höhe der Zuwendung eine für den Zuwendungsemp-
fänger oder die Förderverwaltung einfachere Gesamtregelung zulassen, können Zuwendungsrichtlinien 
ohne Rückgriff auf die VV zu Art. 44 BayHO als abschließende Regelung ausgestaltet werden. 

4. Leitsätze zum Inhalt der Zuwendungsrichtlinien 

4.1 Vorspann 

Es ist klarzustellen, 

- dass die Zuwendungen ohne Rechtspflicht im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bewilligt 
werden 

- ob die Zuwendungsrichtlinie die VV zu Art. 44 BayHO zugrunde legt. Sind an deren Stelle andere 
allgemeine Verwaltungsvorschriften anzuwenden (z. B. AVG für den Bereich der gewerblichen 
Wirtschaft), so ist darauf hinzuweisen. Werden für denselben Zuwendungsempfängerkreis mehrere 
Förderprogramme aufgestellt, so sind in der Regel dieselben allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
zugrunde zu legen. 

4.2 Zweck der Zuwendung 

Der Zweck der Zuwendung soll durch eine kurze Darstellung der Ziele des staatlichen Mitteleinsatzes 
erläutert werden. 

4.3 Gegenstand der Förderung 

4.3.1 Der Gegenstand der Förderung soll so beschrieben werden, dass sich das vorgesehene Mittelvolumen 
mit dem zu bedienenden Antragsvolumen deckt. 

4.3.2 Fördergegenstände, deren zuwendungsfähige Kosten in der Regel die Bagatellgrenzen (vgl. Nr. 4.6.4) 
nicht übersteigen, sollen nicht in den Katalog der Fördergegenstände aufgenommen werden. 

4.3.3 Fördergegenstände im Hochbaubereich sind einheitlich in Anlehnung an die Finanzausgleichs-
Zuwendungsrichtlinien (FA-ZR) in der jeweils geltenden Fassung zu beschreiben, sofern Besonderheiten 
des einzelnen Förderprogramms keine Ausweitung oder Einschränkung notwendig machen. 

4.4 Beschreibung des Kreises der Zuwendungsempfänger 

4.4.1 Beziehen sich zwei oder mehrere Förderprogramme auf denselben Kreis von Zuwendungsempfängern, 
so ist der Kreis der Zuwendungsempfänger in den Förderprogrammen nach denselben Merkmalen zu 
bestimmen. 
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4.4.2 In Zuwendungsbereichen der Wohlfahrtspflege, in denen freigemeinnützige Träger mit öffentlichen Trä-
gern als Zuwendungsempfänger konkurrieren, können die öffentlichen Träger nur gefördert werden, 
soweit geeignete, dem Bedarf entsprechende Einrichtungen der freigemeinnützigen Träger aus dem Be-
reich der Wohlfahrtspflege nicht vorhanden sind und auch nicht geschaffen werden; dies gilt nicht, 
wenn es wirtschaftlicher ist, eine bestehende kommunale Einrichtung umzubauen oder zu erweitern 
(Subsidiaritätsprinzip). 

4.5 Zuwendungsvoraussetzungen 

4.5.1 Die Zuwendungsvoraussetzungen sind auf die unbedingt notwendigen Anforderungen zu beschränken. 

4.5.2 Mindestanforderungen und Qualitätsstandards (vor allem in Bau- und Ausstattungsrichtlinien) dürfen 
nur insoweit verbindlich vorgeschrieben werden, als sie zur Sicherstellung des Zuwendungszwecks un-
abdingbar oder zur Wahrung der Gleichbehandlung der Zuwendungsempfänger notwendig sind; darüber 
hinausgehende Regelungen sind in die Form von Empfehlungen zu kleiden. 

Standards, die eine einfachere oder kostengünstigere, aber noch funktionsgerechte und dem Zuwen-
dungszweck entsprechende Durchführung des geförderten Vorhabens verhindern, sind zu vermeiden. In 
der Zuwendungsrichtlinie ist die Verpflichtung der Bewilligungsbehörde vorzusehen, von etwaigen Min-
deststandards abzuweichen, wenn im Einzelfall der Förderzweck auch durch eine wirtschaftlichere Lö-
sung erreicht werden kann, es sei denn, dass dadurch gegen höherrangige Rechtsvorschriften oder Si-
cherheitsbestimmungen verstoßen würde. 

4.5.3 Die Bewilligung von Zuwendungen darf nicht davon abhängig gemacht werden, dass der Zuwendungs-
empfänger sonstige mit dem Förderantrag nicht in untrennbarem Zusammenhang stehende Maßnah-
men durchführt. 

4.5.4 Die Bewilligung einer Zuwendung darf grundsätzlich nicht davon abhängig gemacht werden, dass auch 
eine kommunale Körperschaft den Gegenstand fördert. Möglich sind empfehlende Formulierungen in 
geeigneten Bereichen. 

4.5.5 Zuwendungsvoraussetzungen sind möglichst so zu bestimmen, dass sie durch Rückgriff auf bereits 
getroffene Feststellungen dargetan werden können. 

4.5.6 Doppelsicherungen (Sicherung sowohl des Zuwendungszwecks wie des Rückzahlungsanspruchs) sind 
zu vermeiden. 

4.6 Art und Umfang der Zuwendung 

4.6.1 Eignen sich Zuwendungsbereiche für alle drei Finanzierungsarten, so ist die Festbetragsfinanzierung der 
Anteil- oder Fehlbedarfsfinanzierung vorzuziehen. 

4.6.2 In allen geeigneten Bereichen sind Kostenrichtwerte einzuführen. Dabei sind Kostenpauschalen der 
Regelung durch Kostenorientierungswerte oder Kostenhöchstwerte vorzuziehen. Die Kostenrichtwerte 
sind nach Bedarf zeitnah der Kostenentwicklung anzupassen; eine rückwirkende Inkraftsetzung von 
Kostenrichtwerten ist wegen des damit verbundenen Verwaltungsaufwands möglichst zu vermeiden. 
Werden Kostenpauschalen oder Kostenhöchstwerte eingeführt, so gelten die Sätze, die für den Vollzug 
der FA-ZR festgesetzt werden, entsprechend. 

4.6.3 Zuwendungsfähig sollen nach Möglichkeit nur leicht nachweisbare Kostenpositionen sein. Der Verzicht 
auf schwer nachweisbare Kostenpositionen kann durch eine höhere Förderung bei leichter nachweisba-
ren Kostenpositionen ausgeglichen werden. 

4.6.4 Maßnahmen, deren zuwendungsfähige Kosten eine bestimmte Bagatellgrenze nicht überschreiten, 
dürfen nicht gefördert werden. Im kommunalen Bereich kommt als Bagatellgrenze in der Regel ein Be-
trag von 25 000 €, im Hochbau von 100 000 € an zuwendungsfähigen Kosten in Betracht. Im nicht-
kommunalen Bereich sind je nach der Besonderheit des einzelnen Förderprogramms, nach der Finanz-
stärke des Zuwendungsempfängers und nach dem Umfang des Förderprogramms Bagatellgrenzen bis 
zu 25 000 € zuwendungsfähiger Kosten festzulegen. 

4.6.5 Der Grunderwerb ist nicht in die zuwendungsfähigen Kosten einzubeziehen, es sei denn, der Grunder-
werb selbst ist der eigentliche oder weit überwiegende Förderzweck. 

Soweit Grunderwerbskosten gefördert werden, soll die Zuwendungsfähigkeit beziehungsweise Nichtzu-
wendungsfähigkeit der Grunderwerbsnebenkosten in allen Zuwendungsbereichen einheitlich in Anleh-
nung an die Richtlinien für die Zuwendungen des Freistaates Bayern zu Straßen- und Brückenbaumaß-
nahmen kommunaler Baulastträger (RZStra) behandelt werden. 

4.6.6 Die zuwendungsfähigen Kosten im Hochbaubereich sind entsprechend der Regelung in der FA-ZR ge-
gliedert nach Kostengruppen der DIN 276 auszugestalten, wobei Besonderheiten des Förderprogramms 



Fördergrundsätze 

 
56

(z. B. Zuwendungsfähigkeit der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen u. ä.) berücksichtigt werden 
können. 

Soweit nicht die Gesamtkosten pauschaliert werden, sind die Kosten der Architekten- und Ingenieurleis-
tungen mit einem Vomhundertsatz der zuwendungsfähigen Investitionskosten zu pauschalieren; das gilt 
auch für die Bereiche des Ingenieurbaus, soweit nicht die Förderung durch Rechtsvorschriften ausge-
schlossen ist. Bei Großvorhaben ab 8 Mio. € ist die Pauschale für die Kosten der Architekten- und Inge-
nieurleistungen um 1 v. H. der zuwendungsfähigen Investitionskosten zu verringern. Die übrigen Baune-
benkosten (ausgenommen künstlerische Ausgestaltung) sind als nicht zuwendungsfähig zu bestimmen. 

Diese Pauschalen sind für alle geeigneten Förderbereiche  einheitlich in der FA-ZR bestimmten Höhe 
festzusetzen. Eine Kürzung der Pauschale für Architekten- und Ingenieurleistungen ist vorzusehen, so-
weit kommunale Körperschaften Architekten- und Ingenieurleistungen selbst erbringen oder von Dritten 
unentgeltlich erbringen lassen; die Pauschale ist um 1 v. H. der zuwendungsfähigen Investitionskosten 
bei Großvorhaben ab 8 Mio. € im Hochbaubereich zu erhöhen, wenn die Projektsteuerung nach § 31 
der Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) vergeben wird. 

4.6.7 Freiwillige Arbeiten1 von Vereins- und Gemeindeangehörigen und Sachleistungen2 gehören als Eigen-
leistung zu den zuwendungsfähigen Kosten. Kommunale Regiearbeiten werden grundsätzlich nicht ge-
fördert. 

4.6.8 Die Anerkennung von Geld- und Sachspenden als Eigenleistungen kann ausnahmsweise vorgesehen 
werden. 

Geldspenden, die von einem Dritten aus Rechtsgründen erbracht werden, sind von der Anerkennung als 
Eigenleistung ausgeschlossen. Entsprechendes gilt für von Auftragnehmern nachträglich in Form von 
„Spenden“ gewährte Preisnachlässe. 

Sachspenden können nur bis zu 80 v. H. des angemessenen Unternehmerpreises als Eigenleistung an-
erkannt werden. 

4.7 Mehrfachförderung 

4.7.1 Kein Staatsministerium darf eine neue Förderung ohne ausdrücklichen Beschluss des Ministerrats be-
ginnen, wenn sich das beabsichtigte Förderprogramm ganz oder teilweise auf Objekte bezieht, die be-
reits in anderen Förderprogrammen abgedeckt sind. Die Bereitstellung von Mitteln im Haushaltsplan gilt  
nicht bereits als Ermächtigung, neue Förderprogramme, die mit bestehenden Programmen konkurrie-
ren, einzuleiten, sofern im Ministerrat oder im Bayerischen Landtag hierüber nicht Einigung erzielt wor-
den ist. 

4.7.2 Mehrfachförderungen sind grundsätzlich durch die Abgrenzung der Förderobjekte, Fördergebiete oder 
der Objektträger oder durch Vor- oder Nachrangklauseln auszuschließen. Förderobjekte, die nach meh-
reren Förderprogrammen gefördert werden können, sollen durch Absprachen zwischen den beteiligten 
Staatsministerien einem Förderprogramm zugeordnet werden. 

4.7.3 Soweit eine Mehrfachförderung nicht ausgeschlossen werden kann, weil neben Landesmitteln Bundes-
mittel vergeben werden, ist die gegenwärtig zum Teil bestehende Doppel- und Dreifachprüfung im bau-
technischen Bereich dadurch auszuschließen, dass die bayerischen Förderbehörden auf bautechnische 
Prüfungen verzichten, wenn der Bund seine Prüfungen beibehalten will. 

5. Leitsätze zum Förderverfahren 

5.1 Möglichkeiten, das Förderverfahren durch die Einschaltung von nichtstaatlichen Einrichtungen oder 
durch das Sammelantragsverfahren zu vereinfachen, sind auszuschöpfen. 

5.2 Antragsverfahren 

5.2.1 Die Vordruckmuster sind einfach und für gleiche Zuwendungsempfänger möglichst einheitlich zu gestal-
ten. Die Anforderung von Angaben und Anlagen ist auf das unbedingt Notwendige zu beschränken. 

Die in den Baufachlichen Ergänzungsbestimmungen für Zuwendungen (BayZBau) bestimmten Antrags-
unterlagen dürfen bei Förderanträgen, auf die die BayZBau nicht anzuwenden ist, nur insoweit angefor-
dert werden, als sie zur allgemeinen Prüfung des Zuwendungsantrags und zur Abgrenzung des Zuwen-
dungsgegenstandes erforderlich sind. 

5.2.2 Die mehrfache Prüfung einer Frage nach denselben Gesichtspunkten durch verschiedene Behörden ist 
zu vermeiden. 

                                                      
1 Nachweis vgl. FMS 11 – L 3240 – 6/176 – 73 562/87 vom 13. Januar 1988. 
2 Einschließlich Sachspenden (FMS 11 – O 1019 A – 27/424 – 15 219 vom 30. März 1982). 
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5.3 Bewilligungsverfahren 

5.3.1 Die Abwicklung staatlicher Förderprogramme ist grundsätzlich keine ministerielle Aufgabe. In der Regel 
ist es ausreichend, wenn auf der Ebene der Mittelbehörden (in geeigneten Bereichen auf der unteren 
Verwaltungsebene) Bewilligungen ausgesprochen werden. Bei Projekten über 4 Mio. € kann der Vorbe-
halt einer ministeriellen Zustimmung aus der finanziellen Bedeutung der Einzelfallentscheidung gerecht-
fertigt sein. 

5.3.2 Unterwerfungserklärungen oder Rechtsbehelfsverzichte sollen nicht gefordert werden. 

5.4 Auszahlungsverfahren und Verwendungsnachweisprüfung 

5.4.1 Förderprogramme, die von kommunalen Körperschaften im übertragenen Wirkungskreis vollzogen wer-
den, sind über die Staatsoberkassen (ohne Durchlauf durch den kommunalen Haushalt) abzuwickeln. 

5.4.2 Die Prüfung des Verwendungsnachweises kann auf Stichproben beschränkt werden. Vom Zuwendungs-
empfänger sind nicht mehr Unterlagen anzufordern, als die staatliche Bewilligungsbehörde prüfen will 
oder kann. 

5.4.3 Auf bereits der Bewilligungsbehörde vorliegende Unterlagen ist zurückzugreifen, wenn diese unverän-
dert aussagekräftig sind. 

6. Weiterentwicklung der Grundsätze 

Die in den Nrn. 4.6.4, 4.6.6 und 5.3.1 genannten Wertgrenzen sind in angemessenen Zeitabständen 
fortzuschreiben. 
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6321-F 

Richtlinien zur Rückforderung von Zuwendungen bei schweren  

Vergabeverstößen 

Bekanntmachung 

des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen  

vom 23. November 2006 

— Nr. 11 – H 1360 – 001 – 44571/06 — 

Gemäß Art. 5 Abs. 2 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO) – BayRS 630-1-F –, zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 9. Mai 2006 (GVBl S. 193), erlässt das Bayerische Staatsministe-

rium der Finanzen nach Anhörung des Bayerischen Obersten Rechnungshofs und im Beneh-

men mit der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern und dem 

Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie die 

nachstehende Bekanntmachung: 

 

1. Beachtung der VOB als Auflage 

Mit Nr. 3.1 der Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBest-I/P/K) wird den Zuwen-

dungsempfängern zur Auflage gemacht, bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung 

des Zuwendungszwecks u.A. die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil 

A (VOB/A) Abschnitt 1 zu beachten. Verstößt der Zuwendungsempfänger gegen die 

Auflage der VOB-Beachtung, so kann die Bewilligungsbehörde gemäß Art. 49 Abs. 2a 

Nr. 2 BayVwVfG den Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise widerrufen und die Zu-

wendung insoweit zurückfordern. 

 

2. Nichtvorliegen von VOB-Verstößen 

Keinen Vergabeverstoß und damit keinen Auflagenverstoß stellen - auch bei nichtkom-

munalen Zuwendungsempfängern - folgende Sachverhalte dar: 

2.1 Wahl der Beschränkten Ausschreibung oder der Freihändigen Vergabe ohne weitere Ein-

zelbegründung im Rahmen der Wertgrenzen der Nrn. 1.2.1 und 1.2.2 der Bekanntma-

chung des Staatsministeriums des Innern zu § 31 Abs. 2 KommHV vom 14. Oktober 

2005 (AllMBl S. 424) in der jeweils geltenden Fassung. 
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Auf das im Vergaberecht geltende Wettbewerbsprinzip (Einholung von Vergleichsange-

boten) und das Transparenzgebot (Dokumentation in einem Vergabevermerk) wird hin-

gewiesen. 

2.2 Erteilung des Zuschlags auf das wirtschaftlichste - nicht das billigste - Angebot, ggf. un-

ter rechtmäßiger Ausschöpfung des in Nr. 1.2.4 der vorgenannten Bekanntmachung dar-

gestellten pauschalierten Spielraums bei der Wertung von Angeboten (sog. „Wertungs-

pauschale“). 

 

3. Verfahren bei VOB-Verstößen 

3.1 Bei allen VOB-Verstößen sind die feststellbaren vermeidbaren Mehrausgaben wegen 

Nichtbeachtung oder fehlerhafter Anwendung der Vergabegrundsätze (z.B. wegen un-

vollständiger Leistungsbeschreibung i.S. des § 9 VOB/A, durch unzutreffende Mengen-

ansätze oder in sonstiger Weise) durch Widerruf des Zuwendungsbescheids in entspre-

chender Höhe aus der Förderung herauszunehmen. Insoweit handelt es sich um die för-

derrechtlich gebotene Ausscheidung nicht notwendiger und damit nicht zuwendungsfähi-

ger Ausgaben (unwirtschaftliches Verhalten des Zuwendungsempfängers).  

3.2 Liegt ein schwerer VOB-Verstoß vor, ist grundsätzlich ein Widerruf des Zuwendungs-

bescheids und die Neufestsetzung (Kürzung) der Zuwendung vorzunehmen. Dabei ist 

davon auszugehen, dass im Rahmen der vorzunehmenden Interessenabwägung das öf-

fentliche Interesse an einer Rückforderung überwiegt. Im Interesse eines möglichst ein-

heitlichen Verwaltungsvollzugs und zur gebotenen Gleichbehandlung der Zuwendungs-

empfänger sind bei schweren VOB-Verstößen (vgl. nachstehende Nr. 4) im Regelfall 

förderrechtliche Konsequenzen dergestalt zu ziehen, dass die Kosten für die jeweilige 

Auftragseinheit (z.B. Teillos oder Fachlos), bei der der Verstoß ermittelt wurde, von der 

Förderung ausgeschlossen werden. Würde der Ausschluss der jeweiligen Auftragseinheit, 

etwa weil VOB-widrig nicht in Teillosen bzw. nur in großen Teillosen vergeben wurde, 

zu einem völligen oder sehr weitgehenden Förderausschluss für die Gesamtmaßnahme 

und damit zu einer erheblichen Härte für den Zuwendungsempfänger führen, kann der 

Kürzungsbetrag auf 20 bis 25 v.H. der Gesamtzuwendung beschränkt werden. Es handelt 

sich hierbei um einen Rahmen, der bei Vorliegen besonderer Gründe sowohl über- als 

auch unterschritten werden kann. 

3.3 Soweit kein schwerer VOB-Verstoß vorliegt, sind keine über die in Nr. 3.1 beschriebe-

nen hinausgehenden förderrechtlichen Konsequenzen zu ziehen. 
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4. Schwere VOB-Verstöße 

Schwere VOB-Verstöße liegen insbesondere vor bei 

4.1 Freihändigen Vergaben ohne die dafür notwendigen vergaberechtlichen Voraussetzun-

gen,  

4.2 einer ungerechtfertigten Einschränkung des Wettbewerbs (z.B. lokale Begrenzung des 

Bieterkreises) sowie vorsätzliches oder fahrlässiges Unterlassen einer vergaberechtlich 

erforderlichen europaweiten Bekanntmachung, 

4.3 Übergehen oder Ausscheiden des wirtschaftlichsten Angebots durch grob vergabe-

rechtswidrige Wertung, 

4.4 vorsätzlichen Verstößen gegen Grundsätze nach § 2 Nr. 1 und 2 VOB bzw. § 97 GWB, 

4.5 Vergabe an einen Generalübernehmer, sofern dies nicht zugelassen ist. 

 

Bei Vorliegen dieser Tatbestände ist im Regelfall und soweit nicht die Umstände des 

Einzelfalls eine mildere Beurteilung erfordern (alle Umstände und Gesichtspunkte, auch 

etwaige Entlastungsmomente, sind in die Beurteilung einzubeziehen), förderrechtlich 

nach Maßgabe der vorstehenden Nr. 3 zu verfahren. 

 

5. Entsprechende Anwendung auf VOL/VOF 

Die obigen Regelungen sind bei Verstößen gegen die VOL bzw. VOF entsprechend an-

zuwenden, soweit der Zuwendungsempfänger zu deren Anwendung verpflichtet ist. 

 

6. Außerkrafttreten bisheriger Regelungen 

Die FMS vom 20. August 1987, Az.: 11 - H 1361 - 1/58 - 46 430, vom 06. Mai 1988, 

Az.: 11 - H 1361 - 1/65 - 22 523, und vom 12. September 2000, Az.: 11 - H 1361 - 1/111 

- 36 398) werden hiermit gegenstandslos. 

 

 

Weigert 

Ministerialdirektor 
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